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Vorwort 

Der furnehmbste schatz - so wird das 
Archiv in einer Archivinstruktion Her
zog Wilhelms von Bayern aus dem 
Jahre 1586 bezeichnet. Der beste 
Schatz nützt jedoch nichts, wenn er 
nicht gehoben wird . Dies gilt auch für 
die ortsgeschichtlichen Quellen, die in 
den Archiven der vielgestaltigen süd
westdeutschen Archivlandschaft ver
wahrt werden. Ohne die authentischen 
Dokumente in den Archiven lässt sich 
Ortsgeschichte nicht bearbeiten. Doch 
die Kompliziertheit der Überlieferungs
geschichte und die besondere innere 
Struktur der Archive sind häufig Ur
sache dafür, dass entscheidende 
Quellen von der Forschung nicht be
achtet oder erst gar nicht ermittelt 
werden. 

Um Archivaren , Ortshistorikern und 
heimatkundlich Interessierten, aber 
auch Eigentümern von Privatarchiven 
die Gelegenheit zu einem Erfahrungs
austausch über ortsgeschichtliche 
Quellen im Archiv zu bieten, luden die 
Landesarchivdirektion Baden-Würt
temberg, das Staatsarchiv Sigma
ringen und das Kreisarchiv Reutlingen 
im Herbst 1999 zu einem vom Staats
archiv Sigmaringen konzipierten quel
lenkundlichen Kolloquium nach Pful
lingen ein. 

In zwei einleitenden Referaten wurden 
Aspekte der Methode und Darstellung 
angesprochen. Archivalische Quellen 
sind offen für vielfältige Auswertung 
und methodische Ansätze, rechtsge-

schichtlicher, ereignisgeschichtlicher, 
sozialgeschichtlicher oder familien
geschichtlicher Art, um nur einige 
Möglichkeiten zu nennen. Es ist die 
Aufgabe desjenigen, der sie aus
wertet, sich für die angemessene Me
thode zu entscheiden, die Inhalte zu 
strukturieren, zu gewichten, zu inter
pretieren und in der Darstellung zu
sammenzufassen. In einem zweiten 
Teil der Tagung wurden wichtige orts
geschichtliche Quellengattungen in 
Staatsarchiven, Kommunalarchiven, 
kirchlichen Archiven und Privat
archiven vorgestellt und die vielfältigen 
Auswertungsmöglichkeiten behandelt. 
Die lebhaften Fachdiskussionen im 
Anschluss an die Vorträge zeigten das 
große Interesse der Teilnehmer. 

Aus Teilnehmerkreisen, aber auch von 
Dritten wurde der Wunsch geäußert, 
die Vorträge des Kolloquiums zu ver
öffentlichen, ein Wunsch, dem die 
Herausgeber mit der vorliegenden 
Publikation nachkommen. Alle sechs 
Vortragenden haben dankens
werterweise ihre Vortragsmanuskripte 
für die Drucklegung zur Verfügung ge
stellt. 

Das Kolloquium war Teil des Pro
gramms der Heimattage Baden-Würt
temberg, die 1999 in Pfullingen aus
gerichtet wurden . Wir danken dem 
Bürgermeister der Stadt Pfullingen, 
Herrn Rudolf Heß, und dem Vor
sitzenden des Landesausschusses 
Heimatpflege in Baden-Württemberg, 
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Herrn Martin Blümcke, dass sie die 
Durchführung der Veranstaltung in die
sem Rahmen ermöglicht haben. Um 
die Organisation machten sich be
sonders Frau Stadtamtfrau Angelika 
Euchner und Herr Stadtverwaltungsrat 
Manfred Rall von der Stadt Pfullingen 
verdient. Der Dank gilt ferner Herrn 
Dr. Hermann Taigel vom Geschichts
verein Pfullingen, der den Teilnehmern 

der Tagung eine fundierte Führung 
durch die Stadt Pfullingen bot. Im 
Rahmen seiner Führung erläuterte er 
unter anderem eine vom Geschichts
verein unter Heranziehung archiva
lischer Quellen erarbeitete Ausstellung 
und konnte so eindrücklich vor Augen 
führen, wie ortsgeschichtliche Schätze 
aus den Archiven für eine breite Öf
fentlichkeit aufbereitet werden können. 

Stuttgart/Sigmaringen, im Dezember 2000 

Dr. Nicole Bickhoff 
Landesarchivdirektion 
Baden-Württemberg 

Dr. Volker Trugenberger 
Staatsarchiv Sigmaringen 

Vorwort 



Andreas Schmauder 

Tendenzen der Ortsgeschichte 1 

Einleitung und historische 
Entwicklung 

Die Landesbibliographie von Baden
Württemberg beweist es jedes Jahr 
aufs Neue: Die ortsgeschichtliche For
schung im deutschen Südwesten 
boomt. Recherchiert man dort unter 
den Stichwörtern Ortsgeschichte, 
Ortsbeschreibung oder Heimatkunde, 
sieht man sich einer beinahe unüber
sehbaren Flut von erfassten Monogra
phien gegenüber,2 die zahlreich er
scheinenden lokalhistorischen Zeit
schriften einmal ganz außer Acht ge
lassen. Einen pragmatischen Zugriff 
auf einen Großteil der darin ermittel
ten Werke ermöglicht am besten eine 
der umfangreichen ortsgeschichtlichen 
Sammlungen im Land. Dazu gehört 
die mit großer Sorgfalt betreute des 
Instituts für Geschichtliche Landes
kunde und Historische Hilfswissen
schaften der Universität Tübingen mit 
annähernd 2500 Monographien3 oder 
die der Württembergischen Landes
bibliothek Stuttgart. Letztere bezieht 
viele der Werke als Pflichtexemplare; 
allein im Präsenzbestand - der im 
Wesentlichen die Erscheinungen seit 
1950 umfasst - stehen etwa 1500 
Titel bereit. 4 Beide Institutionen ver
zeichnen für die letzten Jahre einen 
jährlichen Zuwachs von durchschnitt
lich etwa 40-50 Exemplaren.5 

Die Bandbreite der unterschiedlichen 
Möglichkeiten und Formen, sich der 

Geschichte eines Ortes anzunähern , 
ist groß. Die Beschäftigung mit der 
Ortsgeschichte erfolgt zum einen mit 
wissenschaftlichen Methoden, wie sie 

1 Aktualisierte Fassung des vom Verfasser 
unter dem Titel : Der Stand der ortsge
schichtlichen Forschung im deutschen Süd
westen. In: Gemeindebeschreibungen und 
Ortschroniken in ihrer Bedeutung für die Lan
deskunde. Hg. von Eugen Reinhard (Werk
hefte der Staatlichen Archivverwaltung A 12) . 
Stuttgart 1999. S. 99-116 publizierten Bei
trags. 

2 Vgl. Bibliographie der Württembergischen 
Geschichte. Im Auftrag der Württembergi
schen Kommission für Landesgeschichte 
bearb. von Wilhelm Heyd. 11 Bände. Stuttgart 
1895- 1974. Bibliographie der badischen 
Geschichte. Bearb. im Auftrag der Badischen 
Historischen Kommission . Bände 1-9. Karls
ruhe/Stuttgart 1929-1984. Landesbiblio
graphie von Baden-Württemberg. Hg. durch 
die Kommission für geschichtliche Landes
kunde in Baden-Württemberg in Verbindung 
mit den Landesbibliotheken Karlsruhe und 
Stuttgart. Bände 1 ff. Stuttgart 1978 ff. Teil 2: 
O~te und Regionen, vgl. die Einträge unter 
den Stichworten Ortsbeschreibung und Orts
geschichte. Da auch in jüngster Zeit nach wie 
vor viele ortsgeschichtliche Arbeiten im Eigen
verlag von Kommunen ohne ISBN erscheinen , 
ist eine lückenlose Erfa!;sung bedauerlicher
weise nach wie vor unmöglich. 

3 Institut für Geschichtliche Landeskunde und 
Historische Hilfswissenschaften der Eberhard
Karls-Universität Tübingen, Bibliothekssigna
turen Nb, Ne, Ob, Lc. 

4 Württembergische Landesbibl iothek Stuttgart, 
Lesesaal , Signaturen Zv, Zw, Zx, Zy (Ortsge
schichte). 

s Bedeutende Sammlungen mit Monographien 
zur Ortsgeschichte finden sich ferner im 
Generallandesarchiv Karlsruhe sowie im 
Hauptstaatsarchiv Stuttgart. 
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bei wissenschaftlichen Ortsgeschich
ten oder den historischen Orts
beschreibungen der amtlichen Kreis
beschreibung angewendet werden. 
Für eine Annäherung an die Ge
schichte eines Ortes begegnet zum 
anderen aber auch das Leitmotiv der 
Heimatliebe, die durch ein Heimatbuch 
geweckt oder gefördert werden soll. 
Zu den vielfältigen Typen gehören fer
ner die Chroniken. Diese chronologi
schen Aufzeichnungen ausgewählter 
historischer Ereignisse eines be
stimmten Zeitraums sind eine haupt
sächlich für den städtischen Bereich 
angewandte Form der Ortsgeschichts
schreibung. Aber auch Mischformen 
mit fließenden Grenzüberschreitungen 
sind in nicht wenigen Fällen anzu
treffen. Die Begriffe Chronik, Heimat
buch, Ortsgeschichte und Orts
beschreibung tauchen sehr häufig als 
Bestandteil des Buchtitels auf, doch 
sie sind nicht immer programmatisch 
gemeint und verraten nicht unbedingt 
etwas über inhaltliche Konzeption, 
Methode und Zielsetzung. 

Allein schon die wenigen Zahlenan
gaben und die angedeutete methodi
sche Vielfalt verdeutlichen den bei
spiellos hohen Stellenwert, welcher 
der Beschäftigung mit der Ortsge
schichte im deutschen Südwesten in 
der Vergangenheit zukam und nach 
wie vor ungebrochen zukommt. Auch 
der große Anteil an Benutzern in kom
munalen , kirchlichen und staatlichen 
Archiven, die sich mit Orts- und 
Heimatgeschichtsforschung beschäf
tigen, sind Ausdruck dafür. Insbeson
dere aber die gestiegene Bedeutung 
der wissenschaftlichen Ortsge
schichtsforschung als Beitrag zur 

landesgeschichtlichen Grundlagen
forschung rechtfertigt eine einge
hendere Betrachtung der derzeitigen 
Forschungslandschaft und des For
schungsstandes. 6 

In die Analyse wird die gesamte unter 
den Oberbegriffen Ortsgeschichte 
oder Ortsbeschreibung bibliographisch 
erfasste bzw. gesammelte Literatur 
einbezogen. Eine Kategorisierung 
nach Größe oder historischer Dimen
sion der untersuchten kommunalen 
Gebilde (Stadt, Dorf, Weiler) wird be
wusst nicht vorgenommen, da alle Un
tersuchungen als Bausteine zur Wei
terentwicklung der ortsgeschichtlichen 
Forschung begriffen werden sollen. 
Kriterien für eine Betrachtung bilden 
vielmehr erwähnenswerte methodi
sche Ansätze, Zielsetzungen, Konzep
tionen oder außergewöhnliche Quel
lengrundlagen. Dass die vorhandene 
Menge an ortsgeschichtlicher Literatur 
nicht mehr als einen Überblick erlaubt, 
versteht sich von selbst. 

Die Beschäftigung mit ortsgeschicht
lichen Fragestellungen hat im deut
schen Südwesten eine lange Tradition: 
Die seit 1820 entstandenen württem-

6 Vgl. Blätter für Deutsche Landesgeschichte. 
Im Auftrag des Gesamtvereins der deutschen 
Geschichts- und Altertumsvereine. Hg. von 
Wilhelm Janssen. Band 127 (1991) S. 427-
486: Baden 1982-1988 von Kurt Andermann 
(18. Ortsgeschichte) und S. 487-554: Würt
temberg und Hohenzollern 1982-1988 von 
Günter Cordes (14. Regionen, Kreise, Städte 
und Gemeinden). Im Vergleich dazu: Blätter 
für Deutsche Landesgeschichte 119 (1983) 
S. 366-407: Baden und S. 328-366: Württem
berg und Hohenzollern. Vgl. auch den ständig 
wachsenden Ortsteil in der Landesbibliographie 
von Baden-Württemberg, wie Anm. 1. 

Andreas Schmauder 
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bergischen Oberamtsbeschreibungen, 
die Esslinger und Stuttgarter Stadt
geschichten von Karl Pfaff oder die 
Geschichte der Achalm und der Stadt 
Reutlingen von Carl Christian Gratia
nus von 1831, damals Werke von 
höchster wissenschaftlicher Qualität, 
verdienen auch heute noch Anerken
nung. Mit der Reichsgründung und ei
ner neuen Definition und Aufwertung 
der Begriffe Heimat und Vaterland ent
stand ein weiterer Zweig der Beschäf
tigung mit ortsgeschichtlichen Frage
stellungen, das Heimatbuch, in dessen 
Zentrum die nichtwissenschaftliche 
Lobpreisung der Heimat stand. Mit 
Letzterem setzte sich eine For
schungsrichtung durch, die bis in die 
60er Jahre unseres Jahrhunderts 
überwältigenden Anklang fand und do
minierende Größe im Bereich der 
ortsgeschichtlichen Publikationstätig
keit war. Erst seit den 70er Jahren 
vollzog sich ein allmählicher, aber 
nicht zu übersehender Umschwung: 
die Trendwende vom Heimatbuch zur 
wissenschaftlichen Ortsgeschichte. 
Seit Anerkennung der Sozialge
schichte als Teil der historischen For
schung in der Bundesrepublik sowie 
deren inhaltliche und methodische Er
weiterung in Richtung Mikro-Historie 
war das Interesse von Seiten der Ge
schichtswissenschaft an Landes-, Re
gional- und Ortsgeschichte deutlich 
gewachsen.7 Dem innerfachlichen als 
auch dem von historisch interessierten 
Laien geäußerten Wunsch nach so
zial- und wirtschaftsgeschichtlicher 
Untersuchung der unmittelbaren 
menschlichen Lebenswelt tragen seit
her zahlreiche Historiker und landes
kundliche Institutionen im Land Rech
nung. Wesentliche Impulse zur Förde-

9 

rung - eigentlich zur Wiederbelebung 
- des Bereichs der wissenschaftlichen 
Ortsgeschichte im deutschen Süd
westen gingen in den 60er und 70er 
Jahren von den Geschichtsvereinen 
aus. Im Mittelpunkt der genannten, 
chronologisch aufgebauten Orts
geschichten stehen jeweils die Ge
meinde und ihre sozialen, wirtschaft
lichen und verfassungsrechtlichen Be
lange. In der Regel wird hier auf Ge
meindeebene das bislang tabuisierte 
Thema Nationalsozialismus behandelt, 
wenn auch teilweise noch recht zag
haft. Doch egal in welcher Form die 
Annäherung an die Geschichte eines 
Orts erfolgte, beinahe zwei Jahrhun
derte Beschäftigung mit orts
geschichtlichen Fragestellungen haben 
im deutschen Südwesten, insbe
sondere in Alt-Baden und Alt-Würt
temberg, eine breite Basis und großes 
Interesse geschaffen, von dem die 
heutige ortsgeschichtliche Forschung 
noch profitiert. 8 

Wissenschaftliche Ortsgeschichte 

Insbesondere seit Beginn der 90er 
Jahre, seit Kreis- und Stadtarchive 
und erstmals auch Universitäten die 
Beschäftigung mit ortsgeschichtlichen 
Fragestellungen als einen ihrer For
schungsschwerpunkte begriffen ha
ben, hat wissenschaftliche Ortsge
schichte eine neue Qualität und 

7 Allgemein vgl. Winfried Schulze: Einleitung. 
In: Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Mikro
Historie. Hg. von Winfried Schulze. Göttingen 
1994. S . 6-18. 

s Vgl. Schmauder: Ortsgeschichtliche For
schung, wie Anm. 1, S. 100-108. 
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Dimension erlangt. In keinem Zeitraum 
zuvor ist eine so große Zahl an wis
senschaftlichen Untersuchungen kom
munaler Gebilde in monographischen 
Darstellungen erschienen , die den 
Zeitraum von der urkundlichen Erst
nennung bis in die jüngste Gegenwart 
unter sozial- und wirtschaftsgeschicht
lichen Aspekten im Zusammenhang 
sehen. Vor allem die unter univer
sitärer Federführung erwachsenen 
Arbeiten zeichnen sich durch ihre ge
lungene Einbindung der örtlichen Ge
schichte in den Gesamtzusammen
hang der allgemeinen Geschichte aus. 
Mehr als in anderen Arbeiten be
gegnet eine offene und kritische, stets 
am neuesten Forschungsstand orien
tierte Beschäftigung auch mit brisan
ten Themen der Zeitgeschichte. Ge
rade bei der Untersuchung von Natio
nalsozialismus, Flüchtlingsthematik, 
Verwaltungs- und Gemeindereform 
fehlt in der Regel die oft hinderliche 
Einbindung der Autoren in örtliche 
Bezüge, was einer objektiveren Dar
stellung förderlich ist. Beispielhaft sol
len einige Titel genannt werden, die 
unter der Federführung von kom
munalen Archiven - und häufig in 
unentbehrlicher Kooperation mit den 
örtlichen Geschichtsvereinen - ent
standen sind: Bietigheim, heraus
gegeben von der Stadt Bietigheim
Bissingen (1989) ;9 Kayh, heraus
gegeben von Roman Janssen 
(1990) ; 10 Grötzingen (Stadtkreis Karls
ruhe) , von Susanne Asche u. a. 
(1991) ;11 Lahr, von Ernst Kaufmann 
( 1989-1993) 12 und Waghäusel , he
rausge~eben von Barbara Guttmann 
(1994). 3 

Neue Impulse gingen deutlich sichtbar 
von den Universitäten aus. Zahlreiche 
der im Behandlungszeitraum ent
standenen Ortsgeschichten stammen 
von Universitätsangehörigen und den 
im Umfeld tätigen Archivaren: Biber
ach , herausgegeben von Dieter Stie
vermann in Verbindung mit Volker 
Press und Kurt Diemer (1991); 14 Leon
berg, mit Beiträgen von Wilfried Setzler, 
Joachim Fischer, Benigna Schönhagen 
u. a. (1992) ;15 Konstanz, sechs Bände 
(1989-1996) ;16 Weisweil, heraus
gegeben von Gerhard A. Auer und Tho
mas Zotz (1995) ;17 Endingen am Kai
serstuhl, in Zusammenarbeit mit dem 
Alemannischen Institut in Freiburg he-

9 Bietigheim 789-1989. Beiträge zur Geschich
te von Siedlung, Dorf und Stadt. Hg. von der 
Stadt Bietigheim-Bissingen (Schriftenreihe 
des Archivs der Stadt Bietigheim-Bissingen 
3). Bietigheim-Bissingen 1989. 

10 Leben in Kayh. Ein Dorf und 800 Jahre 
Geschichte. Hg. von Roman Janssen (Her
renberger Historische Schriften 3). Herren
berg 1990. 

11 Susanne Asche, Brigitte Baumstark und 
Angelika Sauer: Eintausend Jahre Grötzin
gen: die Geschichte eines Dorfes (Ver
öffentlichungen des Karlsruher Stadtarchivs 
13). Karlsruhe 1991 . 

12 Ernst Kaufmann: Geschichte der Stadt Lahr. 
3 Bände. Lahr 1989-1993. 

13 Stadt Waghäusel : die Geschichte von Kirr
lach, Wiesental und Waghäusel. Hg. von 
Barbara Guttmann. Karlsruhe 1994. 

14 Geschichte der Stadt Biberach. Hg. von Die
ter Stievermann in Verbindung mit Volker 
Press und Kurt Diemer. Stuttgart 1991 . 

15 Wilfried Setz/er u. a.: Leonberg. Eine altwürt
tembergische Stadt und ihre Gemeinden im 
Wandel der Geschichte. Stuttgart 1992. 

16 Konstanz. 6 Bände. Konstanz 1989-1 996. 
17 Weisweil. Hg. von Thomas Zotz und Gerhard 

A. Auer. Weisweil 1995. 

Andreas Schmauder 
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rausge~eben von Bernhard Oeschger 
(1988); 8 Fellbach, von Otto Borst 
(1990); 19 Freiburg im Breisgau, drei 
Bände, herausgegeben von Heiko Hau
mann und Hans Schadek (1992-1996) .20 

Unter den universitären Einrichtungen 
im Land hat insbesondere das Tübin
ger Institut für Geschichtliche Landes
kunde das Thema Ortsgeschichte zu 
einem seiner Forschungsschwer
punkte ausgebaut. In der eigens dafür 
geschaffenen, von Sänke Lorenz und 
dem Verfasser herausgegebenen Rei
he Gemeinde im Wandel bzw. im Vor
feld dazu, sind seit 1991 insgesamt 
zehn Ortsgeschichten (alt-)württem
bergischer Gemeinden und Städte er
schienen.21 Innerhalb der wirtschafts
und sozialgeschichtlichen Themen 
verpflichteten ortsgeschichtlichen Rei
he haben sich bislang zwei Schwer
punkte herausgebildet, ein regionaler 
und ein thematischer. langfristiges 
Ziel der Herausgeber ist es, sobald 
ausreichend aussagekräftige Ergeb
nisse vorliegen , auf Basis der erar
beiteten Ortsgeschichten auch über
greifende Fragestellungen zu unter
suchen. Als regionale Schwerpunkte 
haben sich das Ermstal (Bempflingen, 
Grafenberg, Riederich) sowie der 
Schönbuch (Dagersheim, Holzgerlin
gen, Waldenbuch) herausgebildet. Mit 
Untersuchungen zu den Gemeinden 
Baiersbronn (Schwarzwald) , Ruders
berg (Welzheimer Wald) , Dagersheim, 
Holzgerlingen und Waldenbuch 
(Schönbuch) sowie Wüstenrot (Main
hardter Wald) und Aichwald (Sehur
wald) hat sich auch eine thematische 
Ausrichtung ergeben: Mensch und 
Wald in Vergangenheit und Gegen
wart, denn die letztgenannten Korn-

11 

munen standen und stehen in enger 
Beziehung zum Wald. Der ansonsten 
chronologische Aufbau wurde jüngst 
durch ein Längsschnittkapitel erwei
tert, das sich mit den Kunst- , Kultur
und Kleindenkmalen aller Epochen 
beschäftigt, ein Thema, das Historiker 
und Kunsthistoriker lange Zeit ver
nachlässigt haben. 

1a Endingen am Kaiserstuhl. Die Geschichte 
einer Stadt. Hg. von Bernhard Oeschger im 
Zusammenwirken mit dem Alemannischen 
Institut Freiburg. Endingen 1988. 

19 Otto Borst: Fellbach - eine schwäbische 
Stadtgeschichte. Stuttgart 1990. 

20 Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau. 
Hg. im Auftrag der Stadt Freiburg i. Br. von 
Heiko Haumann und Hans Schadek. 3 
Bände. Stuttgart 1992-1996. Vgl. dazu auch 
Kurt Andermann: Baden 1989-1995. In: Blät
ter für deutsche Landesgeschichte 132 
(1996) S. 715-799. 

21 Gemeinde im Wandel. Eine Schriftenreihe 
des Instituts für Geschichtliche Landeskunde 
und Historische Hilfswissenschaften der Uni
versität Tübingen. Hg . von Sönke Lorenz und 
Andreas Schmauder. Im Vorfeld der Reihe 
von den Herausgebern betreute Bände: 
Bempflingen und Kleinbettlingen - Aus der 
Geschichte einer Ermstalgemeinde. Stuttgart 
1991 ; Baiersbronn - Vom Königsforst zum 
Luftkurort. Stuttgart 1993. Band 1: Ruders
berg - Das mittlere Wieslauftal und seine 
Ortschaften. Sigmaringen 1995; Band 2: 
Holzgerlingen - Von der Schönbuchsiedlung 
zur Stadt. Stuttgart 1995; Band 3: Grafen
berg - Archäologie , Geschichte und Gegen
wart. Grafenberg 1996; Band 4: Ein Jahr
hundert Leben in Waldenbuch - Vom Kaise r
reich bis zur Gegenwart. Stuttgart 1996; 
Band 5: Riederich - Geschichte einer Erms
talgemeinde. Horb 1997; Band 6: Dagers
heim - Vom Frühmittelalter bis zu r Gegen
wart. Böblingen 1998; Band 7: Aichwald -
Aichelberg, Aichschieß, Krummhardt, Loben
rot, Schanbach. Leinfelden-Echterdingen 
1999; Band 8: Wüstenrot - Geschichte einer 
Gemeinde im Schwäbisch-Fränkischen Wald. 
Wüstenrot 1999. 
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Heimatforschung 

Das klassische Heimatbuch, welches 
allein die Lobpreisung der schönen 
Heimat und der Vergangenheit zum 
Gegenstand hatte, ist zwar noch nicht 
gänzlich verschwunden. Heute gibt es 
aber eine große Zahl interessierter 
Nicht-Historiker, die sich zum Teil auf 
sehr hohem Niveau, teils unter wis
senschaftlicher Anleitung, mit der Ge
schichte ihrer Heimatgemeinden be
schäftigen. Um die Leistungen der eh
renamtlich tätigen Heimatforscher zu 
fördern und anzuerkennen, haben die 
Landesregierung, der Landesaus
schuss Heimatpflege und die Volks
banken und Raiffeisenbanken in Ba
den-Württemberg 1981 erstmals den 
Landespreis für Heimatforschung ver
geben. Mit dem seither jährlich aus
gelobten Preis sollen Nicht-Fach
wissenschaftler auf dem Gebiet der 
Heimatforschung ausgezeichnet wer
den, die durch ehrenamtliche Publika
tionen oder Initiativen zur Pflege oder 
Erforschung der Heimat beitragen. Die 
Förderung richtet sich gerade auch an 
Jugendliche, denen ein Anreiz für Hei
matforschung gegeben werden soll. 
Der Begriff Heimatforschung wurde 
dabei bewusst gewählt, denn es soll 
nicht die Heimattümelei gefördert wer
den, sondern Initiativen und Arbeiten, 
die auf breiter Quellengrundlage oder 
Sachkenntnis eine nachvollziehbare, 
kritische Auseinandersetzung mit der 
Heimat oder der Geschichte der Hei
mat erkennen lassen. Neben der Orts
und Regionalgeschichte, die einen 
zentralen Platz einnimmt, umfasst die 
Bandbreite auch den Natur-, Land
schafts-, Denkmal- und Umweltschutz 
sowie Mundart und Brauchtum.22 

Dass in diesem Bereich sehr gute Ar
beiten hervorgebracht werden, zeigen 
die zuletzt ausgezeichneten Werke, 
die Ortsgeschichten von Rielasin~en 
und von Dielheim bei Heidelberg. 3 

Ortsbeschreibungen der amtlichen 
Kreisbeschreibung 

Eine entscheidende Rolle in der 
baden-württembergischen For
schungslandschaft spielt die amtliche 
Landesbeschreibung mit den Kreisbe
schreibungen. Der Grundaufbau der 
Bände, bestehend aus einer allge
meinen Kreisbeschreibung und den 
alphabetisch geordneten Gemeinde
beschreibungen, ist ebenso wie der 
Name Beschreibung von den bewähr
ten Oberamtsbeschreibungen über
nommen worden. Inhaltliche Konzep
tion und Zielsetzung entsprechen je
doch in besonderer Weise den An
sprüchen und Zielvorstellungen einer 
modernen, interdisziplinär arbeitenden 
Forschungseinrichtung, zu der sie sich 
seit ihrer Eingliederung als Abteilung III 
in die Landesarchivdirektion Baden
Württemberg im Jahr 1995 immer 
mehr formiert hat. Programmatisch 
kommt dies auch in der Namenser-

22 Vgl. Landespreis für Heimatforschung. Sat
zung von 1981. 10 Jahre Landespreis für 
Heimatforschung. Preisträger 1982-1991 . 
Landesregierung Baden-Württemberg, Badi
scher Genossenschaftsverband, Württem
bergischer Genossenschaftsverband, 
Landesausschuss für Heimatpflege [1992] . 

23 Gertrud Streit: Geschichte des Dorfes Riela
singen. Singen 1993. - Harald Gomille: Die 
Geschichte der Gemeinde Dielheim mit Hor
renberg , Betzfeld, Unterhof und Oberhof. 
Band 1 und 2. Dielheim 1994/1998. 
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weiterung zu Abteilung Landes
forschung und Landesbeschreibung 
der Landesarchivdirektion Baden
Württemberg zum Ausdruck. Histori
sche und gegenwärtige Raumstruk
turen aufzudecken und darzustellen, 
hat der derzeitige Leiter Eugen Rein
hard als eigentliche Aufgabe der heuti
gen Kreisbeschreibungen formuliert, 
Ereignisgeschichte im Sinne enzyk
lopädischer Beschreibungswerke wird 
in ihnen nicht dargeboten. 24 Dieser 
Grundsatz zeigt sich besonders deut
lich in den jüngsten Kreisbeschrei
bungen, die innerhalb der einzelnen 
Ortsbeschreibungen ein gleichberech
tigtes Nebeneinander der geographi
schen, historischen und gegenwarts
kundlichen Teile aufweisen. Beispiel
haft sollen hier insbesondere die 
Kreisbeschreibungen für den Alb-Do
nau-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis, 
Kreis Lörrach, Kreis Reutlingen und 
für den Stadtkreis Baden-Baden ge
nannt werden.25 Schwerpunkt für den 
Siedlungsgeographen wird immer 
mehr die Untersuchung und Dar
stellung des tiefgreifenden Wandels in 
der Natur- und Kulturlandschaft ge
rade in den letzten Jahrzehnten 
sein.26 Im historischen Teil werden auf 
Basis archivalischer Quellen Herr
schafts-, Wirtschafts- und Sozialstruk
turen untersucht, hier werden Grund
lagen für die regionale und landes
geschichtliche Forschung erarbeitet.27 

Im gegenwartskundlichen Teil werden 
die Bevölkerungs-, Wirtschafts- und 
Gemeindestrukturen erforscht und das 
kulturelle und kirchliche Leben des 19. 
und 20. Jahrhunderts beleuchtet. Be
sonders in diesem Bereich ist themati
sche Offenheit geboten in Anbetracht 
aktueller Themen wie Umweltschutz 
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und Entwicklung der finanziellen Situa
tion von Kommunen.28 

Insgesamt gesehen ist die Abteilung 
Landesbeschreibung und Landes
forschung mit ihren seit 1953 vor
gelegten beinahe 40 Bänden die ein
zige Institution in der Bundesrepublik 
Deutschland, die in staatlichem Auf
trag landeskundliche Landesforschung 
betreibt. Von ihrem Charakter her als 
wissenschaftliche Landeskunde spre
chen die modernen historisch-geogra
phischen Kreisbeschreibungen mit ih
ren Ortsbeschreibungen - wie die 
Oberamtsbeschreibungen - als Leser
schaft und regelrecht als Benutzer den 
Historiker und Geographen ebenso an 
wie den an der geographischen und 
geschichtlichen Landeskunde inte
ressierten Laien; darüber hinaus sind 

24 Vgl. Eugen Reinhard: Oberamts
beschreibungen und Kreisbeschreibungen. 
175 Jahre amtliche Landesforschung im 
deutschen Südwesten. In: Regionalforschung . 
in der Landesverwaltung. Hg. von Eugen 
Reinhard (Werkhefte der Staatlichen Archiv
verwaltung Baden-Württemberg A 6). Stutt
gart 1995. S. 89-111, hier S. 109. 

25 Vgl. Reinhard, Oberamtsbeschreibungen, wie 
Anm. 24, S. 100. 

26 Vgl. Hans-Martin Cloß: Natur- und Kultur
landschaftswandel. Geographische Aspekte 
der laufenden Raumbeobachtung. In: Regio
nalforschung in der Landesverwaltung, wie 
Anm. 24, S. 33-44, hier S. 39. 

27 Vgl. Kurt Andermann: Historische Kreis- und 
Landesbeschreibung als landesgeschicht
liche Grundlagenforschung. In: Regionalfor
schung in der Landesverwaltung, wie Anm. 
24, S. 57-63, hier S. 63. 

28 Vgl. Fred L. Sepaintner: Tradition und Neu
anfang. Über den Ansatz der Gegenwarts
kunde zur Beschreibung des strukturellen 
Wandels. In: Regionalforschung in der Lan
desverwaltung, wie Anm. 24, S. 45-55, hier 
S. 53 f. 
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sie nach wie vor Handbücher für die 
Verwaltung und den Geschichts- und 
Geographieunterricht geblieben. In 
vielen Fällen lässt sich beobachten, 
dass die Kreisbeschreibung für die 
weitere Beschäftigung mit orts- oder 
regionalgeschichtlichen sowie heimat
kundlichen Fra~estellungen impuls
gebend wirkt.2 Umgekehrt sind die 
zahlreichen ortsgeschichtlichen 
Publikationen wichtige Arbeitsmittel 
und Quellen für die Landesbeschrei
bung.30 

Die beiden jüngst erschienenen Publi
kationen für die Landkreise Emmen
dingen und Heidenheim mit ihrer 
gestrafften Darstellung und an
sprechenden Gestaltung signalisieren 
deutlich, dass die Landes
beschreibung in der Lage ist, sich in
ternen und äußeren Veränderungen 
zu stellen. Man kann nur wünschen, 
dass diese Entwicklung weiter voran
getrieben wird, damit die Landes
beschreibung im Informationszeitalter 
weiterhin einer breiten Inte
ressengruppe zuverlässige Daten an
bieten kann, auch und gerade im ln
ternet.31 

Zeitgenössische Chroniken 

Mehrere Städte im Land lassen mit 
großem Aufwand zeitgenössische 
Chroniken führen und veröffentlichen, 
die eine vom Stadtarchiv vorgenom
mene Auswahl der für den öffentli
chen, kulturellen , sozialen und wirt
schaftlichen Bereich wichtigen Er
eignisse in chronologischer Folge 
bringen. Sie beruhen in der Regel 
ausschließlich auf den unabhängigen 
kirchlichen und städtischen Presse-

organen entnommenen Meldungen 
und Berichten. Als Beispiel sollen hier 
die Chroniken der Städte Stuttgart 
(seit 1898)32 und Heilbronn33 genannt 
werden. Viele Stadtarchive führen im 
Auftrag der Kommune Chroniken (wie 
Mannheim) , die der Bevölkerung und 
Forschung zur Einsicht bereitstehen, 
jedoch nicht veröffentlicht werden. Auf
grund der Auswahlkriterien und der 
Quellenbasis wird der Wert von zeit
genössischen Chroniken als Quelle 

29 Vgl. allgemein: Sönke Lorenz: „Vom König
reich zum Bundesland" - 175 Jahre Landes
beschreibung. Vortrag am 21. November 
1995 im Foyer des Landtags von Baden
Württemberg, und Reinhard, Oberamts
beschreibungen, wie Anm. 24. Ausführlich zu 
den Aufgaben , Herausforderungen und Mög
lichkeiten vgl. Kurt Andermann: Die histori
schen Teile in den Kreisbeschreibungen des 
Landes Baden-Württemberg. Funktion und 
Probleme. In: Gemeindebeschreibungen und 
Ortschroniken , wie Anm. 1, S. 55-65. 

30 Erfolg und Verwertbarkeit der amtlichen 
Kreisbeschreibungen ließen ähnliche Reihen 
entstehen wie Heimat und Arbeit heraus
gegeben vom Theiss Verlag , Aalen/Stuttgart. 
Die mit Firmenbiographien und knappen 
Ortsbeschreibungen versehene Reihe ist 
jedoch eingestellt worden. 

31 Vgl. Der Landkreis Emmendingen. Hg. von 
der Landesarchivdirektion Baden-Württem
berg. Bände 1 und 2. Stuttgart 1999/2000. 
Der Landkreis Heidenheim. Hg. von der Lan
desarchivdirektion Baden-Württemberg. 
Bände 1 und 2. Stuttgart 1999/2000. 

32 Chronik de1 Stadt Stuttgart (seit 1898). Ver
öffentlichungen des Archivs der Stadt Stutt
gart, letzter Band 74. Stuttgart 1997. 

33 Chronik der Stadt Heilbronn. Band 1-Vll 
(741 - 1957). Veröffentlichungen des Archivs 
der Stadt Heilbronn, jüngster Band 35. Heil
bronn 1996. 
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vielfach von der Geschichtsforschung 
bestritten, der Sinn einer solchen Un
ternehmung in Frage gestellt.34 

Zusammenfassung 

Im deutschen Südwesten begegnet in 
den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts 
für den Bereich der wissenschaftlichen 
Ortsgeschichte, der amtlichen Orts
beschreibung und der Heimatfor
schung eine vielfältige und sehr dichte 
Forschungslandschaft, die insbeson
dere durch die Oberamtsbeschreibun
gen eine lange Tradition hat und auf 
solide Vorarbeiten aufbauen kann. Die 
ortsgeschichtliche Forschung ist so
wohl von ihrem wissenschaftlichen Er
trag her - sie ist ein anerkannter Teil 
der Grundlagenforschung für die Lan
desgeschichte-35 als auch von ihrer 
Bedeutung für das kulturelle Leben in 
den Kommunen und Landkreisen oder 
als Arbeitsmittel für verschiedene 
Fachbehörden der Verwaltung eine 
kaum wegzudenkende Größe ge
worden. Das dichte Netz von gut 
erschlossenen und benutzerfreundli
chen kirchlichen, kommunalen und 
staatlichen Archiven in Baden-Würt
temberg ist ein wesentlicher Faktor für 
dieses erfolgreiche und zielorientierte 
Arbeiten der Ortsgeschichts- und Hei
matforschung. Mit der Abteilung Lan
desforschung und Landesbeschrei
bung der Landesarchivdirektion verfügt 
das Land Baden-Württemberg im Be
reich der landes-, regional- und 
ortsgeschichtlichen Forschung über ei
ne institutionell verankerte, 
wissenschaftliche Einrichtung von 
Rang, die in der gesamten Bundes
republik als vorbildlich gelten kann. 
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Doch der hohe Forschungsstandard 
verpflichtet. Methoden und Frage
stellungen müssen auch zukünftig wei
terentwickelt werden. Neue Frage
stellungen kommen insbesondere auf 
den Zeithistoriker zu. Zu den The
menkomplexen Nationalsozialismus, 
Besatzungszeit, Flüchtlingszuwan
derung, Kreis-, Gemeinde- und Ver
waltungsreform besteht noch Nachhol
bedarf, nachdem mittlerweile neues -
gerade auch personenbezogenes -
Quellenmaterial aus der Zeit des Na
tionalsozialismus durch die Aufhebung 
der Sperrfristen (30 Jahre nach Akten
schluss bzw. zehn Jahre nach Tod 
bzw. 90 Jahre nach Geburt) zur Verfü
gung steht. Dass hier gerade auf örtli
cher Ebene gute Ergebnisse zu er
warten sind, hat jüngst ein von Dieter 
Langewiesche betreutes Forschungs
vorhaben aufgezeigt. Das 1995 abge
schlossene Projekt an der Universität 
Tübingen hatte das Verhalten bürger
licher Eliten über eine Zeitspanne von 
der Weimarer Republik, den National
sozialismus, die Besatzungszeit und 

34 Vgl. beispielsweise die kritischen Äuße
rungen , die im Zusammenhang mit dem 
Erscheinen der Chronik der Stadt Stuttgart 
für den Zeitraum des Nationalsozialismus 
geäußert worden sind (Bernhard Theil: Der 
Stuttgarter Arbeitskreis für Landes- und Orts
geschichte. In: Zeitschrift für württem
bergische Landesgeschichte 55 (1996) S. 
363-385, hier S. 369 f., insbesondere Pro
tokoll zur 58. Sitzung) . 

35 Ihre Bedeutung zeigt sich gerade für Baden, 
wo nicht so eine gewachsene und landesweit 
organisierte Geschichtslandschaft vorliegt. 
Vgl. Kurt Andermann: Zu Stand, Aufgaben 
und Problemen der Landesgeschichte in 
Baden. In: Landesgeschichte in Deutschland. 
Bestandsaufnahme, Analyse, Perspektiven. 
Hg. von Werner Buchholz. Paderborn 1998. 
S. 257-267. 
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die junge Bundesrepublik in mehreren 
baden-württembergischen Städten und 
Gemeinden zum Gegenstand.36 

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit, 
die bei der Landesbeschreibung schon 
lange selbstverständlich, geradezu 
programmatisch ist, steht im Bereich 
der wissenschaftlichen Ortsgeschichte 
noch am Beginn. Das häufig aus
schließlich Historikern überlassene 
Feld wird durch die Einbindung von 
Archäologen, Geographen, Kunst
historikern oder Politikwissenschaftlern 
zunehmend um eine wünschenswerte 
Bandbreite erweitert. Unter der Lei
tung von Bernhard Theil hat der Ar
beitskreis für Landes- und Orts
geschichte erstmals wieder 1995 be
gonnen, nach neuen und zukünftigen 
Wegen der Landes- und Orts
geschichte zu fragen. In diesem Zu
sammenhang hat Carl-Hans Haupt
meyer (Hannover) auf die Nutzungs
möglichkeiten der Orts- und Regio
nalgeschichte am Beispiel der 
Kulturlandschaftspflege aufmerksam 
gemacht, wobei er unter Kulturland
schaftspflege ein Zusammenwirken 
bzw. Zusammenarbeiten von Verant
wortlichen bei der Dorferneuerung, 
Stadtsanierung, Denkmalpflege sowie 
beim Landschafts- und Naturschutz 
versteht.37 

Erfolgt die Beschäftigung mit orts
geschichtlichen Fragestellungen je
doch ausschließlich durch Wissen
schaftler, besteht die Gefahr, dass die 
Ergebnisse eine wichtige Zielgruppe, 
nämlich den historisch, geographisch 

oder landeskundlich interessierten Lai
en, nicht mehr erreicht. Das Anliegen 
nach Vermittlung eines kritisch-fun
dierten Bildes der Ortsgeschichte wä
re fehlgeschlagen, wissenschaftliche 
Beschäftigung mit ortsgeschichtlichen 
Fragestellungen würde einen Teil ihrer 
Legitimation verlieren. Dass eine gro
ße Bereitschaft und ein hoher Bedarf 
nach Zusammenarbeit zwischen wis
senschaftlicher Forschung und Hei
matforschung besteht und dabei gute 
Ergebnisse erzielt werden können, 
verdeutlicht die Arbeit des Schwäbi
schen Heimatbunds, der in den letzten 
Jahren auf beinahe 7000 Mitglieder 
angewachsen ist. Dort arbeiten Laien 
und Wissenschaftler von Universitäten 
und Fachbehörden im Bereich der Kul
turlandschaftspflege bereits mit sicht
barem Erfolg eng zusammen. Und 
dass dies nur ein Anfang ist, zeigt die 
programmatische Schrift Herausfor
derung Heimat von 1999, die Inte
ressierten vielfältige Möglichkeiten zur 
zukünftigen Mitarbeit aufzeigt.38 

36 Regionale Eliten zwischen Diktatur und 
Demokratie: Baden und Württemberg 1930-
1952. Hg. von Cornelia Rauh-Kühne und 
Michael Ruck (Nationalsozialismus und 
Nachkriegszeit in Südwestdeutschland 1 ). 
München 1993. 

37 Vgl. Carl-Hans Hauptmeyer: Landes-, Regio
nal- und Heimatgeschichte. Rückblick und 
Perspektiven. In: Zeitschrift für württem
bergische Landesgeschichte 55 (1996) S. 11-
26. 

38 Vgl. Schwäbische Heimat. Hg. vom Schwäbi
schen Heimatbund. Redaktion : Martin 
Blümcke. Stuttgart. Insbesondere die Aus
gaben seit 1990. 
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Benigna Schönhagen 

Das Dritte Reich in der Ortsgeschichte 

Die Darstellung des Nationalsozia
lismus in der Ortsgeschichte ist das 
Thema meines Vortrags. Trotz des 
explizit quellenkundlichen Charakters 
dieses Kolloquiums werde ich keine 
Aussagen über ortsgeschichtliche 
Quellen zur NS-Zeit machen. Denn 
das leisten im konkreten Fall die jewei
ligen Archivare vor Ort mit viel mehr 
Sachkenntnis und Kompetenz. Als 
Historikerin, die sich schwerpunkt
mäßig mit lokaler bzw. regionaler 
NS-Forschung befasst hat, möchte 
ich das Thema mit einem Überblick 
über die historische Entwicklung 
dieses Forschungsgebietes einkrei
sen, die Veränderungen der Frage
stellung nachzeichnen und nach dem 
Beitrag von Ortsgeschichten für den 
heutigen Erkenntnisstand über die 
NS-Zeit fragen , um abschließend 
einige Schlussfolgerungen für künftige 
Ortsgeschichten zur NS-Zeit zu zie
hen. 

Die Auseinandersetzung mit der 
NS-Zeit - ein Teil unserer 
politischen Kultur 

Heute sieht sich der Interessierte ei
ner kaum noch zu übersehenden Fülle 
von Darstellungen der NS-Zeit gegen
über. Die Auseinandersetzung mit der 
nationalsozialistischen Vergangenheit 
unseres Landes beschäftigt sowohl 
auf nationaler wie auf regionaler Ebe
ne stets von neuem die Offentlichkeit. 

Die Frage nach Verantwortung und 
Schuld für die Verbrechen von unvor
stellbarem Ausmaß, die mit der 
NS-Zeit verbunden sind, löst noch 
immer erbitterte öffentliche Debatten 
aus. Die Suche nach einem ange
messenen, verantwortlichen kollekti
ven Umgang mit dieser Vergangen
heit führte zu Mahnmalen, Erinne
rungsritualen und Gedenkstätten, 
aber auch - zumindest in Ansätzen -
zu einer diskursiven Erinnerungs
arbeit. Trotz erschreckender Beispiele 
von Ignoranz wird man alles in allem 
dennoch sagen können , dass die 
Auseinandersetzung mit der national
sozialistischen Vergangenheit ein Teil 
unserer politischen Kultur geworden 
ist. 1 

Die Virulenz dieser Auseinander
setzung haben nicht nur der His
torikerstreit , die Goldhagen-Debatte 
oder die jahrelangen Diskussionen um 
das Holocaust-Denkmal in Berl in er
wiesen - diese Virulenz erweist sich 
ebenso in den vielen Publikationen, 
die sich auf lokaler oder regionaler 

1 Stellvertretend fü r die Fülle an Literatur, die 
zu diesem Thema mittlerweile erschienen ist, 
sei hingewiesen auf: Mahnmale des Holo
caust. Motive, Rituale und Stätten des Geden
kens. Hg. von James E. Young. München 
1994. - Peter Reiche/: Politik mit der Erinne
rung. München 1995. - Norbert Frei: Vergan
genheitspolitik. Die Anfänge der Bundes
republ ik und die NS-Vergangenheit. München 
1996. 
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Ebene mit der NS-Zeit auseinander
setzen. Kein anderes landes
geschichtliches Thema erfreute sich 
im letzten Jahrzehnt solch kontinuier
lich anhaltenden Interesses. Diese un
gebrochene Aufmerksamkeit ist letzt
lich der Ausdruck jenes Phänomens, 
das der Stuttgarter Zeithistoriker 
Eberhard Jäckel auf den Punkt ge
bracht hat, als er formulierte: Die Hit
lerzeit kommt uns näher, je ferner sie 
rückt. 2 

Selbst Fachwissenschaftlern fällt es 
schwer, den Überblick über die vielen 
Neuerscheinungen auf dem Gebiet 
der lokalen NS-Forschung zu be
halten: wissenschaftliche Monografien, 
Ausstellungskataloge, Biografien, 
Erinnerungsberichte, Zeitzeugenbe
fragungen , Lokalstudien, ortsge
schichtliche Überblicke, Sammel
bände, Fotodokumentationen, Ge
schichtswerkstatt-Broschüren, publi
zierte Spurensuchen - sie alle 
bemühen sich um einen Beitrag zur 
Bewältigung der Vergangenheit und 
zeigen letzten Endes, dass der so 
häufig geforderte Schlussstrich nicht 
zu ziehen ist, dass es die Aufgabe je
der neuen Generation sein wird , der 
Bedeutung jener zwölf Jahre inne zu 
werden, die wie keine andere Epoche 
in der neueren deutschen Geschichte 
unsere Gegenwart prägen. 

Frühe Erinnerungsberichte 

Bekanntlich war das nicht immer so -
die Bereitschaft zur kollektiven Ausei
nandersetzung mit der NS-Zeit ist ver
gleichsweise jung. Sie musste erst ge
weckt, nicht selten erstritten werden. 
Bei den meisten Menschen scheint die 
Fähigkeit, genau hinzusehen, einen 
gewissen Abstand zu den Ereignissen 
vorauszusetzen - zumindest wenn sie 
der Gruppe der Täter und Mitläufer, 
der Zuschauer und Nutznießer ange
hörten. Bei den Opfern sah das an
ders aus. Hatten sie überlebt, fühlten 
sich viele verpflichtet, Zeugnis ab
zulegen. Nicht wenige erfüllten damit 
das Vermächtnis ihrer toten Familien
angehörigen , Freunde oder Kame
raden. Unmittelbar nach dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs und dem da
mit verbundenen Zusammenbruch des 
NS-Regimes setzte aus diesem Grund 
eine Fülle von autobiografischen Erin
nerungsschriften ein. An das indivi
duelle Schicksal und das subjektive 
Erleben gebunden, behandelten sie 
durchweg auch die lokale Ebene, oh
ne jedoch eine Gesamtdarstellung des 
jeweiligen örtlichen Geschehens zu 
beabsichtigen. Ich möchte zwei Bei
spiele aus der Region nennen: Das ist 
zum einen der 1947 erschienene 
Band Lichter im Dunkeln, in dem Max 
Krakauer von der Rettung unter
getauchter Berliner Juden in schwäbi
schen Pfarrhäusern berichtet, die der 

2 Eberhard Jäckel: Nähe und Ferne der Hitler
zeit. Vortrag zur Eröffnung der Ausstellungs
reihe Stuttgart im Driften Reich, gehalten am 
13. 8. 1982. Beilage zum Katalog Stuttgart im 
Dritten Reich. Eine Ausstellung des Projekts 
Zeitgeschichte. Prolog: Politische Plakate der 
späten Weimarer Republik. Stuttgart 1982. 
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Pfarrernotbund organisiert hatte.3 Das 
andere Beispiel ist ein Bericht aus 
dem Milieu des Stuttgarter Arbeiter
widerstands, den der einzige Überle
bende der Familie Schlotterbeck 1948 
unter dem Titel Je dunkler die Nacht, 
desto heller die Sterne vorlegte. 4 

Einsetzendes Schweigen 

Mit den Folgen der Entnazifizierung, 
dem Wiederaufbau und dem be
ginnenden Kalten Krieg wurde die 
Beschäftigung mit der unmittelbaren 
Vergangenheit obsolet. Das große 
Schweigen setzte ein.5 Es fand nicht 
nur auf der nationalen Ebene statt, 
sondern auch im familiären Raum und 
vor allem im lokalen Bereich. Je mehr 
man sich damit abfand, dass die alten 
NS-Eliten für einen raschen Wieder
aufbau gebraucht wurden, desto ge
ringer wurde das Interesse an einer 
Aufarbeitung des Nationalsozialismus. 
Das trifft insbesondere für den lokalen 
Nahbereich zu, in dem personelle 
Kontinuitäten kaum zu übersehen wa
ren. In den Ortsgeschichten der 50er 
und 60er Jahre sucht man deshalb 
nach dem Dritten Reich vergeblich. 
Die meisten lokalgeschichtlichen Dar
stellungen behalfen sich, indem sie 
die chronologische Schilderung mit 
Beginn des 20. Jahrhunderts enden 
ließen und die NS-Zeit unter Über
schriften wie Die Zeit der Kriege oder 
Luftkrieg und Zerstörung, Zerstörung 
und Wiederaufbau abhandelten. 
Manchmal stand für die NS-Zeit auch 
nur die Liste der Kriegstoten, wobei 
längst nicht immer auch alle Opfer der 
NS-Rassenpolitik namentlich genannt 
wurden. Dagegen kamen zunehmend 
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Episoden aus dem Kirchenkampf zur 
Darstellung. 

Diese Blickrichtung auf das Ende des 
Krieges und die Leiden der eigenen 
Bevölkerung war sogar amtlich vorge
schrieben. 1948 hatte der Gemeinde
tag von Württemberg-Hohenzollern 
Richtlinien für die Anlage und Führung 
von Ortschroniken aufgestellt. Diese 
bezeichneten die Darstellung des 
Schicksals der Gemeinde vor und 
während der Besetzung durch feind
liche Truppen als wichtigste Aufgabe 
der Ortschroniken.6 Doch selbst der 
eingeschränkte Blickwinkel dieser Dar
stellungen verursachte nicht selten 
Probleme, ließ sich doch bei einer 
Schilderung der Kriegsereignisse die 
Herrschaftswirklichkeit des National
sozialismus nicht völlig verschweigen, 
die Erwähnung von NS-Akteuren nicht 
vermeiden. So gab zwar die Stadt Tü
bingen 1950 eine Chronik für die Jah-

3 Max Krakauer: Lichter im Dunkeln. Stuttgart 
1947. 

4 Friedrich Schlotterbeck: Je dunkler die Nacht, 
desto heller die Sterne. Erinnerungen eines 
deutschen Arbeiters. Zürich/New York 1945. -
In diesem Zusammenhang entstanden auch 
die Erinnerungen des 1933 amtsenthobenen 
württembergischen Wirtschaftsministers, der 
als Oppositioneller und Ehemann einer Jüdin 
die Ausgrenzung aus der NS-Volksgemein
schaft erlebte: Reinhold Maier: Ende und 
Wende. Das schwäbische Schicksal 1944-
1946. Briefe und Tagebuchaufzeichnungen. 
Stuttgart/Tübingen 1948. 

5 Gabriele von Arnim: Das Große Schweigen . 
München 1989. - Ralph Giordano: Die Zweite 
Schuld oder Von der Last Deutscher zu sein . 
Hamburg 1987. 

6 Tübingen 1945. Eine Chronik von Hermann 
Werner, bearbeitet und mit einem Anhang 
versehen von Manfred Schmid (Beiträge zur 
Tübinger Geschichte 1 ). Tübingen 1986. S. 9. 
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re 1945-1950 in Auftrag, realisierte 
die vorgesehene Drucklegung des fer
tigen Manuskripts aber nie.7 Die Ge
samtdarstellung eines Ortes in der 
NS-Zeit sucht man unter den Publika
tionen der 50er Jahre jedenfalls ver
geblich. 

Das Ignorieren der NS-Zeit in den 
Ortsgeschichten hat einen Grund 
auch in der Vergangenheit der eige
nen Disziplin . Es muss nicht zuletzt 
auch im Zusammenhang mit der Rol le 
der Landesgeschichte in der NS-Zeit 
gesehen werden. Nicht wenige Ver
fasser von Ortsgeschichten der 50er 
Jahre hatten zwischen 1933 und 1945 
problemlos publizieren können. Sie 
waren nun nicht gerade darauf erpicht, 
ihre Rolle in der Vergangenheit öffent
lich zu machen. Als Beispiel mag hier 
in Pfullingen der Verweis auf Wilhelm 
Kinkelin reichen. Der Mitarbeiter des 
Reichsbauernführers Darre verfasste 
1937 eine Pfullinger Ortsgeschichte 
auf der Grundlage nationalsozialis
tischer Volkstumsideologie. Der im sel
ben Jahr in die württembergische 
Kommission für Landesgeschichte Be
rufene legte 1956 eine Neubearbei
tung seines Pfullinger Heimatbuchs 
vor, in der man die NS-Zeit vergeblich 
sucht.8 

Erst eine neue Generation von unbe
lasteten Bearbeitern ermöglichte einen 
grundlegend anderen Ansatz auf dem 
Gebiet der Ortsgeschichten. Noch 
1980 konstatierte Peter Hüttenberger 
in seinem Überblick über die Literatur 
zum Nationalsozialismus: Erstaun/ich 
ist, dass bislang die Lokal- und Regio
nal-, sowie die Dorf- und Stadt
geschichte zu kurz gekommen ist.9 

Beginnende Auseinandersetzung 

In der allgemeinen Geschichte setzt 
zum Ende der 50er und insbesondere 
im Verlauf der 60er Jahre eine ver
mehrte Beschäftigung mit der NS-Zeit 
ein. Dazu trugen zum einen die Gut
achten bei, die im Zusammenhang mit 
dem Nürnberger Prozess und seinen 
Nachfolgeprozessen erstellt wurden, 
zum anderen die Rückgabe be
schlagnahmter Aktenbestände aus 
den USA und Großbritannien sowie 
die Übernahme und Erschließung von 
NS-Akten durch die Archive. Die in 
dieser Zeit entstandenen Arbeiten be
wegten sich vornehmlich auf der 
Reichsebene. Sie beschäftigten sich 
mit den zentralen Institutionen des 
NS-Regimes, analysierten das Herr
schaftssystem, die Ideologiegeschich
te und vor allem die Biografie Adolf 
Hitlers, sie untersuchten schwer
punktmäßig die Machtergreifung und 
fragten nach den Ursachen für die 
Zerstörung der Weimarer Demokratie. 
Vereinzelt geriet dabei schon die Re
gion in den Blick. Erinnert sei an Wal
demar Bessons Studie zur Auflösung 
der Weimarer Republik am Beispiel 
Württembergs, die bereits 1959 er
schien.1° Noch aber war die NS-Zeit 

7 Schmid, wie Anm. 6, S. 12/13. 
8 Hermann Taigel: Lokalgeschichte im „Dritten 

Reich" - Wilhelm Kinkelins Pfullinger Heimat
buch. In: Schwäbische Heimat 44 (1993) 
S.113-121 . 

9 Peter Hüttenberger: Bibliografie zum Natio
nalsozialismus (Arbeitsbücher zur modernen 
Geschichte 8). Göttingen 1980. 

10 Waldemar Besson: Württemberg und die 
deutsche Staatskrise 1928-1933. Stuttgart 
1959. 
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und erst recht der NS-Alltag kein The
ma in der traditionellen Ortsliteratur. 

Eine Ausnahme bildete das Schicksal 
der Juden. Verdienstvolle Dokumenta
tionen zur lokalen jüdischen Geschich
te entstanden in dieser Zeit im deut
schen Südwesten: 1961 für Ulm, 1963 
für Heilbronn, 1964 für Stuttgart, 197 4 
für Tübingen. 11 Nicht selten waren es 
Außenseiter der Historikerzunft, die 
sich der mühsamen Sammelarbeit, 
dem Auffinden der in alle Welt zer
streuten Überlebenden unterzogen. 
Aber es gab auch Arbeiten, die von 
Archiven ausgingen wie Hans Frankes 
Studie über die Heilbronner Juden 
1963 und das große Dokumentations
projekt über die Verfolgung der Juden 
in Baden und Württemberg, das Paul 
Sauer im Auftrag der staatlichen Ar
chivverwaltung Baden-Württemberg 
Mitte der 60er Jahre durchführte. 12 

Die Dokumentation von Paul Sauer 
hatte Pioniercharakter und erreichte in 
der Aufarbeitung der zur Verfügung 
stehenden Quellen einen Stand, den 
andere Bundesländer erst Jahrzehnte 
später erlangten. Bedauerlich nur, 
dass damit damals keine, auch organi
satorisch verankerte Forschungs
kontinuität begründet wurde, hätte sich 
das Projekt doch durchaus als Nuk
leus einer ganzen Forschungsrichtung 
mit vielfältigen Vernetzungen geeignet. 
Es gelang ihm dennoch, zahlreiche 
Anstöße für lokale Arbeiten zu geben, 
so dass das Schicksal der Juden ne
ben dem Bereich Staat und Kirche tat
sächlich zu den zuerst bearbeiteten 
Themen gezählt werden kann. 
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Erste Lokalstudien 

Vor dem Hintergrund einer sich verän
dernden politischen Landschaft und 
dem einsetzenden personellen Wech
sel in den Führungspositionen wurde 
Ende der 60er Jahre schließlich die 
Frage nach den konkreten Vorgängen 
vor Ort in der NS-Zeit unüberhörbar.13 

Das war der Zeitpunkt für die ersten 
Lokalstudien . Diese Arbeiten waren in 
der Regel keine klassischen Orts
geschichten, sondern Fallstudien . Sie 
suchten in den lokalen Ereignissen 
und Strukturen eine Antwort auf die 

11 Heinz Keil: Dokumentation über die Ver
folgungen der jüdischen Bürger von Ulm/ 
Donau. Ulm 1961 . - Hans Franke: Geschich
te und Schicksal der Juden in Heilbronn. 
Vom Mittelalter bis zur Zeit der nationalsozia
listischen Verfolgungen (1050-1945) (Ver
öffentlichungen des Archivs der Stadt 
Heilbronn 11 ). Heilbronn 1963. - Maria Zel
zer: Weg und Schicksal der Stuttgarter 
Juden. Ein Gedenkbuch. Hg. von der Stadt 
Stuttgart (Veröffentlichungen des Archivs der 
Stadt Stuttgart. Sonderband). Stuttgart 1964. 
- Lilli Zapf: Die Tübinger Juden. Tübingen 
1974. 

12 Franke, wie Anm. 11. - Paul Sauer: Die 
Schicksale der jüdischen Bürger Baden
Württembergs während der nationalsozialisti
schen Verfolgungszeit 1933-1945. Statisti
sche Ergebnisse der Erhebungen der 
Dokumentationsstelle bei der Archivdirektion 
Stuttgart und zusammenfassende Dar
stellung. 2 Bände (Veröffentlichungen der 
Staatlichen Archivverwaltung Baden-Würt
temberg 19/20) . Stuttgart 1969. 

13 In Tübingen befasste sich die Universität, 
angestoßen durch die Studentenzeitung noti
zen, als erste Universität mit dem Verhalten 
ihrer Wissenschaftler während der NS-Zeit. 
Siehe dazu: Vorbei und Vergessen. National
sozialismus in Tübingen. Hg. von Benigna 
Schönhagen (Tübinger Kataloge 36. Hg. vom 
Kulturamt der Universitätsstadt Tübingen). 
Tübingen 1991. S. 414/415. 
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Frage: Wie konnten solche Verbre
chen von monströsem Ausmaß ge
schehen? Wie funktionierte überhaupt 
das Dritte Reich? Insofern erklärten 
sie ihren Untersuchungsgegenstand 
zum exemplarischen Fall. Sie be
trieben NS-Forschung an einem loka
len Beispiel und waren bestrebt, Erklä
rungsmodelle zu entwickeln . Die spe
zifische Entwicklung einer Stadt in die
ser Zeit um ihrer selbst willen zu 
beschreiben, lag ihnen fern. So ano
nymisierte William Sheridan Allen, der 
1966 seine wegweisende und bis heu
te lesenswerte Lokalstudie unter dem 
Titel Das haben wir nicht gewollt. Die 
nationalsozialistische Machtergreifung 
in einer Kleinstadt publizierte, nicht 
nur alle erwähnten Personen, ganz 
gleich welche öffentliche Funktion sie 
in der NS-Zeit ausgefüllt hatten, son
dern gab auch seinem Untersu
chungsort selbst, der Stadt Northeim 
am Harz, einen Decknamen. 14 Als frü
hes Beispiel einer regionalen Quellen
sammlung ist für diese Zeit die Zu
sammenstellung von F. J. Heyen über 
den nationalsozialistischen Alltag im 
Raum Mainz-Koblenz-Trier von 1967 
zu nennen. 15 In diese Zeit fällt auch 
der Beginn der Arbeiten an Über
blicksdarstellungen und Quellen
editionen zur Geschichte des regiona
len Widerstands und zur Entwicklung 
regionaler Institutionen, wie etwa die 
fünf Bände über die evangelische Lan
deskirche in Württemberg, die zwi
schen 1971 und 1982 erschienen.16 

Mit der Gesamtdarstellung Württem
bergs in der Zeit des National
sozialismus leistete Paul Sauer 1975 
wiederum Pionierarbeit. 17 

Perspektivenwechsel 

Die frühen Arbeiten zur lokalen und 
regionalen Herrschaftspraxis des NS
Systems, zu denen auch Horst Matze
raths Studie über die kommunale 
Selbstverwaltung von 1970 zu zählen 
ist, markieren einen Perspektiven
wechsel in der NS-Forschung.18 Zu
nehmend geriet jetzt die lokale Ent
wicklung in den Blick, ein neues For
schungsfeld entstand. Der gleichzeitig 
wirksam werdende Gedenkkalender 
der 40- und 50-Jahr-Tage zur Erinne
rung an Machtergreifung, Reichs
pogromnacht, Kriegsbeginn und 
Kriegsende sowie die in diesem Zu
sammenhang erstellten und finan
zierten Lokalstudien hatten daran we
sentlichen Anteil. Die allmähliche 
Etablierung der Alltagsgeschichte mit 
ihrer Frage nach den wechselseitigen 
Beziehungen zwischen Gesellschaft 
und Politik und das generelle neue In-

14 William Sheridan Allen: Das haben wir nicht 
gewollt. Die nationalsozialistische Machter
greifung in einer Kleinstadt 1930-1935. 
Gütersloh 1966. 

15 Franz Josef Heyen: Nationalsozialismus im 
Alltag . Quellen zur Geschichte des National
sozialismus vornehmlich im Raum Mainz
Koblenz-Trier. Boppard am Rhein 1967. - Ein 
anderes Beispiel einer Lokalstudie aus dieser 
Zeit bietet Hans Peter Görgen: Düsseldorf 
und der Nationalsozialismus. Studien zur 
Geschichte einer Großstadt im „Dritten 
Reich''. Düsseldorf 1969. 

16 Gerhard Schäfer: Die Evangelische Landes
kirche in Württemberg und der National
sozialismus. Eine Dokumentation zum 
Kirchenkampf. 5 Bände. Stuttgart 1971-
1982. 

17 Paul Sauer: Württemberg in der Zeit des 
Nationalsozialismus. Ulm 1975. 

18 Horst Matzerath: Nationalsozialismus und 
kommunale Selbstverwaltung. Stuttgart 1970. 
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teresse an den Regionen und dem 
kleinen Raum trugen ebenfalls zur 
Entdeckung der Provinz für die Zeit
geschichte bei. 19 

Die Darstellung der regionalen bzw. 
lokalen Entwicklung mit ihren Wider
sprüchen, Brüchen und Differenzie
rungen korrigierte das bis dahin weit
gehend vorherrschende Bild vom NS
System als einem monokratischen, 
zentral auf Hitler ausgerichteten, 
totalitären Führerstaat.20 Denn die 
Untersuchung der Führungsebenen 
direkt unter dem Diktator enthüllte 
ein Wirrwarr von vielfältigen Kompe
tenzen, Ämtern und sich überschnei
denden Zuständigkeiten, ließ inner
halb dieses Chaos aber auch Frei
räume für individuelle Entscheidungen 
erkennen. So entstand das Erklä
rungsmodell einer Polykratie für das 
Herrschaftss,xstem des National
sozialismus. 1 

Es ist allerdings nicht zu übersehen, 
dass die traditionelle Landesgeschich
te mit den neuen Fragestellungen, Er
kenntnissen und wissenschaftlichen 
Methoden in dieser Zeit nicht Schritt 
halten konnte und wohl auch nicht 
wollte.22 Denn während sich Anfang 
der 70er Jahre die regionale Zeit
geschichte als Teildisziplin in der 
Geschichtswissenschaft etablierte, er
schienen noch Ende der 70er Jahre 
offizielle Ortsgeschichten , die nur mar
ginal die Zeit des Nationalsozialismus 
streiften. Ein Beispiel unter nicht 
wenigen ist die 1979 von der Stadt 
Laupheim herausgegebene Rück
schau auf 1200 Jahre Laupheimer 
Geschichte. Der 500 Seiten um
fassende Sammelband mit Beiträgen 
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renommierter Landeshistoriker enthält 
zwar einen Überblick über die 
Geschichte der lokalen Judenge
meinde, behandelt die NS-Zeit aber in 
keinem eigenen Aufsatz, sondern be
rührt sie lediglich summarisch auf ins
gesamt vier Seiten, die zudem auf 
zwei verschiedene Aufsätze verteilt 
sind.23 

Das Bayernprojekt 

Wesentliche Erkenntnisse und metho
dische Anstöße für die regionen
bezogene NS-Forschung vermittelte 
seit Mitte der 70er Jahre das am 
Münchner Institut für Zeitgeschichte 
angesiedelte Forschungsprojekt Bay
ern in der NS-Zeit, das erstmals auf 
der Basis umfassender Quellenbe
stände und unter Verwendung mentali
tätsgeschichtlicher Ansätze Herr
schaftsstruktur und Herrschaftspraxis 

19 Vgl. Ulrich Hehl: Nationalsozialismus und 
Region. Bedeutung und Probleme einer 
regionalen und lokalen Erforschung des Drit
ten Reichs. In: Zeitschrift für bayerische Lan
desgeschichte 56 (1993) S. 111-129. 

20 Vgl. Carl J. Friedrich: Totalitäre Diktatur. 
Stuttgart 1957. 

21 Peter Hüttenberger: Nationalsozialistische 
Polykratie. In: Geschichte und Gesellschaft 2 
(1976) S. 417-442. - Martin Broszat: Der 
Staat Hitlers. Grundlegung und Entwicklung 
seiner inneren Verfassung. München 1969. 

22 Vgl. dazu Ulrich von Hehl: Die nationalsozia
listische Zeit in Handbüchern der Landes
geschichte. In: Blätter für deutsche 
Landesgeschichte 127 (1991) S. 91-114. 

23 1200 Jahre Laupheim. Hg. von der Stadt 
Laupheim in Rückschau auf 1200 Jahre 
Laupheimer Geschichte 778-1978. Weißen
horn 1979. 
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des Nationalsozialismus in einer 
Region nahezu flächendeckend bear
beitete.24 

Die Beantwortung der erkenntnis
leitenden Frage nach der Widerstän
digkeit der Bevölkerung, für die der 
Begriff der Resistenz eingeführt wur
de, entwickelte sich im Verlauf des 
Projekts zu einer allgemeinen Wir
kungsgeschichte des National
sozialismus von unten. So heißt dann 
auch der erste Band: Soziale Lage 
und politisches Verhalten der Bevölke
rung im Spiegel vertraulicher Berichte. 
Nicht zuletzt die beeindruckend dichte 
Überlieferung von Berichten der Kon
trollorgane des Regimes, also Gen
darmerieberichte, Berichte von Orts
gruppenleitern, Gestapomännern und 
V-Männern , ermöglichte eine differen
zierte Beschreibung der Lebens
wirklichkeit in der NS-Zeit und führte 
zur Aufgabe der Schwarz-Weiß-Sicht 
des gesellschaftlichen Verhaltens. Die 
Analyse dieser Berichte zeigte viel
mehr auf, dass die nationale Ge
schichte des Dritten Reiches, so sehr 
diese unter dem totalitären Bewe
gungsgesetz des Regimes zur Gleich
schaltung tendierte und infolge der 
durchschlagenden Bedeutung seiner 
Politik vielfach egalisierend wirkte, von 
der Perspektive der Bevölkerung her 
keineswegs ein- und dieselbe Ge
schichte gewesen und als solche 
empfunden und erlebt worden ist. 25 

Die wegweisende Bedeutung des Bay
ernprojekts zeigt sich auch daran, 
dass seine Ergebnisse für die all
gemeine Erforschung des National
sozialismus produktiv waren. Der Hin
weis auf die lebhafte und teilweise 

noch anhaltende Diskussion um den 
Begriff der Resistenz, die Debatte um 
den polykratischen Charakter des Re
gimes und die Auseinandersetzung 
zwischen lntentionalisten und Funk
tionalisten müssen hier in diesem Zu
sammenhang genügen.26 So ist das 
Bayernprojekt ein gutes Beispiel für 
die produktive Wechselwirkung zwi
schen Regionalforschung und all
gemeiner NS-Forschung und hat in 
verschiedenen Projekten rege und 
produktive Nachfolge gefunden. Auch 
hier muss der Hinweis auf das Projekt 
Lebenserfahrung und Sozialkultur im 
Ruhrgebiet sowie das Forschungspro
jekt Widerstand gegen den National
sozialismus im deutschen Südwesten, 
das an den Universitäten Mannheim 
und Tübingen angesiedelt war, ge
nügen.27 

24 Bayern in der NS-Zeit. Hg. von Martin Bros
zat, Elke Fröhlich und Falk Wiesemann. 
6 Bände. München/Wien 1977-1983. 

25 Broszat, wie Anm. 24, Band 1, 1977, S. 12/ 
13. 

26 Einen guten Überblick über die ver
schiedenen Interpretationsansätze bietet lan 
Kershaw: Der NS-Staat. Geschichtsinter
pretationen und Kontroversen im Überblick. 
Reinbek 21989. 

27 „Die Jahre weiß man nicht, wo man die 
heute hinsetzen soll. " Faschismuserfah
rungen im Ruhrgebiet. Hg. von Lutz Niet
hammer. Berlin/Bonn 1983. - „Hinterher 
merkt man, dass es richtig war, dass es 
schief gegangen ist." Nachkriegserfahrungen 
im Ruhrgebiet. Hg. von Lutz Niethammer. 
Berlin/Bonn 1983. - Zum baden-württem
bergischen Projekt siehe das Vorwort zu 
Cornelia Rauh-Kühne und Michael Ruck: 
Regionale Eliten zwischen Diktatur und 
Demokratie. Baden und Württemberg 1930-
1952 (Nationalsozialismus und Nachkriegs
zeit in Südwestdeutschland 1. Hg. von Dieter 
Langewiesche und Klaus Schönhoven). Mün
chen 1993. 
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Ein wahrer Boom an Lokalstudien 

Die fruchtbare Fragestellung des lokal
geschichtlichen Ansatzes, den das 
Bayernprojekt exemplarisch auch mit 
den in seinem Umkreis entstandenen 
Lokalstudien und Monografien vorge
führt hat, führte in der Folgezeit zu ei
ner außerordentlich intensiven Be
schäftigung mit Ortsgeschichten in der 
NS-Zeit. Seitdem ist eine Fülle an wis
senschaftlichen Lokalstudien und orts
oder regionenbezogener Einzel
forschung entstanden. Für Baden
Württemberg sind zu nennen: 1980 
eine erste Lokalstudie zu Mühlacker, 
die allerdings nur die Machtergreifung 
behandelte. Dann folgten Gesamtdar
stellungen der NS-Zeit wie 1985 eine 
Lokalstudie zu Heidelberg, 1986 die 
parallele Untersuchung der Entwick
lung in je zwei württembergischen 
Kreisen und zwei Städten zwischen 
Weimar und Bonn, 1988 eine Studie 
zu Stuttgart, 1990 zu Konstanz, 1991 
zu Ettlingen und zu Tübingen, 1995 zu 
Singen, zuletzt 1997 zu Ravensburg.28 

Natürlich ist diese Liste nicht voll
ständig, für weitere Titel sei auf die 
Auswahlbibliografie von Lothar Beiz 
verwiesen.29 

Viele Lokalstudien wurden im Rahmen 
von Magister- oder Doktorarbeiten er
arbeitet. Es gab auch nicht wenige 
Ausstellungen, die die NS-Zeit auf 
Ortsebene behandelten und naturge
mäß dank ihrer didaktischen Aufberei
tung größere Aufmerksamkeit in der 
Bevölkerung erzielten als dickleibige, 
nicht immer leicht lesbare Disserta
tionen. Erfreulicherweise sind die wis
senschaftlichen Ergebnisse solcher 
Ausstellungsprojekte in der Regel in 
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umfangreichen Begleitbüchern oder 
Katalogen festgehalten. Mit ihrem gro-

2s Bernd Burkhardt: Eine Stadt wird braun. Die 
nationalsozialistische Machtergreifung in der 
schwäbischen Provinz. Hamburg 1980. -
Maria Zelzer: Stuttgart unterm Hakenkreuz. 
Stuttgart 21984. - Heidelberg unter dem 
Nationalsozialismus: Studien zu Verfolgung, 
Widerstand und Anpassung. Hg. von Jörg 
Schadt und Michael Caroli. Heidelberg 1985 
- Thomas Schnabel: Württemberg zwischen 
Weimar und Bonn 1928 bis 1945/46 (Schrif
ten zur politischen Landeskunde Baden
Württembergs 13). Stuttgart u.a. 1986. -
Roland Müller: Stuttgart zur Zeit des Natio
nalsozialismus. Stuttgart 1988. - Werner 
Trapp: Konstanz in der Zeit des National
sozialismus. In: Konstanz im 20. Jahr
hundert. Die Jahre 1914-1945. Hg. von 
Lothar Burckhardt u.a. Konstanz 1990. 
S. 221-347. - Cornelia Rauh-Kühne: Katho
lisches Milieu und Kleinstadtgesellschaft. Ett
lingen 1918-1939 (Geschichte der Stadt 
Ettlingen 5). Sigmaringen 1991 . - Benigna 
Schönhagen: Tübingen unterm Hakenkreuz. 
Eine Universitätsstadt in der Zeit des Natio
nalsozialismus. Tübingen 1991. - Für den 
Landkreis Tübingen entstand eine volks
kundliche Studie, bearbeitet von dem Projekt 
Heimatkunde des Nationalsozialismus des 
Ludwig-Uhland-lnstituts für empirische Kul
turwissenschaft der Universität Tübingen: 
Nationalsozialismus im Landkreis Tübingen . 
Eine Heimatkunde. Tübingen 1988. - Gert 
Zang: Die zwei Gesichter des National
sozialismus. Singen am Hohentwiel im Drit
ten Reich (Hegaubibliothek 95). Sigmaringen 
1995. - Ravensburg im Dritten Reich. Hg. 
von Peter Eitel. Beiträge zur Geschichte der 
Stadt. Ravensburg 1997. 

29 Lothar Beiz: Die Entdeckung der Provinz. 
Baden und Württemberg im „Dritten Reich" -
ein Forschungsüberblick. In: Die Führer der 
Provinz. NS-Biographien aus Baden und 
Württemberg. Hg. von Michael Kißener und 
Joachim Scholtyseck (Karlsruher Beiträge 
zur Geschichte des Nationalsozialismus 2. 
Hg. von der Forschungsstelle „Widerstand 
gegen den Nationalsozialismus im deutschen 
Südwesten" der Universität Karlsruhe). Kon
stanz 1997. S. 833-845. 
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ßen Themenspektrum, das überhaupt 
nur im Team zu erarbeiten ist, stellen 
diese Ausstellungsbücher ein Wissen 
zur Verfügung, von dem spätere orts
geschichtliche Gesamtdarstellungen 
profitieren können. 30 Ich darf an einige 
dieser Ausstellungen im württem
bergischen Raum erinnern: 1982-
1985 die fünf Ausstellungen des 
Stuttgarter Projekts Zeitgeschichte mit 
dem Anschlussprojekt von 1989 zu 
Stuttgart im zweiten Weltkrieg, 1991 
Esslingen, 1992 Tübingen, 1993 Ulm, 
1994 Göppingen, 1995 schließlich 
auch Reutlingen. 3 1 

Die Produktion ortsgeschichtlicher 
Arbeiten hält allem Anschein nach an, 
auch wenn nicht übersehen werden 
kann, dass jenseits des 50-Jahrtag
Kalenders die öffentlichen Gelder für 
lokale NS-Projekte nicht mehr fließen. 
Allein für den Berichtszeitraum 1993-
1995 verzeichnete aber die Bibliogra
fie der Vierteljahreshefte für Zeitge
schichte unter 250 Titeln zur Zeit zwi
schen 1933-1945 insgesamt 13 rein 
ortsgeschichtliche Monografien und 
45 Titel, die sich lokal- oder regionen
bezogen mit Teilbereichen der natio
nalsozialistischen Lebenswirklichkeit 
befassen. 32 

Die hohe Zahl an ortsbezogenen Ver
öffentlichungen zu Teilbereichen der 
NS-Herrschaftswirklichkeit beleuchtet 
die breite Ausdifferenzierung der The
men, die in der NS-Forschung stattge
funden hat und die teilweise nur auf 
der lokalen Ebene, in kleinräumlichen 
Einheiten zu untersuchen sind. Das 
Eingehen auf die Geschichte der ver
gessenen Opfer wie Zwangssterilisier
te, Homosexuelle, Deserteure, Sinti 

und Roma sowie überhaupt die Dar
stellung der lokalen NS-Sozialpolitik, 
aber auch die Geschichte der 
Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen 
gehören heute zum Repertoire einer 

30 Vgl. dazu die Besprechung einiger Aus
stellungskataloge von Stefan Goch, der bei 
seiner Beurteilung aber nicht die Möglichkeit 
eines Vergleichs von Ausstellungskatalogen 
und wissenschaftlichen Monografien berück
sichtigt, obwohl gerade bei den bespro
chenen Beispielen das Vorhandensein von 
beiden Typen dies nahegelegt hätte. Stefan 
Goch: Stadtgeschichte aus dem Katalog? 
Begleitbände lokaler NS-Ausstellungen. In: 
Die Alte Stadt 20 (1993) S. 405-409. 

31 Stuttgart im Dritten Reich . Eine Ausstellungs
reihe des Projekts Zeitgeschichte. 5 Kata
loge. Stuttgart 1982- 1983. - Stuttgart im 
Zweiten Weltkrieg. Katalog. Hg. von Marlene 
P. Hitler. Gerl ingen 1989. - Von Weimar bis 
Bonn. Essl ingen 1919 bis 1949. Begleitband 
zur Ausstellung im Alten Rathaus und an elf 
Stellen in der Stadt vom 15. Mai bis 18. 
August 1991 . Hg. von der Stadt Esslingen. 
Sigmaringen 1991. - Vorbei und Vergessen . 
Nationalsozialismus in Tübingen, wie Anm . 
13. - Kunst und Kultur in Ulm 1933-1945. 
Katalog zur Ausstellung im Ulmer Museum 
vom 28. Februar bis 25. April 1993. Hg. von 
Brigitte Reinhardt. Tübingen/Stuttgart 1993. 
- Nationalsozialismus und Nachkriegszeit. 
Katalog und Ausstellung zum 50. Jahrestag 
des Kriegsendes. Hg . von der Stadt Reut
lingen, dem Heimatmuseum und dem Stadt
archiv. Reutlingen 1995. - Fünfzig Jahre 
Kriegsende. Aufsätze zur Reutl inger Stadt
geschichte zwischen 1930 und 1950 (Reut
linger Geschichtsblätter Neue Folge 34) . 
Reutlingen 1995. - Göppingen unterm 
Hakenkreuz (Veröffentlichungen des Stadt
archivs Göppingen . Hg. im Auftrag der Stadt 
Göppingen von Karl -Heinz Rueß) . Göppin
gen 1994. 

32 Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 43 
(1995) Beilage. - Einen guten Überblick über 
den wahren Boom an ortsgeschichtlicher 
Literatur seit den 70er Jahren bietet Michael 
Ruck: Bibliographie zum Nationalsozialismus. 
Köln 1995. 
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Ortsgeschichte in der NS-Zeit. Viele 
davon sind vorzüglich gelungen. Es 
kann jedoch nicht übersehen werden, 
dass es auch ortsbezogene Darstel
lungen gibt, denen es nicht gelungen 
ist, ihren Forschungsgegenstand vor 
dem Hintergrund der bereits ge
wonnenen Forschungsergebnisse zu 
untersuchen. Dieser Mangel muss 
nicht unbedingt dem Unvermögen des 
jeweiligen Bearbeiters entspringen, 
sondern wird häufig auch mit den un
zulänglichen organisatorischen Be
dingungen der Werk- und Zeitverträge 
zusammenhängen, die den finan
ziellen und zeitlichen Rahmen für viele 
Arbeiten zur Ortsgeschichte bilden. 
Ärgerlich und kontraproduktiv werden 
solche Veröffentlichungen zur lokalen 
NS-Geschichte allerdings, wenn mora
lisierendes Pathos wissenschaftliches 
Argumentieren ersetzt. 33 

Noch relativ neu ist die Beschäftigung 
mit den Täterbiografien und den Pro
filen der Nutznießer und Mitläufer auf 
lokaler Ebene. Dieses Thema erweist 
sich aufgrund der im Nahraum grö
ßeren persönlichen Betroffenheit ver
ständlicherweise eben noch immer als 
heikel. 

Erleichterungen für die Arbeit heutiger 
Lokalhistoriker bieten zweifellos die in
zwischen zahlreich verfügbaren Quel
leneditionen, Nachschlagewerke und 
neuerdings auch biografischen Hand
bücher sowie die mittlerweile oft wohl
geordneten und verzeichneten Stadt
archive. 34 Vergleiche ich das mit der 
Situation vor gut 15 Jahren, kann ich 
mich eines gewissen Neids nicht er
wehren. Allerdings bieten solch pro
fessionelle Serviceleistungen der 

27 

Stadtarchive dann eben auch kaum 
noch Überraschungen, wie ich bei
spielsweise eine erlebte, als während 
meiner Recherchen für eine Lokal
studie zu Tübingen in der Zeit des Na
tionalsozialismus auf dem Dachboden 
des dortigen Rathauses der nahezu 
komplette Schriftverkehr des Tübinger 
Polizeiamtes in Sachen Deportation 
der Tübinger Juden, zwischen an
deren Akten versteckt, gefunden wur
de.3s 

Standortbestimmung und 
Schlussfolgerungen 

Damit bin ich beim heutigen Stand 
und den methodischen Problemen, die 
mit aktuellen ortsgeschichtlichen Dar
stellungen der NS-Zeit verbunden 
sind, angelangt. Meine Überlegungen 
dazu möchte ich abschließend in fünf 
kurzen Punkten skizzieren. 

Verhältnis von allgemeiner Geschichte 
und besonderer Geschichte 

Der erste Punkt betrifft das Verhältnis 
von allgemeiner Geschichte und be
sonderer Geschichte, also die schwie
rige Dialektik der Lokalstudie. Sie will 
und muss das Besondere darstellen 
und kann es nur, wenn sie das All-

33 Vgl. dazu die Mahnung Ulrich von Hehls in 
von Hehl, wie Anm. 19, S. 22. 

34 Siehe Ruck, 1995, wie Anm. 32. - Kißenerl 
Scholtyseck, wie Anm. 29. 

35 Siehe dazu die Einleitung zum Aktenbestand 
E 104 des Stadtarchivs Tübingen in Udo 
Rauch: Tübinger Polizeidirektion. Repertorien 
des Stadtarchivs Tübingen. Tübingen 1994. 
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gemeine kennt. 36 Das Austarieren von 
typischen und generell gültigen Ent
wicklungen verlangt dem Ortshistoriker 
angesichts der heutigen Differenziert
heit der NS-Forschung große Kennt
nisse über den allgemeinen For
schungsstand ab. Sie sind aber uner
lässlich , will der Lokalhistoriker die ört
liche Spezifik seiner Überlieferung 
einordnen. Dieses wertende Ein
ordnen ist aber seine Aufgabe, wenn 
er die grundlegende Frage beant
worten will, was am Geschehen in sei
nem Ort während der NS-Zeit typisch, 
also für die soziale, wirtschaftliche und 
mentale lokale Situation kennzeich
nend und bestimmend war. Vergleicht 
man Arbeiten, die diesen Anspruch 
einlösen, lässt sich erkennen, dass 
das Regime durchaus Rücksicht auf 
die spezifischen Gegebenheiten der 
jeweiligen Region nahm. Damit kommt 
zur Frage nach dem National
sozialismus in der Region die neue 
Frage nach der Bedeutung der Re
gion, der regionalen Struktur Deutsch
lands für die Herrschaftspraxis des 
Nationalsozialismus.37 Nicht alle Orts
geschichten lösen die Forderung nach 
Berücksichtigung der Wechselwirkung 
zwischen der Reichsebene und der lo
kalen Ebene ein. Manche spiegeln in 
ihrer Betonung des Verwaltungshan
delns ihre unreflektierte Abhängigkeit 
von der Quellenlage. Zunehmend wird 
es aber selbstverständlich, NS-Quel
len - beispielsweise im Siedlungs
wesen - kritisch gegen den Strich zu 
bürsten und ohne moralische Attitüde 
in den Rahmen der nationalsozialisti
schen Sozialpolitik zu stellen. Aller
dings spiegeln Behördenakten nur 
e i n e n Ausschnitt der Wirklichkeit. 
Zeitzeugenaussagen, Erinnerungen 

und private Aufzeichnungen vermitteln 
oft ein anderes Bild. Doch verlangen 
gerade diese Quellen, zumal wenn sie 
mit Mitteln der oral history erstellt wur
den, eine fachkundige Quellenkritik. 

Schwerpunktsetzung 

Der zweite Punkt betrifft die Problema
tik der Wertung und notwendigen 
Schwerpunktsetzung. Nicht wenige 
Lokalstudien ertrinken in der Fülle ih
rer fleißig zusammengetragenen De
tails. Beim Versuch, der Forderung 
nach Berücksichtigung der all
gemeinen NS-Forschung Genüge zu 
tun, verlieren sie ihren Forschungs
gegenstand, nämlich die für den jewei
ligen Ort spezifische Entwicklung wäh
rend der NS-Zeit, aus den Augen. 
Man erkennt solche Arbeiten an der 
wiederkehrenden Wendung Wie über
all im Reich war auch in . Diese Ar
beiten projizieren die allgemeinen 
Strukturen und Entwicklungen auf den 
jeweils konkreten örtlichen Fall. So 

36 Eberhard Jäckel: Lokalstudien zum National
sozialismus. Editorial. In: Die Alte Stadt 20 
(1993} S. 289-292, hier S. 291 . - Zum gene
rellen Verhältnis von allgemeiner Geschichte 
und regionaler bzw. lokaler Geschichte siehe 
Olaf Mussmann: Chancen zur Integration von 
regionalem Sonderfall und „allgemeiner 
Geschichte"? - Eine Bestandsaufnahme vor
liegender Theorien. In: Blätter für deutsche 
Landesgeschichte 133 (1997) S. 77-129. 

37 Siehe dazu Kißener/Scholtyseck, wie Anm. 
29, S. 19 f. - Andreas Wirsching: National
sozialismus in der Region. Tendenzen der 
Forschung und methodische Probleme. In: 
Nationalsozial ismus in der Region . Hg. von 
Horst Möller, Andreas Wirsching und Walter 
Ziegler (Sondernummer der Schriftenreihe 
der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte). 
München 1996. S. 25-46. 
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verkommt die lokale Entwicklung zum 
Arsenal unverbundener Beispiele und 
Belege für allgemeine Strukturen. Kri
tisch bemerkte deswegen Johann 
Paul, der Verfasser einer umfangrei
chen Monografie über die NS-Zeit im 
Saarland: Die lokale NS-Forschung 
droht zum Packesel der Nationalsozia
lismusforschung zu werden. 38 

Diesem Dilemma kann nur entgehen, 
wer bereit ist, Schwerpunkte zu set
zen und auch sachlich begründbare 
Wertungen - keine moralischen Ur
teile, sondern Einordnungen im Sinne 
einer wohlverstandenen Historisie
rung39 - nicht scheut. Es kann nicht 
darum gehen, zum Beispiel bei der 
Machtergreifung jeden einzelnen 
Schritt in jedem politischen, wirtschaft
lichen und gesellschaftlichen Teilbe
reich zu schildern. Nicht vollständige 
Rekonstruktion ist gefragt, sondern Er
klärungen sind zu suchen, beispiels
weise für den schnellen und reibungs
losen Ablauf. Als sinnvolle Untersu
chungsfelder haben sich die kultu
rellen Dispositionen, die sozial
ökonomischen Bedingungen und die 
jeweiligen Vorgehensweise der örtli
chen NSDAP, sprich der Grad ihrer 
Rücksichtnahme auf das lokale Es
tablishment erwiesen.40 Derartige 
Schwerpunktsetzung ist nicht immer 
leicht, erwarten doch viele Auftrag
geber einer Stadt- oder Ortsgeschich
te ein umfassendes Nachschlagewerk, 
das sich eher durch Ausgewogenheit, 
denn durch ein wissenschaftliches 
Profil auszeichnen soll, und wenn im 
beschließenden Gemeinderat noch 
Zeitzeugen vertreten sind, wollen sie 
nicht selten, dass ihre höchst persön
liche Sichtweise berücksichtigt wird . 
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Vergleichbarkeit 

Der dritte Punkt betrifft die Forderung 
nach einer Vergleichbarkeit der Ergeb
nisse. 

Die zahlreichen Lokalstudien haben 
neben vielen Gemeinsamkeiten auch 
beträchtliche Unterschiede sichtbar 
gemacht, beispielsweise im Verlauf 
der Machtergreifung, dem Grad des 
Terrors oder dem Ausmaß an Obstruk
tion und Widerständigkeit. 41 So liegen 
Vergleiche nahe, auch wenn bislang 
erst wenige unternommen worden 
sind. 

Da, wo eine Studie die Entwicklung 
von ganzen Regionen betrachtet, wie 
bei der Studie über Württemberg zwi
schen Weimar und Bonn oder bei der 
gemeinsamen Darstellung der Macht
ergreifung in Mannheim und Heidel
berg, ist der Vergleich schon in der 

3B Johann Paul: Wie überall im Reich war auch 
in ? Ein Vergleich stadtgeschichtlicher Dar
stellungen über Stuttgart, Leverkusen und 
Düsseldorf. In: Die Alte Stadt 20 (1992) 
S. 75-84, hier S. 84. 

39 Martin Broszat: Plädoyer für eine Historisie
rung des Nationalsozialismus. Wiederab
druck in: Nach Hitler. Der schwierige 
Umgang mit unserer Geschichte. Hg. von 
Hermann Gram/ und Klaus-Dietmar Henke. 
München 1986. S. 266-281. 

40 Vgl. Roland Müller: „Lokalgeschichte in 
Deutschland - eine Mühe, die sich lohnt?" 
Überblicksdarstellungen zur NS-Zeit. In: Die 
Alte Stadt 20 (1992) S. 385-394. 

4 1 Siehe dazu den ersten Versuch einer ver
gleichenden Auswertung: Nationalsozialis
mus in der Region , wie Anm. 37. 
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Arbeit selbst angelegt.42 Das wird man 
aber nicht von jeder Ortsgeschichte 
erwarten können. Sie wird aber, soll 
sie für weitere Arbeiten fruchtbar sein 
und nicht nur um ihrer selbst willen 
geschrieben werden , so angelegt sein 
müssen, dass Vergleiche auch mög
lich sind. Das heißt, sie muss nicht 
nur exakt darstellen, sondern auch ge
naue Daten zur sozialen , konfessionel
len und ökonomischen Struktur auf
weisen. Erst diese Daten ermöglichen 
nämlich die Definition von und die Zu
ordnung zu bestimmten Milieus, deren 
Erforschung seit einiger Zeit auf der 
Basis erfahrungsgeschichtlicher Kon
zepte einen ertragreichen Zugang zur 
Geschichte des Nationalsozialismus 
bildet. Beispielhaft haben das für den 
Bereich Badens und Württembergs 
Cornelia Rauh-Kühne für das katholi
sche Milieu Ettlingens und Joachim 
Scherrieble für das pietistische Milieu 
des schwäbischen Industriedorfs Rei
chenbach beschrieben.43 Letztlich ver
sucht dieser Milieuansatz die Forde
rung zu erfüllen , die Martin Broszat 
bereits 1977 stellte, als er konsta
tierte : Unterschiedliche Partizipation 
und Betroffenheit lösten die große all
gemeine Geschichte zu einer Vielzahl 
unterschiedlicher Teilgeschichten auf. 
Die noch nicht geschriebene Ge
schichte der deutschen Gesellschaft in 
der NS-Zeit setzt die Erforschung 
solcher regional- und schichten
spezifischer Teilgeschichten voraus. 44 

Kontinuitätslinien 

Der vierte Punkt schließlich betrifft 
das Ausdehnen des Untersuchungs
zeitraums über die Zäsuren von 1933 

und 1945 hinaus. Die meisten Orts
geschichten haben diesen Anspruch 
bereits eingelöst. Fast alle beziehen 
die Weimarer Republik, zumindest ihre 
letzten Jahre, in den Untersuchungs
zeitraum mit ein. Die Fokussierung 
des öffentlichen Interesses auf den 
Zweiten Weltkrieg im Zuge des 
SO-Jahr-Gedenkens zwischen 1989 
und 1995 schob auch die Zäsur 1945 
weiter in die Gegenwart hinaus. Damit 
wurden Kontinuitätslinien gerade auch 
im Bereich der Funktionseliten sicht
bar. Ich nenne ein Beispiel aus nächs
ter Nähe: den bereits erwähnten 
Ausstellungskatalog Reutlingen 
1930- 1950. Nationalsozialismus und 
Nachkriegszeit. 45 

Produktionsbedingungen 

Und damit bin ich beim fünften und 
letzten Punkt angelangt, der not
wendigen Unabhängigkeit der Bear
beiter von Lokalgeschichten . Die 
meisten entstehen als Auftragsar
beiten oder werden zumindest in städ
tischem Auftrag publiziert. Chroniken, 
mit ihren vermeintlich wertfrei anei
nander gehängten Fakten, können die 
Aufgaben einer Stadtgeschichte nicht 

42 Schnabel, wie Anm. 28. - Herbert Hoffmann: 
Im Gleichschritt in die Diktatur? Die national
sozialistische Machtergreifung in Heidelberg 
und Mannheim 1933-1935. Frankfurt 1985. 

43 Rauh-Kühne, wie Anm. 28. - Joachim Scher
rieb/e: Reichenbach an der Fils unterm 
Hakenkreuz. Ein schwäbisches Industriedorf 
in der Zeit des Nationalsozialismus. Tübin
gen 1994. 

44 Broszat, wie Anm . 24, S. 13. 
45 Fünfzig Jahre Kriegsende, Reutlingen 1930-

1950, wie Anm. 32. 
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lösen, höchstens wichtiges Material 
dafür bereitstellen. Das hat in aller 
Deutlichkeit 1980 die Auseinander
setzung um die Chronik der Stadt 
Stuttgart zwischen 1933 und 1945 ge
zeigt.46 

Diese Auseinandersetzung wurde 
schließlich zur Initialzündung für zwei 
wichtige Beiträge zur Stadtgeschichte 
Stuttgarts im Nationalsozialismus, 
nämlich für das Ausstellungsprojekt 
Stuttgart im Dritten Reich und für die 
Dissertation Roland Müllers über 
Stuttgart in der Zeit des National
sozialismus. Letztere entstand in 
städtischem Auftrag , aber nicht in An
hängigkeit zur Stadt. Historische 
Wahrheiten können nicht am Rat
haustisch verhandelt werden. Das hat 
Eberhard Jäckel , der betreuende Zeit
historiker, klargemacht und nicht nur 
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für Stuttgart, sondern auch für andere 
Städte ein Forschungsförderungs
modell durchgesetzt, das Unabhängig
keit garantiert: In der Tat kann Stadt
geschichte, wenn sie hohen Ansprü
chen gerecht werden soll, nicht von 
der Stadtverwaltung unter Aufsicht des 
Gemeinderats geschrieben werden. 
[ ... ] historische Forschung kann nicht 
an die Zustimmung von Geldgebern 
gebunden werden.47 

- Ich wünsche 
den Verfassern zukünftiger Orts
geschichten zur NS-Zeit, dass diese 
Mahnung beherzigt wird. 

46 Müller, wie Anm. 28, S. XVII/XVIII. 
47 Jäckel, wie Anm. 36, S. 290. 





Annegret Wenz-Haubfleisch 

Quellen zur Grundherrschaft in Privatarchiven 
Das Beispiel des Fürstlich Thurn und Taaisschen Depositums 
Obermarchtal im Staatsarchiv Sigmaringen 1 

Einleitung 

In vorindustrieller Zeit bezogen zwei 
Drittel der Bevölkerung Mitteleuropas 
ihr Einkommen aus der Landwirt
schaft.2 Große Teile der bäuerlichen 
Bevölkerung besaßen das Land, das 
sie bewirtschafteten, nicht selbst, son
dern es gehörte Grundherren: adligen 
Familien, geistlichen Institutionen, ja 
sogar Kommunen. Diese Grundherren 
führten zur Verwaltung ihrer oftmals 
ausgedehnten Grundherrschaften Bü
cher und Akten, sie stellten Urkunden 
aus und ließen sich solche ausstellen, 
die uns über die Agrarverhältnisse 
vergangener Epochen Auskunft er
teilen. 3 

Gerade in Südwestdeutschland lagern 
solche grundherrschaftlichen Quellen 
vielfach in den Familienarchiven von 
Adelshäusern, die zum Teil selbst
ständig geführt, zum Teil als Deposita 

1 Herrn Dr. Volker Trugenberger, Staatsarchiv 
Sigmaringen, sei herzlich gedankt für die kriti · 
sehe Durchsicht des Vortrags- und des druck· 
fertigen Manuskripts sowie für Literaturhin· 
weise und Materialien. 

2 Werner Rösener: Einführung in die Agrar· 
geschichte. Darmstadt 1997. S. 2. 

3 Auf Begriff und Geschichte der Grundherr
schaft soll aufgrund der quellenkundlichen 
Fragestellung dieses Beitrages nicht näher 
eingegangen werden; vgl. nur als Einstieg: 
J. P. Devroey, E. Thoen und W. Rösener: Arti· 
kel Grundherrschaft A. , B., C. 1.-11. In: Lexikon 
des Mittelalters. Band 4. München/Zürich 
1989. Sp. 1739-1747. - Hans K. Schulze: Ar· 
tikel Grundherrschaft. In: Handwörterbuch zur 
deutschen Rechtsgeschichte. Band 1 . Berlin 
1971 . Sp. 1824- 1842. - Die Grundherrschaft 
im späten Mittelalter. Hg. von Hans Patze. 
2 Bände (Vorträge und Forschungen 27) . Sig· 
maringen 1983. - Klaus Schreiner: Grund· 
herrschaft. Entstehung und Bedeutungs
wandel eines geschichtswissenschaftlichen 
Erklärungsbegriffs. In: Vorträge und For
schungen 27. S. 11-74. - Ludolf Kuchenbuch: 
Potestas und Utilitas. Ein Versuch über Stand 
und Perspektiven der Forschung zur Grund· 
herrschaft im 9.-13. Jahrhundert. In: Histori· 
sehe Zeitschrift 265 (1997) S. 117-146. - Lu· 
doll Kuchenbuch: Grundherrschaft im früheren 
Mittelalter. Idstein 1991 . - Grundherrschaft 
und bäuerliche Gesellschaft im Hochmittel· 
alter. Hg. von Werner Rösener (Ver
öffentlichungen des Max-Planck-Instituts für 
Geschichte 115) . Göttingen 1995. - Aus der 
reichen Literatur zur Agrargeschichte sei nur 
auf Rösener, Einführung, wie Anm. 2, ver· 
wiesen , und speziell für den untersuchten 
Raum auf Theodor Knapp: Neue Beiträge zur 
Rechts· und Wirtschaftsgeschichte des würt· 
tembergischen Bauernstandes. 2 Bände. Tü· 
bingen 1919, sowie Wolfgang von Hippe/: Die 
Bauernbefreiung im Königreich Württemberg. 
Band 1: Darstellung (Forschungen zur deut· 
sehen Sozialgeschichte 1/1) . Boppard 1977. 
Kapitel 1 und 2. 



34 

in Staatsarchiven verwahrt werden.4 

Als Beispiel für die folgende Unter
suchung dient ein solches Depositum 
im Staatsarchiv Sigmaringen, das 
Fürstlich Thurn und Taxissche Archiv 
Obermarchtal . 

Die Familie Taxis war nicht-adliger 
Herkunft und stammte aus dem ober
italienischen Dorf Cornello bei Ber
gamo.5 Ihren Aufstieg machte sie im 
Postwesen unter Kaiser Maximilian 1. 
Durch die erstmalige Einrichtung von 
festen Poststationen, an denen Pferd 
und Reiter gewechselt wurden und die 
Post ohne Unterbrechung weiterlief, 
konnte die Beförderungsdauer von 
Briefen auf rund ein Drittel verkürzt 
werden. Für ihre Leistungen wurden 
die Taxis 1512 in den Reichsadels
stand und 1624 in den Reichsgrafen
stand erhoben. Im 17. Jahrhundert 
ließ die Familie die Abstammung von 
einer alten Adelsfamilie della Torre 
konstruieren, was vom Kaiser aner
kannt wurde. 1650 wurde ihr das 
Recht verliehen, Namen und Wappen 
der della Torre zu führen und sich Tor
re e Tasso - Thurn und Taxis - zu 
nennen. 1695 erfolgte die Erhebung in 
den Reichsfürstenstand. Diesen sozia
len Aufstieg trachtete die Familie nun 
auch in politischen Einfluss umzu
münzen. Hierzu bedurfte es jedoch 
nicht nur der Adelstitel, sondern auch 
der entsprechenden Herrschaften. 
1723 erwarb Thurn und Taxis die 
nordöstlich von Heidenheim gelegene 
Herrschaft Eglingen, die ihm die Mit
gliedschaft im schwäbischen Reichs
grafenkollegium einbrachte. 1754 wur
de ihm die Aufnahme auf die Reichs
fürstenbank des Reichstags mit der 
Auflage gewährt, ein fürstenmäßiges 
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Reichsgut zu erwerben. Dies gelang 
1786 mit dem Kauf der Grafschaft 
Friedberg und der Herrschaft Scheer 
von den Reichserbtruchsessen von 
Waldburg für die enorme Summe von 
2, 1 Millionen Gulden. Zugleich wurde 
hiermit der Grundstein für weitere Er
werbungen in diesem Raum gelegt. 
Bereits 1789 und 1790 rundete Thurn 
und Taxis diesen Besitzkomplex mit 
dem Kauf der Herrschaften Grunds
heim und Göttingen sowie Heudorf ab. 
Die Chance zum Ausbau der ober
schwäbischen Besitzungen bot sich 
durch den Reichsdeputationshaupt
schluss, in dem dem Haus Thurn und 
Taxis als Ausgleich für den Verlust sei
ner Posten in linksrheinischen Ge
bieten die Klöster Neresheim und 
Marchtal, Stift und Reichsstadt Buch
au, die Klöster Sießen und Ennetach 
sowie vom Kloster Salem das Ober
amt Ostrach, die Herrschaft Schem
merberg und Teile der Pflege Ehingen 
zufielen. 1805 kaufte es die ehe
maligen Herrschaften Ober- und Un
tersulmetingen, 1809 beziehungsweise 

4 Siehe hierzu Helmut Richtering: Herrschafts-, 
Familien- und Hausarchive. In: Der Archivar 
37 (1984) Sp. 413-420. 

5 Siehe zum folgenden Franz Herberhold: Das 
fürstliche Haus Thurn und Taxis in Ober
schwaben. Ein Beitrag zur Besitz-, Verwal
tungs- und Archivgeschichte. In: Zeitschrift für 
württembergische Landesgeschichte 13 
(1954) S. 262-300, hier S. 263, Anm . 4, mit 
der älteren Literatur, und Volker Trugenberger: 
Landesherrschaft im Übergang: Der Fürst von 
Thurn und Taxis und das Oberamt Ostrach 
1802-1806. In: Ostrach 1799. Die Schlacht -
der Ort - das Gedenken. Hg. von Edwin Ernst 
Weber. Ostrach 1999. S. 93-128, hier S. 94ff., 
mit der neueren Literatur in Anm . 4. 
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Abb. 1: 
Besitz des Hauses 
Thurn und Taxis in 
Oberschwaben, 
1835. 
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Schemmerberg 

- Grafschaft Friedberg und Herrschaft Scheer 

Herrschaft Dürmentingen-Bussen 

Herrschaften Grundsheim, Heudorf und Göttingen 

- Herrschaft Eglingen 

- Besitz der Reichsstadt Buchau 

Besitz des Stifts Buchau 

c:::::J Besitz des Klosters Marchtal 

c:::::J Besitz des Klosters Salem 

Besitz des Klosters Neresheim 

Besitz des Klosters Ochsenhausen 

- Herrschaft Öpfingen 

- Herrschaft Rechtenstein 

A. Wenz-Haubfleisch 1999 
Vorlage: Historischer Atlas von Baden-Württemberg, Karte Vl. 13; Volker Trugenberger 
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1835 die vormaligen Herrschaften 
Öpfingen und Rechtenstein hinzu 
(Abbildung 1 ). 

Thurn und Taxis übernahm das 
Schriftgut der Vorbesitzer, soweit es 
nicht familiäre Belange betraf, und 
richtete an deren Verwaltungssitzen 
zunächst meist eigene Behörden für 
die zivile und die Finanzverwaltung 
ein. Im Zuge der Mediatisierung 1806 
verlor es die Landeshoheit in den er
worbenen Gebieten an Württemberg 
beziehungsweise Hohenzollern und 
damit wesentliche zivile Rechte. zu
gleich gelangten Teile des aus der 
Ausübung dieser Rechte erwachsenen 
Schriftguts an die genannten Rechts- / 
nachfolger. Die Überlieferung der Ka
meralbehörden - nämlich der Rent
ämter - ist für die grundherrlichen Fra
gen besonders wichtig . Die Behörden 
unterlagen einem stetigen Konzentra
tionsprozess, bis zuletzt 1877 nur 
noch die Rentkammer Obermarchtal 
die Verwaltung besorgte. Die Archive 
der übrigen Rentämter wie auch der 
anderen aufgelösten Behörden, soweit 
sie nicht in das Zentralarchiv in Re
gensburg und an die mediatisierenden 
Staaten gelangt waren, wurden 1878/ 
79 dort zusammengezogen. Das Ar
chiv Obermarchtal konnte von Re
gensburg aus nur unzureichend be
treut werden. Die Bemühungen des 
Staatsarchivs Sigmaringen, dieses für 
die Geschichte großer Teile Ober
schwabens bedeutende Archiv im ei
genen Haus hinterlegen zu lassen und 
einer geregelten Benutzung für die 
Forscher in der Region zugänglich zu 
machen, waren 1952 erfolgreich , als 
das Haus Thurn und Taxis einer De
ponierung zustimmte. 
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Auf diese Weise also gelangte das 
Schriftgut einer ganzen Anzahl von 
Grundherren - weltlichen wie geist
lichen - in das Staatsarchiv Sigma
ringen, anhand dessen es möglich ist, 
differenzierte Aussagen über Typo
logie und Aussagekraft grundherr
schaftlicher Quellen in Privatarchiven 
zu treffen. Diese sollen sich allerdings 
auf die Zeit des Alten Reiches be
schränken. 

Der Fragestellung soll zunächst an
hand eines Beispiels nachgegangen 
werden, dem Bauernhof namens Ker
nen6 im Dorf Spöck, das zum Salemer 
Oberamt Ostrach gehörte. Der Hof fiel 
im Jahr 1725 aufgrund des Todes sei
nes Leheninhabers heim, was ver
schiedene Amtshandlungen provo
zierte, die in einer Reihe von Quellen 
ihren Niederschlag fanden, und uns 
daher eine ganze Palette grundherr
schaftlichen Verwaltungsschrifttums 
präsentiert. Im zweiten Schritt sollen 
Typologie und Aussagekraft der ver
schiedenen Quellen systematisierend 
vorgestellt werden. 

6 In Urbaren des beginnenden 18. Jahrhunderts 
können in allen Salemer Ämtern erstmals Na
men der Lehengüter nachgewiesen werden. 
Sie variierten von Dorf zu Dorf, entstammten 
aber innerhalb eines Dorfes einer bestimmten 
Spezies, etwa Baum, Vogel, anderes Getier. 
Salem schloss sich damit nicht der ver
breiteten Sitte an, Heiligennamen für die Le
hengüter zu vergeben (so z. B. Friedberg
Scheer, Kloster Ochsenhausen, Herrschaft 
Öpfingen). - Bei Kernen handelt es sich um 
entspelzten, das heißt abgegerbten gerellten 
Dinkel; Martin Zürn: Ir aigen /ibertet. Wald
burg, Habsburg und der bäuerliche Wider
stand an der oberen Donau 1590-1790 
(Oberschwaben - Geschichte und Kultur 2) . 
Tübingen 1998. S. 94. 
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Das Lehengut Kernen des Klosters 
Salem in Spöck 

Am 10. April 1725 hielten die Amts
träger, die das Kloster Salem zur Ver
waltung seines Oberamtes Ostrach7 

eingesetzt hatte, in Pfullendorf Verhör. 

7 Siehe zur Verwaltungsgeschichte des Ober
amts Ostrach Walter Kempe: Ostrach im 16. 
Jahrhundert (Heimatgeschichtliche Beilage 
des Mitteilungsblattes der Gemeinde Ostrach 
3). Ostrach Juni 1987. - Walter Kempe: Das 
alte Amtshaus zu Ostrach. 3 Teile (Heimat
geschichtliche Beilage des Mitteilungsblattes 
der Gemeinde Ostrach 1-3). Ostrach 1998. -
Ernst Senn: Inventar der hohenzollerischen 
Bestände der Fürstlich Thurn und Taxissehen 
Archive in Regensburg und Obermarchtal (In
ventare hohenzollerischer Archivbestände au
ßerhalb der Hohenzollerischen lande 1). 
Konstanz 1944. S. 20 ff. - Edwin Ernst We
ber: Das salemische Oberamt Ostrach im 
18. Jahrhundert: Herrschaftsverfassung und 
dörfliche Binnenverhältnisse. In: Ostrach 
1799, wie Anm. 5, S. 13-91 , hier S. 46 ff. -
Annegret Wenz-Haubfleisch: Vorwort zum 
Findbuch der Amtsbücher des Oberamts 
Ostrach im Staatsarchiv Sigmaringen (StAS 
Dep. 30/4 T 2 S. 2 ff.). 

Abb. 2: 
Auszug aus dem Ostracher Oberamts
protokoll: Anzeige des Todfal/s Johann 
Hübschlens, 10. April 1725. Vorlage: 
Staatsarchiv Sigmaringen Ho 158 T 2 
Paket 111, Amtsbuch Nr. 8 S. 436. 
Aufnahme: Hauptstaatsarchiv Stutt
gart. 
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An den regelmäßig einmal im Monat 
stattfindenden Verhörtagen wurden 
zivile und zivilrechtliche Angelegen
heiten der Bewohner des Oberamts 
Ostrach vorgebracht und entschieden. 
Den anwesenden Pater Constantin 
Müller, Rat und Oberpfleger zu Pful
lendorf, Franz Josef Möhnle, Rat und 
Oberamtmann zu Ostrach , und Jakob 
Schiltegger, Amtmann zu Pfullendorf, 
wurde damals der Tod des Schult
heißen und Stabhalters von Spöck, 
Johannes Hübschlen, angezeigt.8 

Dies war deshalb notwendig, weil die 
Bewohner im Oberamt Ostrach auf
grund ihrer Leibeigenschaft in solchen 
Fällen zu einer Todfallabgabe ver
pflichtet waren, die beim Tod eines 
männlichen Leibeigenen , dem Mann
fall , im besten Pferd oder 30 Gulden 
bestand (Abbildung 2) . Ebenfalls an 
diesem 10. April 1725 trat der Schwie
gersohn Hübschlens namens Mattheiß 
Frick vor dem Verhör auf und bat da
rum , mit dem aufgrund des Todes sei
nes Schwiegervaters heimgefallenen 
Lehengut beliehen zu werden. Der Bit-

8 StAS Ho 158 T 2 Paket 111 Amtsbuch Nr. 8 
S. 436. 

Abb. 3: 
Auszug aus dem Ostracher Oberamts
protokoll: Bitte des Mattheiß Frick um 
Belehnung mit dem Lehengut seines 
Schwiegervaters Johann Hübschlen, 
10. April 1725. Vorlage: Staatsarchiv 
Sigmaringen Ho 158 T 2 Paket 111, 
Amtsbuch Nr. 8 S. 440. Aufnahme: 
Hauptstaatsarchiv Stuttgart. 
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Abb. 4: 
Lehenrevers des Mattheiß Frick, erste Seite, 13. April 
1725. Vorlage: Staatsarchiv Sigmaringen Dep. 30 Ost
rach, Ergänzungspaket 24 Nr. 8. Aufnahme: Haupt
staatsarchiv Stuttgart. 
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te wurde stattgegeben gegen die Er
legung von 200 Gulden Gebühr für die 
Neubelehnung, den sogenannten Er
schatz, und die Erhöhung der von 
dem Lehengut jährlich zu leistenden 
Geldabgabe von zehn auf zwölf Gul
den.9 Alle anderen auf dem Lehenhof 
haftenden Abgaben sollten offensicht
lich unverändert bestehen bleiben 
(Abbildung 3) . Die Quelle, die uns 
über diese Amtshandlungen informiert, 
ist ein Protokoll, das sogenannte 
Verhörprotokoll, das über die Verhör
tage geführt werden musste, damit die 
Entscheidungen nachvollziehbar blie
ben. 

Bereits am 13. April 1725 stellte Mat
theiß Frick dem Kloster Salem einen 
Lehenrevers aus, das heißt eine Ur
kunde, mit der er bestätigte, mit dem 
Lehengut seines Schwiegervaters be
liehen worden zu sein, und die Leihe
bedingungen anerkannte. 10 Ihm selbst 
hatte das Kloster Salem zuvor einen 
Lehenbrief, also ebenfalls eine Ur
kunde, ausgestellt, mit dem die Beleh
nung rechtskräftig geworden war. Die
ser Lehenbrief wurde wörtlich in den 
Revers inseriert. 11 Somit besaßen bei
de Parteien, das Kloster Salem als 
Grundeigentümer und Frick als In
haber des Lehenguts, juristische Si-

9 Ebenda, S. 440 f. 
10 StAS Dep. 30 Ostrach Ergänzungspaket 24 

Nr. 8: 1725 April 13. 
11 Auf die Existenz des Lehenbriefs wird aus 

dem Insert in den Revers zurückgeschlossen, 
da dieser nicht im hiesigen Depositum er
halten ist, weil er dem Bauern übergeben 
wurd3. 
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cherheit über die Tatsache der Beleh
nung und die dabei vereinbarten Kon
ditionen (Abbildung 4). 

Kloster Salem legte, um den Überblick 
über seinen Gesamtgrundbesitz und 
die daraus fließenden Einkünfte in den 
verschiedenen Dörfern des Oberamts 
Ostrach zu behalten, Urbare, das 
heißt Verzeichnisse über seine Güter 
und Rechte, an, in die der Besitz nach 
bestimmten Ordnungskriterien einge
tragen wurde. Das Spöcker Urbar 
musste nach erfolgter Neubelehnung 
aktualisiert werden , und tatsächlich: 
die noch unter dem Namen Johannes 
Hübschlens verzeichneten Bestand
teile seines Lehenguts erhielten die 
Berichtigung modo Matheiß Frickh so
wie das Datum der Belehnung, den 
13. April 1725. Auch die dort einge
tragene Geldleistung von zehn Gulden 
erfuhr gemäß der Festsetzung beim 
Verhörtag eine Berichtigung auf zwölf 
Gulden. Da das Lehengut in seinen 
Bestandteilen unverändert blieb, konn
te der Rest so belassen werden. Im 
Urbar ist das Gehöft und jedes ein
zelne zugehörige Grundstück mit sei
nem Flächeninhalt, Flurbezeichnung 
und allen Anrainern beschrieben, zu
sätzlich trägt jedes eine Nummer (Ab
bildung 5). 

Diese Nummer verweist auf einen wei
teren Quellentypus, mit dem das Zis
terzienserkloster aus dem Bodensee
raum seinen Grundbesitz zu erfassen 
suchte, nämlich auf Parzellenkarten. 
Anhand der Spöcker Gemarkungs-

12 StAS Dep. 30/4 T 2 Nr. 12 S. 33-54. 
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Abb. 5: 
Urbareintrag über das Lehengut Kernen im Dorf Spöck. 
Vorlage: Staatsarchiv Sigmaringen Dep. 3014 T 2 Nr. 12 
S. 33. Aufnahme: Hauptstaatsarchiv Stuttgart. 
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Abb. 6: 
Gemarkung des 
Dorfes Spöck: 
Ausschnitt aus 
der Gemarkungs
karte von Spöck, 
Dichtenhausen 
und Burgweiler 
von Johann Jakob 
Heber, 1705, ver
kleinert durch 
Joseph Anton 
Feuchtmayer, 
1755. Vorlage: / 
Staatsarchiv Sig
maringen Dep. 
30115 T 1 K 397. 
Aufnahme: Haupt
staatsarchiv Stutt-
gart. 

karte von 1705/1755, auf der sich die 
Nummern des Urbars wiederholen , lie
ße sich , wenn die Karte besser er
halten wäre, jedes einzelne Grund
stück lokalisieren (Abbildung 6) .13 

Das Kloster Salem ließ über die tat
sächlichen Einkünfte aus seinen ver
liehenen Liegenschaften und die da
raus bestrittenen Ausgaben im Ober
amt Ostrach genau Buch führen. Jahr 
für Jahr verzeichnete es seine Ein
nahmen aus den im Urbar beschriebe
nen Zinsen an Geld, Hühnern , Hen
nen, Eiern, Holzgeld und Wachs in so
genannten Zinsbüchern. Wir finden 
unseren Frick zum ersten Mal im Zins
buch des Rechnungsjahrs 1725/26 
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und stellen fest, dass er seinen Ver
pflichtungen nachgekommen ist. 14 

Statt der Hühner und Hennen leistete 
er eine Summe Geldes, die Eier lie
ferte er in natura ab (Abbildung 7). 

In den so genannten Jahrrechnungen 
führte das Kloster Salem Buch über 
alle seine Einnahmen und Ausgaben 
in besagtem Oberamt, nicht nur über 
die grundherrschaftlichen, sondern 
über jegliche aus Besitzungen und 

13 StAS Dep. 30/15 T 1 K 397. Der Hof des 
Frick trug die Nr. 1, kann aber leider nicht 
identifiziert werden. 

14 StAS Dep. 30/4 T 2 Nr. 575 S.187. 

„ 



42 

Rechten erwachsende. Die Leistungen 
sind hier allerdings zumeist nicht mehr 
ad personam, sondern summarisch 
vermerkt. So sind die Landgarben
und Zinsleistungen des Frick in die 
des Dorfes Spöck eingeflossen (Ab
bildung 8). 15 Gliederungsschema der 
Rechnungen bilden jedoch nicht die 
Dörfer, sondern die zahlreichen Sach
gruppen der Einnahmen und Aus
gaben, wie zum Beispiel die ver
schiedenen Getreidesorten oder die 
Erschätze, in denen wir Frick wieder 
persönlich aufgeführt finden (Ab
bildung 9), ebenso seinen Schwieger
vater Hübschlen in der Liste der ein
genommenen Todfallgebühren (Ab
bildung 10).16 

Quellentypologie und 
Dokumentationswert 

Urkunden 

Einer gängigen Definition zufolge ist 
eine Urkunde ein unter Beobachtung 
bestimmter Formen ausgefertigtes und 
beglaubigtes Schriftstück über Vor
gänge von rechtserheblicher Natur. 17 

Urkunden können die Rechtskraft ei
ner Vielfalt von Geschäften beweisen. 
Sie sind also nicht per se für grund
herrschaftliche Verhältnisse aus
sagekräftig. Dennoch betrifft ein gro
ßer, wenn nicht der größte Teil der 
überlieferten Urkunden den Güter
verkehr: Schenkung, Kauf, Tausch, 
Verpfändung oder eben - wie am Bei
spiel Spöck vorgeführt - Belehnung, 
sind häufig Anlass zur Ausstellung von 
Urkunden gewesen. Aus ihnen er
fahren wir, durch wen , auf welche 
Weise und mit welchen Konditionen 
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Grundstücke an ihren Besitzer ge
langten oder diesen auch wieder 
wechselten. Gerade für die Agrarver
fassung des Mittelalters sind sie eine 
der Hauptquellen. 18 

Grundherren verliehen die unter ihrem 
Obereigentum stehenden Bauernhöfe 
und zugehörigen Liegenschaften zu 
verschiedenen rechtlichen Bedingun
gen zur Bewirtschaftung. Charak-

15 Erstmals im Jahrgang 1725/26: StAS Dep. 
30/4 T 2 Nr. 355. 

16 Im Jahrgang 1724/25: StAS Dep. 30/4 T 2 
Nr. 354 S. 129/130. 

17 Ahasver von Brandt: Werkzeug des Histo
rikers. Eine Einführung in die Historischen 
Hilfswissenschaften (Urban-Taschenbücher 
33). Stuttgart u. a. 10 1983. S. 82. 

18 Rösener, Einführung, wie Anm. 2, S. 35. 

. · - -~ 1 74-

. „-·l)C-

.. ,,,-„f?•- . 

. . ,,.. i "~"#-

Abb. 7: 
Auszug aus dem 
Zinsbuch des 
Oberamts Ostrach, 
Georgii 1725126. 
Vorlage: Staats
archiv Sigma
ringen Dep. 3014 
T 2 Nr. 575 S. 187. 
Aufnahme: Haupt
staatsarchiv Stutt
gart. 
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Abb. 8: 
Auszug aus der Jahrrechnung des Oberamts Ostrach über 
Veeseneinnahmen, Georgii 1725126. Vorlage: Staatsarchiv 
Sigmaringen Dep. 3014 T 2 Nr. 355 S. 11 . Aufnahme: 
Hauptstaatsarchiv Stuttgart. 
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teristisch für weite Teile des ober
schwäbischen Raums und somit auch 
für die an Thurn und Taxis gefallenen 
Herrschaften ist die Vergabe der Bau
erngüter als Fall- beziehungsweise 
Schupflehen, also auf Lebenszeit des 
Bauern (manchmal auch seiner Frau 
und seiner Kinder). 19 Es scheint, dass 
sich diese Vergabepraxis als Mittel 
zum Herrschaftsausbau und zur -in
tensivierung erst seit dem 15. Jahr
hundert allgemein durchsetzte und 
vorher verschiedene Leiheformen ne
beneinander bestanden.20 

19 Knapp, Neue Beiträge, wie Anm. 3, S. 117; 
Hippe/, Bauernbefreiung, wie Anm. 8, S. 106. 

2° Kuhn-Rehfus kann für das Zisterziense
rinnenkloster Wald nachweisen, dass dort im 
13. Jahrhundert verschiedene Leiheforrnen 
nebeneinander bestanden, während seit der 
2. Hälfte des 14. Jahrhunderts Erblehen nur
mehr die Ausnahme darstellten: Maren Reh
fus: Das Zisterzienserinnenkloster Wald. 
Grundherrschaft, Gerichtsherrschaft und Ver
waltung (Arbeiten zur Landeskunde Hohen
zollerns 9) . Sigmaringen 1971. S. 165 f. -
Maren Kuhn-Rehfus: Das Zisterzienserinnen
kloster Wald (Germania Sacra Neue Folge 
30. Das Bistum Konstanz 3). Berlin/New York 
1992. S. 363. - Dies gilt auch für andere 
oberschwäbische Zisterzienserinnenklöster: 
Maren Kuhn-Rehfus: Wirtschaftsverwaltung 
und Wirtschaftsverfassung oberschwäbischer 
Zisterzienserinnenabteien. In: Rottenburger 
Jahrbuch für Kirchengeschichte 4 (1985) 
S. 55-91 , hier S. 83. - Hans-Martin Maurer: 
Die Ausbildung der Territorialgewalt ober
schwäbischer Klöster vom 14. bis zum 
17. Jahrhundert. In: Blätter für deutsche Lan
desgeschichte 1 09 ( 1973) S. 151-195, hier 
S. 163, zeigt, dass diese Entwicklung charak
teristisch ist für Klöster in württembergisch 
Oberschwaben schlechthin . Eine Ausnahme 
bildet Kloster Ochsenhausen: Seit dem 
14. Jahrhundert sind dort Erblehen nachweis
bar; diese Rechtsqualität der Güter wurde im 
Ochsenhausener Untertanenvertrag vom 



44 

Diese Herrschaftsintensivierung war 
von einem Ausbau der Kanzleien und 
der Schriftlichkeit begleitet; den Bau
ern wurden Leiblehenbriefe aus
gestellt, und diese mussten dem 
Grundherrn einen Lehenrevers aus
fertigen lassen.21 Die Lehenbriefe be
ziehungsweise -reverse haben einen 

14. September 1502 festgeschrieben: Ewald 
Gruber: Geschichte des Klosters Ochsen
hausen. Von den Anfängen bis zum Ende 
des 16. Jahrhunderts. Maschinenschriftliche 
Dissertation. Tübingen 1956. S. 117, zum 
Untertanenvertrag S. 154 ff. - Als Beispiel für 
eine weltliche Herrschaft: Im Bereich der 
Grafschaft Friedberg und der Herrschaft 
Scheer der Truchsessen von Waldburg 
herrschten ebenfalls Leiblehen vor; Leib
lehenreverse setzen in den 90er Jahren des 
15. Jahrhunderts ein , vgl. Robert Kretzsch
mar: Fürstlich Thurn und Taxissches Archiv 
Obermarchtal. Grafschaft Friedberg-Scheer. 
Urkundenregesten 1304- 1802 (Inventare der 
nichtstaatlichen Archive in Baden-Württem
berg 18). Stuttgart 1993. S. 156 Nr. 271 
(1494 Januar 20). - Erblehenrecht herrschte 
dagegen auf den Albdörfern im Norden und 
Westen des heutigen Landkreises Sigma
ringen vor: Weber, Oberamt Ostrach, wie 
Anm. 7, S. 29, mit weiterer Literatur. 

2 1 Maurer, Territorialgewalt, wie Anm . 20, S. 
170, mit Bezug auf Weingarten , Marchtal, 
Heiligkreuztal , Baindt, Rot, Buchau, Weißen
au und Ochsenhausen. - Kuhn-Rehfus, Wirt
schaftsverwaltung, wie Anm. 20, S. 83, stellt 
gleiches für die oberschwäbischen Zisterzien
serinnenklöster fest. - Leiblehenbriefe sind in 
größerer Zahl im Thurn und Taxissehen De
positum vorhanden, müssen also wieder an 
die Aussteller zurückgelangt sein. Dieser 
Rücklauf hat seine Ursache vielleicht darin , 
dass alte Lehenbriefe bei Neubelehnungen 
wegen des Formulars in der Kanzlei vor
gelegt wurden und dann dort verblieben oder 
bei Herrschaftswechseln die gesamten Le
henbriefe einkassiert wurden. Diesen Erklä
rungsansatz verdanke ich Herrn Prof. Dr. Ru
dolf Seige! , Sigmaringen. 
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Abb. 9: 
Auszug aus der Jahrrechnung des Oberamts Ostrach über 
Einkünfte aus Erschätzen, Georgii 1724125. Vorlage: 
Staatsarchiv Sigmaringen Dep. 3014 T 2 Nr. 354 S. 129. 
Aufnahme: Hauptstaatsarchiv Stuttgart. 
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Abb. 10: 
Auszug aus der Jahrrechnung des Oberamts Ostrach über 
Einkünfte aus Todfal/gebühren, Georgii 1724125. Vorlage: 
Staatsarchiv Sigmaringen Dep. 3014 T 2 Nr. 354 S. 130. 
Aufnahme: Hauptstaatsarchiv Stuttgart. 
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gleichförmigen Aufbau. Aussteller ist 
im ersten Fall der Grundherr, im zwei
ten der Beständer. Nach des letzteren 
Nennung, oft auch seines Vorgängers, 
wird das Lehenobjekt aufgeführt. In 
den meisten Lehenbriefen und -rever
sen ist der Grundbesitz lediglich sum
marisch verzeichnet: Haus, Scheuer, 
Gärten, Äcker, Wiesen und alles wei
tere Zubehör sind die Bestandteile, die 
regelmäßig genannt werden.22 Gele
gentlich ist zusätzlich der Gesamtum
fang der Liegenschaften in Jauchert 
für die Äcker und Mannsmahd für die 
Wiesen angegeben.23 Mitunter wird 
der summarischen Güteraufzählung 
erläuternd hinzugesetzt, wie die ge
nannten Liegenschaften ausführlicher 
im entsprechenden Urbar verzeichnet 
seien.2 Im Bereich des Klosters Sa
lem wuchsen sich die Leiblehenbriefe 
und -reverse im 18. Jahrhundert zu re
gelrechten Libelli aus, da die Güter
beschreibung praktisch einen Auszug 
aus dem entsprechenden Urbar dar-

22 Z.B. StAS Dep. 30/1 T 1 (Friedberg-Scheer) 
Urk. 184: 1494 Januar 20; Urk. 188: 1494 
November 18; Urk. 190: 1495 Februar 20 
(siehe die entsprechenden Regesten, bearb. 
von Kretzschmar, wie Anm . 20, S. 156 ff.). 

23 Z. B. StAS Dep. 30/14 T 1 Nr. 2656: 1734 
September 1; Fürst Thurn und Taxis Zentral
archiv Regensburg (künftig FZA) , Lehnsakten 
des Rentamts Buchau, Nr. 109: 1795 Februar 
3 (beide Stift Buchau) . 

24 StAS Dep. 30/1 T 1 (Friedberg-Scheer), Urk. 
817: 1623 Mai 11 , unter Bezug auf das Urbar 
von 1582. - In der Grafschaft Friedberg und 
Herrschaft Scheer fanden in den 1580er Jah
ren umfangreiche Renovationen statt; Zürn, 
Ir aigen libertet, wie Anm. 6, S. 141 . - FZA, 
Lehnsakten des Rentamts Buchau, Nr. 98: 
1790 August 20 (Stift Buchau). 
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stellt.25 Neben den Güterbestandteilen 
werden die Leihedauer festgehalten, 
die fälligen Abgaben genau aufgezählt 
unter Festlegung, wann und wohin sie 
zu liefern sind, dem Bauern auferlegt, 
alle Bestandteile des Hofes in gutem 
Zustand zu erhalten, auf eigene Kos
ten zu bebauen und zu bessern, ver
boten, irgendwelche Teile zu veräu
ßern oder zu verändern, und die 
Sanktion aufgenommen, bei Zahlungs
säumigkeit das Lehen zu verlieren. 

Mit der Zeit ging man dazu über, den 
Leiblehenbrief wörtlich in den Revers 
zu inserieren. Die Selbstverpflichtung 
des Bauern bestand darin, die Be
stimmungen dieser Urkunde, so wie 
diese nachstehend von Wort zu Wort 
laute, halten zu wollen.26 

Lehenbriefe und -reverse sind für die 
Kenntnis der Beständer, der rechtli
chen Bedingungen der leihe, der 
Leistungen gegenüber dem Grund
herrn und in beschränktem Maße 
auch für die Güterbestandteile des je
weiligen Lehenhofs aussagekräftig. 

Protokolle 

Protokolle sind ein Amtsbuchtypus, 
der in den im Thurn und Taxissehen 
Depositum vertretenen Herrschaften 
durchgehend im ausgehenden 16. 
Jahrhundert einsetzt. Damit lagen die
se wohl im allgemeinen Trend der 
Zeit.27 Auch die Protokolle waren ein 
Ausdruck der Herrschaftsinten
sivierung, des Versuchs, Verwaltung 
durch Schriftlichkeit zu rationalisieren, 
und der allmählichen Durchsetzung 
des schriftlichen römischen Rechts. 
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Mitunter in Zeiten besonderer gesell
schaftlicher Spannungen einsetzend, 
wie zum Beispiel in der Grafschaft 
Friedberg und Herrschaft Scheer, aber 
etwa auch in der Grafschaft Hohen
zollern-Hechingen, dienten sie dazu, 
Rechts- und Verwaltun~shandlungen 
nachprüfbar zu halten. 8 

Die unter Titeln wie Audienz-, Amts
oder auch Verhörprotokoll firmieren
den Typen sind ebenso wenig wie Ur
kunden ausschließlich für grundherr
schaftliche Fragen aussagekräftig, da 
hier vielfältige Rechtsangelegenheiten, 
zivile wie auch strafrechtliche, dane
ben reine Gnaden- und Hilfsgesuche 
behandelt wurden. Materien und Ent
scheidungen herrschaftlicher wie auch 
rein feudalherrlicher Art konnten sich 
also in den Bänden mischen, weswe
gen sie im Zuge der Mediatisierung 
(1806) mitunter an die neuen Landes
herren abgegeben werden mussten 

25 Neben dem Spöcker Beispiel StAS Dep. 30 
Ostrach Ergänzungspaket 24 Nr. 8, ist dies 
auch bei Leiblehenbriefen aus dem Bereich 
der Pflege Ehingen feststellbar: z.B. StAS 
Dep. 30/11T1Nr.146: 1724 Juli 7, und Nr. 
147: 1737 April 5. 

26 Z. B. StAS Dep. 30/1 T 1 (Friedberg-Scheer) 
Urk. 817, ebenso das Spöcker Beispiel , wie 
Anm. 25. 

27 In der Grafschaft Hohenzollern-Hechingen 
setzen Audienzprotokolle z.B. 1573 (StAS 
Ho 1 T 8) , in der Grafschaft Sigmaringen 
1588 (StAS Ho 80 T 2) ein. 

28 Zürn, Ir aigen libertet, wie Anm. 6, S. 142; zu 
der damit verbundenen Veränderung des 
Verwaltungshandelns als lnteraktionsform, 
ebenda, S. 143 ff. - 1 n der Grafschaft 
Hohenzollern-Hechingen kam es 1584 zum 
Aufstand; hierzu Eberhard Elbs: Owingen 
1584. Der erste Aufstand in der Grafschaft 
Zollern. In: Zeitschrift für Hohenzollerische 
Geschichte 17 (1981) S. 9-127. 
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und heute in Staatsarchiven verwahrt 
werden. Bei Thurn und Taxis trifft dies 
für die an Hohenzollern gelangten 
Herrschaftsteile zu, deren Protokolle 
sich heute in den Ho-Beständen des 
Staatsarchivs Sigmaringen befinden.29 

Der württembergische Staat hat hier -
anders als bei den Urkunden - 30 we
niger eingegriffen, da die Protokoll
serien noch in den jeweiligen Teil
beständen des Depositums lagern. 

Die Protokolle wurden chronologisch 
geführt, so dass man sie mit Mühe 
und Ausdauer studieren muss, um auf 
grundherrliche Materien zu stoßen. Es 
gibt jedoch auch vereinzelt Spezial
protokolle, etwa Kontraktenprotokolle, 
die privatrechtliche Verträge auf
nahmen,31 oder Lehenbestands
protokolle,32 die ausschließlich in Be
lehnungsangelegenheiten geführt wur
den. Die Protokolleinträge sind für die 
Höhe der Todfallgebühren und des Er
schatzes aussagekräftig, besonders 
aber für die Vergabepraxis von Leib
lehen, denn nur aus dem Protokoll er
fahren wir in dem Spöcker Beispiel, in 
welchem Verhältnis Hübschlen und 
Frick zueinander standen. Außerdem 
erlauben die in großer Geschlossen
heit erhaltenen Protokollbände eine 
lückenlosere Rekonstruktion der Be
ständer als die offenbar oftmals ver
loren gegangenen oder womöglich 
gar nicht erst ausgestellten Lehen
briefe und -reverse. Darüber hinaus 
brachten die Leheninhaber vor dem 
Verhör vielfältige Anliegen vor, etwa 
den Erlass oder die Minderung von 
Lasten nach Unglücksfällen oder die 
Bitte um Zuteilung von Holz für Bau
vorhaben, so dass ein facettenreicher 
Einblick in das Verhältnis von Grund-

herren und abhängigen Bauern ge
boten wird.33 

Urbare 
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Die grundherrschaftliche Quelle par 
excellence sind nun aber die Urbare, 
wie sie in den Herrschaften im Thurn 
und Taxissehen Depositum über
wiegend heißen, in anderen Land
schaften auch Lagerbücher, Beraine 

29 StAS Ho 158 Salemische Herrschaft 
Ostrach; Ho 162 Herrschaft Straßberg. Auch 
die Protokolle der Grafschaften Zollern und 
Sigmaringen befinden sich im Staats- und 
nicht im Fürstlich Hohenzollernschen Haus
und Domänenarchiv Sigmaringen (Ho 1 T 8; 
Ho 80 T 2) . 

30 Siehe Friedrich Pietsch: Die Archivreisen des 
Geheimen Archivars Lotter. In: Neue Bei
träge zur Südwestdeutschen Landes
geschichte. Festschrift für Max Miller, 
dargebracht von Freunden und Kollegen 
(Veröffentlichungen der Kommission für 
geschichtliche Landeskunde in Baden-Würt
temberg 21). Stuttgart 1962. S. 333- 353. 

31 Z.B. StAS Dep. 30/1 T 2 Nr. 234- 255 (Graf
schaft Friedberg-Scheer); StAS Dep. 30/13 T 
2 Nr. 57-63 (Herrschaft Dürmentingen-Bus
sen) , Nr. 87 (Herrschaft Heudorf) . 

32 Z.B. StAS Dep. 30/13 T 2 Nr. 93 (Herrschaft 
Grundsheim). 

33 Protokolle sind bislang weder als Amtsbuch
typ quellenkundlich untersucht, noch im grö
ßeren Stil für historische Fragestellungen 
herangezogen worden; zwei Fallstudien von 
Casimir Bumiller bilden die Ausnahme: Die 
Junginger Audienzprotokolle von 1751-1775. 
Strukturen, Szenen und Personen aus dem 
dörflichen Alltag im 18. Jahrhundert. In: Zeit
schrift für Hohenzollerische Geschichte 15 
(1979) S. 121-136. - Die Junginger Audienz
protokolle von 1600-1625. Eine dörfliche 
Gesellschaft am Vorabend des dreißig
jährigen Krieges. In: Ebenda 20 (1984) S. 
17-46. 
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oder Salbücher genannt.34 Nach Wer
ner Röseners allgemeiner Definition 
sind diese Güterverzeichnisse, die von 
Grundherren systematisch angelegt 
wurden, um eine Übersicht über ihre 
liegenden Güter und deren Inhaber 
samt den davon resultierenden Abga
ben und Leistungen zu erhalten. 35 Sie 
begegnen bereits im Frühmittelalter in 
großen Klostergrundherrschaften und 
waren ebenso wie die grundherr
schaftlichen Verhältnisse erheblichen 
Wandlungen unterworfen. Wir werden 
gleich sehen, dass die Definition Rö
seners insbesondere für die frühe 
Neuzeit und die Urbare im Südwesten 
Deutschlands etwas zu kurz greift und 
daher erweitert werden muss. 

Ganz im Gegensatz zu den Proto
kollen kann der Forschungsertrag ins
besondere zu den in Südwestdeutsch
land überlieferten Urbaren als reich 
bezeichnet werden, liegen doch so
wohl große Editionen als auch typolo
g isch-q uel len kund 1 iche U ntersuchun
gen und Auswertungen hierzu vor, die 
es erlauben, die im Thurn und Taxis
sehen Depositum vorhandenen Urbare 
in einen ~räßeren Kontext einzu
ordnen.3 Die dort vorhandenen äl
testen Urbare weltlicher wie geistlicher 
Herrschaften stammen meistens aus 
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhun
derts. In dieser Zeit waren der äußere 
und der innere Territorialisierungs
prozess weitgehend abgeschlossen, 
das heißt, Grundbesitz und Herr
schaftsrechte waren arrondiert und 
nach innen konsolidiert, so dass man 
nun daran ging, beide in umfangrei
chen Urbaren zu fixieren.37 Charak
teristisch für diese Bände ist also, 
dass ihr Hauptbestandteil zwar Ver-
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zeichnisse der liegenden Güter und 
daraus fließender Einkünfte sind, in 
ihnen jedoch auch Herrschaftsrechte 
(Gerichts-, Zehnt- und andere Rechte) 
sowie die daraus zu erwartenden 

34 Zu diesen und weiteren Begriffen Gregor 
Richter: Lagerbücher- oder Urbarlehre. Hilfs
wissenschaftliche Grundzüge nach württem
bergischen Quellen (Veröffentlichungen der 
Staatlichen Archivverwaltung Baden-Würt
temberg 36). Stuttgart 1979. S. 76. 

35 Rösener, Einführung, wie Anm. 2, S. 43. 
36 Den Forschungsstand fasste zuletzt zusam

men Dagmar Kraus: Lagerbücher als Quelle 
der Amts- und Ortsgeschichte. Aspekte der 
Auswertung von Urbaren des 15. bis 17. 
Jahrhunderts am Beispiel der Lagerbücher 
des Amts Liebenzell. Mit einer Edition der 
Lagerbücher von 1606-1610. Dissertation 
Stuttgart 1995. S. 49 ff. - Edition: siehe die 
Reihe der Altwürttembergischen Lagerbücher 
aus der österreichischen Zeit 1520-1534, 
veröffentlicht von der Kommission für 
geschichtliche Landeskunde in Baden-Würt
temberg , die bis zu Band 7 (1995) gediehen 
ist. - Zur Quellenkunde und zu Dokumenta
tionsinhalten : Richter, Urbarlehre, wie Anm . 
34. Otto Herding, Das Urbar als orts- und 
zeitgeschichtliche Quelle besonders im Her
zogtum Württemberg. In: Zeitschrift für würt
tembergische Landesgeschichte 10 (1951) S. 
72-168. - Zuletzt hat Kraus, Lagerbücher, 
die Aussagefähigkeit der Lagerbücher des 
Amts Liebenzell beispielhaft untersucht 
(dabei für unsere Frage besonders wichtig 
das Kapitel zur Agrarverfassung, S. 196 ff.). 

37 Vgl. Maurer, Territorialgewalt, wie Anm. 20, 
besonders S. 158 ff. (innere Territorialisie
rung) ; S. 171 , Anm . 91 , bringt er die Urbar
aufnahmen hiermit in Zusammenhang. -
Elbs, Owingen, wie Anm. 28, S. 27 , zu die
ser Entwicklung in der Grafschaft Hohen
zollern-Hechingen im 15. Jahrhundert. 
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Gefälle aufgeführt sind.38 Wir wollen 
uns hier jedoch, der Fragestellung 
gemäß, auf die grundherrschaftlichen 
Bestandteile beschränken. 

Wie schon von Gregor Richter für die 
württembergischen Lagerbücher fest
gestellt, sind auch im Bereich der an 
Thurn und Taxis gefallenen weltlichen 
Herrschaften und geistlichen Institutio
nen sowohl Urbare, die die Liegen
schaften größerer Verwaltungseinhei
ten oder ganzer Herrschaften auf
nahmen, als auch solche, die für ein
zelne oder mehrere Dörfer angelegt -
wurden, anzutreffen.39 So enthält das 
älteste Urbar der Pflege Pfullendorf 
des Klosters Salem von 1465 Güter in 
über 70 Orten40 und das älteste der 
Herrschaft Öpfingen von 1561 die der 
drei zu dieser Herrschaft gehörigen 
Orte Öpfingen, Niederhofen und Grie
singen.41 Schließlich wäre noch das 
Urbar der Grafschaft Friedberg und 
Herrschaft Scheer der Truchsessen 
von Waldburg von 1465 zu nennen.42 

Die Liegenschaften sind hierin jeweils 
nach Dörfern und innerhalb derer 
nach den einzelnen Inhabern erfasst. 
Zunächst werden die Höfe beschrie
ben, anschließend die zugehörigen 
Grundstücke, getrennt nach Gärten, 
Äckern und Wiesen. Im Prinzip än
derte sich an dieser Art der Grundbe
sitzaufzeichnung bis ins 18. Jahr
hundert hinein nichts. Die Beschrei
bungen der Liegenschaften wurden al
lerdings immer detailreicher, so dass 
eben oftmals nur noch ein oder einige 
wenige Dörfer pro Verwaltungseinheit 
in einem Band Aufnahme finden konn
ten. Im 18. Jahrhundert wurden die 
Gehöfte mit ihrem Baubestand - bis 
hin zur Größe des Wohnhauses - und 
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dem angrenzenden Garten be
schrieben. Dann folgte, in der Regel 
getrennt nach Öschen,43 Parzelle für 
Parzelle Ackerlandes mit der jewei
ligen Größe, Lage in der Flur und al
len Anrainern, schließlich am Schluss 
in der gleichen Genauigkeit die Wie
senstücke. Wenn, was im 18. Jahr
hundert im Allgemeinen der Fall war, 
bereits eine Vermessung erfolgt war, 
wurden auch die Nummern der einzel
nen Parzellen in das Urbar aufge
nommen. Vielfach wurden im An
schluss an die Beschreibung des Hofs 
auch die auf diesem lastenden Gefälle 
aufgeführt, doch konnte dies unter
bleiben. Im Regelfall wurden die 
Urbare nun auf reine Grundbesitzbe
schreibungen reduziert. 

In allen später Thurn und Taxissehen 
Herrschaften ist seit dem 18. Jahr
hundert die Einführung von Namen für 
die Lehengüter zu beobachten. Mit 
Ausnahme der Salemer Besitzungen 
trugen sie überall Heiligennamen. Die 

38 Vgl. die inhaltsorientierte Definition von Rich
ter, Urbarlehre, wie Anm. 34, S. 83; die Defi
nition von Kraus, Lagerbücher, wie Anm. 36, 
S. 26, Urbare seien als Hilfsmittel der Ein
künfteverwaltung weltlicher Herrschaften und 
geistlicher Institutionen angelegt worden, 
greift zu kurz, da dies beispielsweise auch 
für Rechnungen gilt. 

39 Richter, Urbarlehre, wie Anm. 34, S. 80, 83. 
40 StAS Dep. 30/4 T 2 Nr. 1 
41 StAS Dep. 30/10 T 2 Nr. 1363. 
42 StAS Dep. 30/1 T 2 Nr. 24. 
43 In der seit dem Hochmittelalter betriebenen 

Dreifelderwirtschaft wurde das Ackerland 
einer Gemarkung in drei große Blöcke einge
teilt: in eine mit Wintergetreide und eine mit 
Sommerfrucht besäte Fläche und schließlich 
eine Brache. In anderen Landschaften 
begegnet der Begriff Zeige für einen solchen 
Block. 
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Lehengüter, die, wie gezeigt, über
wiegend auf Lebenszeit ausgegeben 
wurden, fielen nach dem Tod des In
habers heim und wurden in ihrem Be
stand unverändert wieder verliehen , 
so dass diese Entpersonalisierung ei
ne Verwaltungsvereinfachung dar
stellte.44 Während die meisten Grund
herren dennoch die Namen der Be
ständer ins Urbar eintrugen und im
mer wieder aktualisierten , führte das 
Kloster Ochsenhausen in der 1699 er
worbenen Herrschaft Obersulmetingen 
neben dem Urbar einen sogenannten 
Beirodel, in den solche und andere 
Veränderungen aufgenommen wur
den.45 Auffallenderweise sind aus der 
Herrschaft Schemmerberg des Klos
ters Salem ähnlich aufgebaute, als 
Beibücher bezeichnete Bände über
liefert, nicht jedoch aus dessen an
deren Pflegen Ostrach und Ehingen.46 

Der Oberamtmann von Schemmer
berg könnte diese Praxis dem benach
barten Pfleger in Obersulmetingen ab
geschaut haben, denn Kloster Och
senhausen hatte dieses Prinzip be
reits 1529 in seinen übrigen Ämtern 
eingeführt.47 

Von Zeit zu Zeit mussten Urbare auf
grund eingetretener Veränderungen 
renoviert werden , wobei alle Grundbe
sitz- und Herrschaftsrechte neu erfasst 
wurden. Dadurch entstand eine recht 
dichte Überlieferung solcher Güterver
zeichnisse, die die Entwicklung von 
Besitz und Rechten über Jahrhunderte 
verfolgen lässt. Zusammenfassend 
kann man sagen, dass Urbare Aus
kunft über den Baubestand der Ge
höfte, die Wirtschaftsgrößen und den 
Antei l an Äckern und Wiesen geben. 
Sie erhellen die Agrarverfassung des 
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Dorfes und entschlüsseln die vor
herrschenden Leiheformen einer 
Grundherrschaft, größtenteils auch die 
Abgabenstruktur. Ausgehend von den 
Wirtschaftsgrößen lassen sie Rück
schlüsse auf die Sozialstruktur des je
weiligen Dorfes zu.48 

Karten 

Parzellenkarten sind ein Kartentypus, 
der sich nicht nur in Südwestdeutsch
land, sondern auch andernorts erst 
spät entwickelte, nämlich etwa seit 

44 Inwieweit Namensgebungen auch in Altwürt
temberg praktiziert wurden , geht aus Richter, 
Urbarlehre, wie Anm. 34, nicht hervor. 

45 StAS Dep. 30/10 T 2 Nr. 940; für die 1735 
erworbene Herrschaft Untersulmetingen fehlt 
ein solcher. 

46 Ebenda, Nr. 10, 11 , 14, 17, 18, 22, 23. Die 
1786 und 1788 im Anschluss an eine Reno
vation entstandenen Bücher sind tabel larisch 
und daher sehr übersichtlich geführt, das aus 
Obersulmetingen im Fließtext gehalten. 

47 Richter, Urbarlehre, wie Anm. 34, S. 90. 
48 Wolfgang Zimmermann: allda die Situation 

gar zu rauh. Quellen zur Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte württembergischer Dörfer 
im 17. und 18. Jahrhundert. In: Gemeinde
beschreibungen und Ortschroniken in ihrer 
Bedeutung für die Landeskunde. Hg. von 
Eugen Reinhard (Werkhefte der Staatlichen 
Archivverwaltung Baden-Württemberg A 12). 
Stuttgart 1999. S. 119-131 , hier S. 123, 
setzt den sozialgeschichtlichen Wert der 
Urbare m. E. zu gering an, wenn er feststellt, 
sie hätten primär der Formulierung von 
Rechtsansprüchen gedient, denn sie stellten 
durchaus einen bestimmten Ist-Zustand fest, 
der immer wieder aktualisiert wurde. 
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dem ausgehenden 17. Jahrhundert.49 

Daher gehört die Spöcker Gemar
kungskarte von 1705 zu den frühesten 
ihrer Art. Auf ihr befinden sich im Übri
gen auch die Dörfer Dichtenhausen 
und Burgweiler, letztere beiden nur mit 
ihren Ortskernen. Sie ist im Übrigen 
nicht die einzige im Oberamt 
Ostrach.50 Auch aus anderen an 
Thurn und Taxis gefallenen Herr
schaften sind aus dem 18. Jahr
hundert Gemarkungskarten über
liefert. Besonders frühe Beispiele 
stammen aus der Grafschaft Fried
berg-Scheer: Bogenweiler,51 Herats
kirch52 und Wolfartsweiler,53 die je
weils auf um 1700 datiert werden. In 
den 30er Jahren des 18. Jahrhunderts 
führten die Truchsessen von Waldburg 

49 Siehe hierzu Ruthard Oehme: Die Geschich
te der Kartographie des deutschen Süd
westens (Arbeiten zum Historischen Atlas 
von Südwestdeutschland 3). Konstanz/Stutt
gart 1961. Kapitel VI , S. 33 ff„ mit Hinweisen 
auf die Entwicklung in den verschiedenen 
Landschaften und Territorien. - Steuerliche 
Interessen trieben meistens die Landes
herren zu Katasteraufnahmen und Ver
messungen an: In der Landgrafschaft 
Hessen-Kassel fand eine landesherrliche Lie
genschaftsvermessung zu Steuerzwecken 
und ihre Darstellung in Katasterkarten statt, 
die etwa 1680 einsetzte; Fritz Wo/ff: Karten 
im Archiv (Veröffentlichungen der Archiv
schule Marburg - Institut für Archivwissen
schaft 13). Marburg 1987. S. 41 ff. - Ähnlich 
früh wie Hessen-Kassel begann auch das 
Fürstbistum Fulda mit solchen Kartierungen, 
in Hessen-Nassau setzten sie in größerem 
Umfang in der zweiten Hälfte des 18. Jahr
hunderts ein , Hessen-Darmstadt hinkte der 
Entwicklung bis ins beginnende 19. Jahr
hundert nach: Fritz Wo/ff und Werner Engel: 
Hessen im Bild alter Landkarten . Ausstellung 
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der hessischen Staatsarchive 1988. Marburg 
1988. S. 24 ff. - Ebenfalls in diese Entwick
lung gehört das preußisch-klevische Kataster 
des beginnenden 18. Jahrhunderts: Kurt Kel
ter: Der Versuch einer Katasterreform in 
Cleve unter Friedrich Wilhelm 1. (Rheinisches 
Archiv 9) . Bonn 1929; Paul-Günter Schufte: 
Vom klevischen Grundsteuerregister zur 
Katasterkarte. In: 250 Jahre Klevisches 
Kataster. Studien zur Geschichte der Karto
graphie und des Vermessungs- und Katas
terwesens am Niederrhein . Hg. von Gregor 
Hövelmann und Heinrich Steinbring. Kleve 
1984. S. 185-201 . Die Beispiele ließen sich 
vermehren. 

50 Eine einzigartige Leistung stellt Johann 
Jakob Hebers ca. 20 qm große Karte des 
Oberamts Ostrach mit Bachhaupten von 
1705 dar, auf der die Gemarkungen aller zu 
dieser Verwaltungseinheit gehörenden Dörfer 
parzellengetreu dargestellt sind; siehe hierzu 
Annegret Wenz-Haubfleisch: Die große 
Ostrach-Karte des Geometers Johann Jakob 
Heber und sein kartographisches Werk (in 
Vorbereitung) . Diese Karte war jedoch für die 
tägliche Verwaltungspraxis so unhandlich, 
dass Heber auch Karten von Gemarkungen 
einzelner Orte oder Gruppen von Orten fer
tigte. Nicht von allen Dörfern des genannten 
Amtes sind noch Hebersche Karten vor
handen, und manche sind in verkleinertem 
Maßstab von dem berühmten Barock
bildhauer und Stuckateur Joseph Anton 
Feuchtmayer aus den 1750er Jahren erhal
ten . Von Heber stammen: StAS Dep. 30/15 
T 1 K 380: Ostrach, Spöck, Dichtenhausen 
mit Kalkreute (nur Ortskern) und Jettkofener 
Wald, ca. 1705; K 379: Magenbuch, Laus
heim, ca. 1705; Heber in Feuchtmayerscher 
Verkleinerung: K 398: Magenbuch, Lausheim, 
1755; K 400: Ostrach, 1755; K 397: Spöck, 
Dichtenhausen, Burgweiler (letztere beiden 
nur mit Ortskern) , 1755; K 394: Teil des Amts 
Bachhaupten mit Ortslage von Wirnsweiler 
(zerstört) , 1753; K 399: Waldgebiet Richtung 
Pfullendorf, 1755. - Heber und Feuchtmayer 
geben ihre Autorschaft nicht auf jeder Karte 
preis, Stil und Schrift lassen jedoch keine 
Zweifel zu. 

5 1 StAS Dep. 30/15 T 1 K 374. 
52 StAS Dep. 30/15 T 1 K 375; in der Flur nicht 

parzellengetreu, sondern lediglich Darstellung 
der Ösche. 
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dort eine umfangreiche Renovation 
durch, von der sich ebenfalls einige 
Karten erhalten haben.54 Alle diese 
Karten dokumentieren ein gestei
gertes Interesse an kompletter und 
möglichst exakter Erfassung der Besit
zungen, die nicht mehr nur schriftlich 
in den Urbaren, sondern auch genau 
vermessen und visualisiert erfolgen 
sollte. Mit ihrer Hilfe lässt sich ein ge
naues Bild über die Siedlungstopo
graphie des jeweiligen Dorfes ge
winnen, unter Einbeziehung der Ur
bare sogar über die Sozialtopo
graphie. Auch die Einteilung der Flur 
wird sichtbar, somit also das Verhält
nis von Ackerland, Wiesen und Wäl
dern , Flurnamen sind eingetragen, 
oftmals sind die verschiedenen Ösche 
farblich gekennzeichnet und benannt, 
Verkehrswege und Gewässer, mitun
ter auch Grenzen fehlen ebenso 
wenig.55 

Rechnungen und der 
Rechnungsführung dienendes 
Schriftgut 

Bei den der Finanzverwaltung ent
springenden Unterlagen lassen sich 
Rechnungen im engeren Sinne und 
weiteres, der Rechnungsführung die
nendes Schriftgut unterscheiden. 
Rechnungen zeichnen sich dadurch 
aus, dass in ihnen Einnahmen und 
Ausgaben eines bestimmten Zeit
raums, in der Regel eines Jahres, ge
geneinander verrechnet werden.56 

Das übrige Schriftgut kann vielfältiger 
Natur sein: Quittungen, Notizzettel, 
fortlaufend geführte Register über Ein
nahmen oder Ausgaben beziehungs
weise solche, in die nur zu einem be-
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stimmten Zeitpunkt fällige Einnahmen 
eingetragen wurden, und Ähnliches. 

Rechnungen sind eine Quellen
gattung, die im Allgemeinen erst seit 

53 StAS Dep. 30/15 T 1 K 376; in diese Zeit 
gehören folgende weitere Karten , die dem 
Stil nach von demselben ungenannten Karto
graphen stammen: K 381 a: Jettkofen, 1709 
(?) ; K 382: Jettkofener Güter Über dem Was
ser, 1709 (?) . 

54 StAS Dep. 30/15 T 1 K 388: Eichen, 1735; 
K 385: Fu lgenstadt, 1733; K 387: Herber
tingen , 1733 (?) ; die entsprechenden Urbare 
befinden sich in den Teilbeständen Dep. 30/1 
T 2 (Friedberg-Scheer) und Dep. 30/13 T 2 
(Dürmentingen-Bussen). 

55 Zur Bedeutung der Parzellenkarten auch: 
Eugen Reinhard: Inhalt und Wert alter Kar
ten für die landeskundliche Forschung. In: 
Heinz Musa// u. a.: Landkarten aus vier Jahr
hunderten. Katalog zur Ausstellung des 
Generallandesarchivs Karlsruhe im Mai 1986 
(Karlsruher Geowissenschaftliche Schriften 
A 3) . Karlsruhe 1986. S. 39-45, hier S. 43. -
Heinz Musa//: D. Landesaufnahmen im 18. 
Jahrhundert. In: Ebenda, S. 151 - 160, hier 
S. 151. 

56 Bislang existiert weder eine befriedigende 
Definition des Begriffs Rechnung noch eine 
Typologie des gesamten, vie lfältigen spät
mittelalterlich-frühneuzeit lichen Rechnungs
schriftguts. Demandt bleibt in seiner Defini
tion von Rechnungen und Registern un
scharf: Eine Rechnung vereinigt Einnahmen 
und Ausgaben oder nur Einnahmen oder 
Ausgaben verschiedenster Art (in der Regel 
für mehrere Sachen, gelegentlich aber auch 
nur für eine) - ein Register enthält nur gleich
artige Einnahmen oder Ausgaben von einer 
oder für eine Sache: Karl E. Demandt: Das 
Schriftgut der landgräflich hessischen Kanzlei 
im Mittelalter (vor 1517). Verzeichnis der Be
stände. Teil 2: Rechnungen und Rechnungs
belege. Band 1 (Repertorien des Hess. 
Staatsarchivs Marburg) . Marburg 1969. S. X. 
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dem Spätmittelalter einsetzt.57 Inner
halb der Amtsbuchbestände des De
positums bilden sie zusammen mit 
weiterem der Rechnungsführung die
~endem Schriftgut die umfangreichste 
Uberlieferung. Sieht man von einzel
nen Exemplaren und kleineren Serien 
ab, so liegen sie erst seit dem aus
gehenden 16. oder beginnenden 17. 
Jahrhundert als relativ geschlossene 
Serien vor. Sie sind recht vielfältig be
zogen auf die rechnungsführende In
stitution und die Art der Rechnungs
führung, so dass hier nur einige Hin
weise erfolgen können. Die Rech
nungen konnten aus zentralen oder 
lokalen Verwaltungsstellen der geist
lichen Institutionen und weltlichen 
Herrschaften stammen. Allen gemein
sam war die jahrweise Verrechnung 
der grundherrschaftlichen und sons
tigen Einkünfte, wobei der Beginn des 
Rechnungsjahres variierte, und zwar 
von Herrschaft zu Herrschaft, aber 
auch innerhalb einer solchen. Ver
breitet waren Martini (11. November) 
und Georgii (23. April); der letzt
genannte Termin setzte sich in der frü-

57 Hier kann kein erschöpfender Überblick über 
die Entwicklung des Rechnungswesens er
folgen, sondern es können nur einige Ten
denzen aufgezeigt werden. Äußerst nützlich 
als Einstieg ist die von Dr. Otto Volk, Institut 
für mittelalterl iche Geschichte der Philipps
Universität Marburg, betreute Website Com
putatio - Oie Marburger Seite zu Rech
nungen des späten Mittelalters und der Frü
hen Neuzeit mit aktuellen Informationen und 
Diskussionen, vor allem aber der ersten 
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umfangreichen Bibliographie zum Thema 
(URL: http://www.online-media.uni-marburg.
de/ma_geschichte/computatio/). - Die ältes
ten Rechnungen stammen aus dem 13. 
Jahrhundert; es sind hier vor allem solche 
städtischer Provenienz zu nennen, aber auch 
einige landesherrlicher oder geistlicher: Von 
1258/1261 existiert ein Rechnungsfragment 
der Herren von Bolanden, von 1276 bis 1289 
wurden Rechnungen über den Koblenzer 
Mauerbau geführt, von 1277 bis 1291 sind 
Rechnungen der kölnischen Kellerei Rhens 
erhalten, die Rechnungen der mainzischen 
Verwaltung in Oberlahnstein setzten 1315 
ein. Siehe zu diesem Kurzüberblick: Otto 
Volk: Die Rechnungen der mainzischen Ver
waltung in Oberlahnstein im Spätmittelalter 
(Veröffentlichungen der Historischen Kom
mission für Nassau 47) . Wiesbaden 1990. 
S. XVIII. - Als besonders frühe Rechnungen 
zu erwähnen sind auch die seit dem aus
gehenden 13. Jahrhundert an den großen 
Zollstätten geführten sogenannten Tiroler 
Raitbücher; hierzu: Die archivalischen Quel
len. Eine Einführung in ihre Benutzung. Hg. 
von Friedrich Beck und Eckart Henning (Ver
öffentlichungen des Brandenburgischen Lan
deshauptarchivs 29) . Weimar 1994. S. 95. -
In größerem Stil setzten Rechnungen dann 
im 15. Jahrhundert ein , so zum Beispiel Ter
ritorialrechnungen in Nordwestdeutschland: 
Mark Mersiowsky: Territorialrechnungen im 
deutschen Nordwesten. Ein Arbeitsbericht. 
In: Archivpflege in Westfalen und Lippe 35 
(1992) S. 1-4, hier S. 1. - Die ältesten 
Rechnungen des Klosters Salem stammen 
aus dem ausgehenden 15. Jahrhundert: 
Hektar Ammann: Untersuchungen zur Wirt
schaftsgeschichte des Oberrheinraumes 11. 
Das Kloster Salem in der Wirtschaft des aus
gehenden Mittelalters. In: Zeitschrift für die 
Geschichte des Oberrheins 110, Neue Folge 
71 (1962) S. 371-404, hier S. 374. - Rech
nungen des Niederadels in Südwestdeutsch
land sind hingegen meist erst aus der frühen 
Neuzeit vorhanden: Kurt Andermann: Grund
herrschaften des spätmittelalterlichen Nieder
adels in Südwestdeutschland. Zur Frage der 
Gewichtung von Geld- und Naturalein
künften. In: Blätter für deutsche Landes
geschichte 127 (1991) S. 145-190, hier 
S. 154. 



54 

hen Neuzeit immer stärker durch.58 

Die Rechnungen konnten nach Ein
nahmearten, zum Beispiel Geld, 
Früchten oder Küchengefällen, oder 
als Gesamtrechnungen über Ein
nahmen und Ausgaben geführt wer
den. Letztere, die auch als Amts- oder 
Jahrrechnungen bezeichnet wurden, 
bevorzugte unter anderem das Kloster 
Salem in seinen oberschwäbischen 
Ämtern. 59 Die Rechnungen wurden in 
zahlreiche Sachgruppen gegliedert, in
nerhalb derer man jeweils Einnahmen 
und Ausgaben gegeneinander ver
rechnete und am Schluss einen Saldo 
bildete. Wie differenziert die Salemer 
Rechnungsführung im 18. Jahrhundert 
geworden war, kann anhand der 
Ostracher Jahrrechnung von Georgii 
1724/25 belegt werden. Sie unter
scheidet 28 dingliche Einnahme- und 
Ausgabeposten; den 29. bilden Geld
einnahmen und -ausgaben, die wie
derum in 28 Geldquellen und 41 Aus
gaberubriken zerfallen. Die Reichs
erbtruchsessen von Waldburg zogen 
es vor, in ihrer Grafschaft Friedberg 
und Herrschaft Scheer Geld- und Na
turalrechnungen gesondert führen zu 
lassen.60 Außerdem stellten ihre Amt
leute in ihren jeweiligen Rechnungen 
zunächst alle Einnahmen zusammen, 
dann alle Ausgaben, um schließlich 
hieraus den Saldo zu ziehen. Diese 
beiden Arten der Rechnungsgliede
rung, einmal nach dem Sachgrup
penprinzip mit jeweiliger Verrechnung 
von Einnahmen und Ausgaben, im an
deren Fall nach den Großgruppen 
Einnahmen und Ausgaben, begegnen 
auch in anderen Landschaften.61 
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58 Die Dürmentinger sogenannten Rentamts
rechnungen - dahinter verbergen sich Geld
rechnungen - wurden zum Beispiel seit 
1759/60 von Georgii an geführt, wenig später 
auch die Naturalrechnungen; StAS Dep. 30/13 
T 2 Nr. 203 ff., 277 ff., die Scheerer bereits 
seit den 1730er Jahren; StAS Dep. 30/1 T 2 
Nr. 349 ff„ 494 ff.; auch in den Renteirech
nungen (= Geldrechnungen) des Fürstentums 
Hohenzollern-Hechingen begann das Rech
nungsjahr am Georgentag. 

59 Bekannt sind sie jedoch auch in den Ämtern 
Ober- und Untersulmetingen des Klosters 
Ochsenhausen oder in den weltlichen Herr
schaften Grundsheim und Göttingen. 

60 StAS Dep. 30/1 T 2 (Friedberg-Scheer) ; Dep. 
30/13 T 2 (Dürmentingen-Bussen); auch im 
Fürstentum Hohenzollern-Hechingen begeg
nen sogenannte Renteirechnungen für die 
Geldbewegungen und Kastnereirechnungen 
für die Naturaleinkünfte und -ausgaben; 
Jörg Riester: Einnahmen und Ausgaben in 
den Rentei-Rechnungen des Fürstentums 
Hohenzollern-Hechingen unter Fürst Joseph 
Wilhelm, Rechnungsjahre 1770 bis 1775 -
Ein Beitrag zum Rechnungs- und Finanz
wesen des Fürstentums Hechingen im 18. 
Jahrhundert. Freie wissenschaftliche Arbeit 
zur Erlangung des akademischen Grades 
Diplom-Handelslehrer an der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Fried
rich-Alexander-Universität Erlangen-Nürn
berg. Maschinenschriftlich. Wintersemester 
1966/67. S. 44 (für den Literaturhinweis sei 
Herrn Prof. Dr. Rudolf Seigel , Sigmaringen, 
gedankt) . 

6 1 Die Grafen von Katzenelnbogen bedienten 
sich beider Prinzipien; in ihren Zollschrei
berei- und Landschreibereirechnungen bil
deten sie zwei Abteilungen für Einnahmen 
und Ausgaben, in den Kel lereirechnungen 
wurde die Sachgruppentrennung mit jewei
liger Verrechnung von Einnahmen und Aus
gaben praktiziert: Karl E. Demandt: Regesten 
der Grafen von Katzenelnbogen 1060-1486. 
Band III : Rechnungen, Besitzverzeichnisse, 
Steuerlisten und Gerichtsbücher 1295- 1486 
(Veröffentlichungen der Historischen Kommis
sion für Nassau 11 ). Wiesbaden 1956. S. 
1708. - Die landgräflich-hessische Zentral
verwaltung in Kassel wandte zur Regierungs
zeit Ludwigs 1. (1413-1458) ebenfalls das 
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Das eine wie auch das andere Prinzip 
der Rechnungsführung, dazu das sau
bere Aussehen der Aufzeichnungen 
zeigen, dass die Rechnungen erst am 
Ende eines Rechnungsjahres zusam
mengestellt worden sein können. Hier
zu diente das erwähnte weitere Rech
nungsschriftgut. Belege über getätigte 
Ausgaben - im untersuchten Deposi
tum als Beilagen bezeichnet - sind 
häufig erhalten geblieben. Manchmal 
wurden sie lose in den zugehörigen 
Rechnungsband eingelegt oder die
sem hinzugebunden, oft auch selbst
ständig gebunden in der Registratur 
verwahrt.62 Während die Jahrrech
nungen die meisten Einnahmen oder 
Ausgaben nur summarisch verzeich
nen, ist anhand der Belege ein ge
nauer Aufschluss, insbesondere über 
die Tätigung von Ausgaben, möglich. 
Zins- oder Gültregister, in denen nur 
bestimmte, zu einem bestimmten Zeit
punkt eingezogene Einkünfte verzeich
net wurden, sind ebenfalls im Deposi
tum vorhanden,63 fortlaufend geführte 
Bücher über Einnahmen oder Aus
gaben fehlen jedoch bis auf Einzel
exemplare. 64 

Rechnungen sind die zentrale Quelle 
für die Wirtschaftsführung einer geist
lichen oder einer weltlichen Herr
schaft. Sie zeigen auf der Einnahmen
seite Jahr für Jahr - aus der Sicht der 
Bauern gesprochen - die Belastung, 
aus der Sicht des Grundherrn den Er
trag seiner Grundherrschaft, und auf 
der Ausgabenseite seine Verwaltungs
kosten, etwa für Beamtenbesoldungen 
und Löhne, und seine Investitionen, 
zum Beispiel in Baumaßnahmen und 
Kunstgegenstände, Feste und Feiern, 
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in Messeartikel wie Textilien, Lebens
mittel, Gewürze und Südfrüchte, Leder 

Sachgruppenprinzip an: Elsbeth Orth: Amts
rechnungen als Quelle spätmittelalterlicher 
Territorial- und Wirtschaftsgeschichte. In: 
Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 
29 (1979) S. 36-62, hier S. 40 f. - Dagegen 
arbeitete der Zollschreiber der mainzischen 
Verwaltung in Oberlahnstein wie der der Gra
fen von Katzenelnbogen: Volk, Rechnungen , 
wie Anm. 57, S. XLVI. - Im Fürstentum 
Hohenzollern-Hechingen wurden im 18. Jahr
hundert zunächst alle Einnahmen, anschlie
ßend alle Ausgaben in den Rechnungen auf
geführt: Riester, Einnahmen und Ausgaben , 
wie Anm. 60, S. 42. 

62 Eine solche Art der Rechnungsführung zeigt 
Volk für die mainzische Verwaltung in Ober
lahnstein , wo Register, Zettel , Quittungen und 
Anlagen anderer Art vielfach zusammen mit 
den eigentlichen Rechnungen aufbewahrt 
wurden ; Volk, Rechnungen , wie Anm. 57, S. 
XLIV; aus der landgräflich-hessischen Kanzlei 
sind vor dem Einsetzen eigentlicher Rech
nungen Quittungen, in urkundlicher Form auf 
Pergament ausgefertigt und durch ab- oder 
anhängende Siegel beglaubigt, erhalten; De
mandt, Schriftgut, wie Anm. 56, S. XIV. -
Auch für die erhaltenen Katzenelnbogener 
Rechnungen gilt, dass sie auf die ge
schilderte Weise entstanden; Demandt, Re
gesten, wie Anm. 61 , S. 1709. - Hohen
zollern-Hechingen wäre als weiteres Beispiel 
aus unserem Untersuchungsgebiet anzu
führen; Riester, Einnahmen und Ausgaben , 
wie Anm. 60, S. 43. 

63 Neben den Ostracher Zinsbüchern zum Bei
spiel die Herbstbezugsregister von Dürmen
tingen StAS Dep. 30/13 T 2 Nr. 142-157. 

64 Z.B. eine Dürmentinger Forstamtsrechnung, 
die vom 1. August 1784 bis 1790 geführt 
wurde; StAS Dep. 30/13 T 2 Nr. 139. 
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und Pelze, Papier und Pergament, um 
nur einiges wenige aufzuzählen.65 

Zusammenfassung 

Am konkreten Beispiel eines Bauern
hofs in der Salemer Grundherrschaft 
Spöck wurden die wesentlichen für 
grundherrschaftliche Fragen aus
sagekräftigen Quellentypen vorgestellt. 
Von dort ausgehend wurde der Blick 
auf deren generelle Aussagefähigkeit 
für das gestellte Thema geprüft und 
in Beziehung zu anderen Über
lieferungen geistlicher wie weltlicher 
Herrschaften im genannten Depositum 
gesetzt. Dabei stellte sich heraus, 
dass Territorialisierungsprozess und 
Herrschaftsintensivierung seit dem 
ausgehenden 15. Jahrhundert eine 
dichte, vielfältige Überlieferung grund
herrlichen Schriftguts hervorbrachten. 
Die Ähnlichkeit des Schriftguts lässt 

darauf schließen, dass die Feudal
herren auch eine ähnliche Verwal
tungspraxis entwickelten. 

Es dürfte außerdem deutlich ge
worden sein, dass jeder der vorge
stellten Quellentypen seine spezifi
sche Aussagekraft für grundherr
schaftliche Verhältnisse besitzt, sie 
vielfältig miteinander verzahnt sind 
und erst ihre Zusammenschau das 
Phänomen Grundherrschaft, wenn 
auch mehr von der herrschaftlichen 
als der bäuerlichen Seite, umfassend 
zutage treten lässt. 
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65 Auf wichtige Aussagemöglichkeiten der Rech
nungen für sozial- und wirtschafts
geschichtliche Fragen im Allgemeinen ver
weist Zimmermann, allda die Situation, wie 
Anm. 48, S. 123 ff . 
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Transkriptionen der abgebildeten 
Quellenauszüge 

Ungeachtet der Schreibweise in den 
Quellen wurden alle Substantive klein 
geschrieben mit Ausnahme der Eigen
namen von Personen und Orten . V 
und u wurden nach Lautwert transkri
biert. Die Zeichensetzung erfolgte 
nach heutigen Richtlinien. 

Abgekürzte Währungen und Frucht
maße sind folgendermaßen auf
zulösen: 

f Gulden 
hlr Heller 
i lmi 
kr Kreuzer 
lb Pfund 
mltr Malter 
vr Viertel 
X Kreuzer 

Abbildung 2 

Den 10. april 1725 

Spöckh 
Todtfahl. 
Der todtfahl Johann Hubschle 
gewesten 
schulthaiß und stabhalter zu Spöckh 
würdt underth[änigst] angezaigt. 

B[eschluss] 

Vor dißen fahl könte das beste pferdt 
oder aber darfür der werth mit 30 f 
angenom[m]en werden. 

Abbildung 3 

Den 10. april 1725 

Spöckh. 
Bestandt. 
Weylen auf absterben Johann 
Hübsch/ins, 
gewesten stabhalters zu Spöckh, 
ingehabtes 
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lehengueth der gnädigen herrsch[aft] 
wüder 
anheimb gefallen, alß meldet sich 
desßen tochtermann Matheiß Frückh 
hier-
umben underth[änigst] an mit 
underth[änigster] bitt, 
ihme gegen gebüehrenden ehrschaz 
er-
sagtes lehengueth in gnaden 
angedeuhen 
zu lasßen. Daß pfleegamb~liche] 
gueth-
achten were, es könte dißes 
lehengueth 
gegen erlegung 220 f. paaren 
ehrschazes 
in gnaden verlühen werden. 

B[eschluss] 

Die h[errsc]h[aftlichen] räth lasßen es 
auf gnädige ratifi-
cation bewänden, iedoch d[ass] daß 
jähr[lich] von 
10 auf 12 f gesezt, hingegen von vor
stehenden ehrschaz 20 f 
nachgesehen 
werden. 
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Abbildung 4 

Ich, Mathias Frickh zue Speckh 
bekhenne 
ottentlich für mich und meine erben 
und thuen 
kundt al/ermäniglich mit disem brieft, 
daß die hochwürdig- und geistliche 
herren, 
herr Stephanus, abbt und herr, auch 
prior und convent gemeinsamb[lich] 
deß löb[lichen] 
r[eic]hß stüffts Salmanßwey[ler] etc„ 
meiner g[nä]d[i]g[en] 
und gr[oß]g[ünstigen] herren mir ih
rers r[eic]hß stüffts 
aigenthumb[lichen] guth, kernen guth 
genant, mit 
desßen zuegehörung[en] , zu ermelten 
Speckh gelegen, 
zue einem leiblehen geliehen und 
verliehen haben, 
die ich auch von ihro g[na]den und 
gunsten empfang[ en] 
und bestanden hab innhalt und 
vermög desß 
lehenbrieffs mir gegen disem revers 
besiglet 
zuegestelt, von worth zue worth[en] 
aso lauthendt: 

Von gottes gnaden wür Stephanus, 
abbt 
und herr desß könig[lich] eximiert- und 
befrey~en] 
hey[ligen] röm[ischen] lf eic]hß stüfft
und münsters Sal-
manßweyler, auch des hey[ligen] 
ordens von Cisterz 
durch Oberteütschlandt vicarius 
generalis etc., 
sodann prior und der convent desß er
melten reichs stüffts, bekhen[ n] en 
offentlich 

Annegret Wenz-Haubfleisch 

mit disem brieft undt thuen kundt 
jeder-
männig[lichen], daß wür umb unsers 
lf eic]hß 
stüffts besßeren nuzen willen Matheis 
Frickh zue Speckh auf seinen leib, 
weyl .. . 

Abbildung 5 

Numero Speckh 
Johannes Hübschlen 
schultheiß, 

Khernengueth. zuvohr Andreas 
Marlen, besizt 
ein hat und gueth, 
kernengueth 

Modo Matheiß genant, ist des reichs 
Frickh stüffts 
D[en] 13. aplfil] Salmanßweiler 
1725 aigenthumb und 

ihme Hübschlen lauth 
protocol/s 
den 20. octobris 1678 
zue 
leiblehen verliehen, 
davon soll 
er die vierte garb zue 
landt-
garb im velt autstöllen 
und 
dan sonsten jährlichen 
disß 
landts wehrung 
bezahlen, benantlichen 

geltt 
hennen 
hiener 
ayer 
holzgeltt 

12 f 
1 
6 

120 
1 f 30 kr 
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Abbildung 7 

Kernen 

d[edi]t 

Abbildung 8 

jährlich wachß 
oder 
ist gültig66 

Spöckh 

1 lb 
52 kr 

Matheiß Frückh zuvor Johann 
Hübsch/in soll altes 

Von dem ihme ~aut] p[roto-
kolls} d[ en] 10. april 172s67 

verlühenen leiblehen jählflich] 
und heür d[as] erste mahl 
hennen 1 
hüener 6 
ayer 120 
wax 1 lb oder 
holzgelt 

o1:edi]t s[umm]a 

Einnamb veeßen 
von landtgarb scheuren 

Spöckh von 1290 landt-, 540 zehendt-, 
Galchreuthe 81 landt-, 1115 zehendten 
zusam[m]en 3026 garben erhebt 

66 Vorige beiden Zeilen versehentlich gestrichen. 
67 gestrichen: 20. octob[er] 1678. 
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f X hlr 

12 
12 
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52 
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Abbildung 9 

Einnamb geltt 
von ehrschäzen 

Matheiß Fruckh zu Spöckh ~aut] 
p[rotocolls] ai:en] 10. april 1725 

Abbildung 10 

Einnamb geltt 
von todtfählen 

Johann Hübsch/ins, stabhalters zu Spöckh, 
todtfahl würdt bezalt ~aut] p[rotocolls] 

f 

200 

f 

ai:en] 10. april 1725 mit 30 

Annegret Wenz-Haubfleisch 

X hlr 

X hlr 



lrmtraud Betz-Wischnath 

Visitationsprotokolle 
Eine Quelle nicht nur zur Pfullinger Ortsgeschichte 

Zur Geschichte der Visitation 1 

Visitationen sind eine uralte ge
wissermaßen natürliche Einrichtung 
der Kirche, 2 denn schon in der Spät
antike statteten die Bischöfe ihren Kir
chen persönliche Besuche ab. Aus 
diesen Anfängen entwickelte sich pa
rallel zur Herausbildung der Metro
politanverfassung und des diözesanen 
Bischofsamtes die Visitation als kirch
liches Aufsichtsinstrument. 3 Im frühen 
Mittelalter war sie bereits eine feste 
Einrichtung geworden,4 die in karo
lingischer Zeit noch ausgebaut wurde, 
als geistliche und weltliche Gewalt zu
sammenarbeiteten. Damals entstan
den ausführliche Visitationsvorschrif
ten. Das Hauptinteresse der Visita
toren galt stets den kirchenrechtlichen 
Verhältnissen, der wirtschaftlichen und 
finanziellen Situation von Kirchen und 
Pfarreien, dem Zustand und der Aus
stattung kirchlicher Gebäude, dem 
Klerus, dessen Amtsführung und Le
benswandel und schließlich dem Kir
chenvolk. Um in all diesen Bereichen 
kirchlichen Lebens Gutes fördern, 
aber auch Missstände aufdecken und 
beheben zu können, waren um
fassende Informationen notwendig. 

Schon im 7. Jahrhundert hörten die 
Bischöfe allmählich auf, persönlich zu 
visitieren und übertrugen die Aufgabe 
Stellvertretern, meist den Archidia
konen. Im Spätmittelalter verfiel das 

Visitationswesen verschiedener Ur
sachen wegen immer mehr und erfuhr 
erst durch die Reformation eine Wie
derbelebung. Die Reformation brachte 
nämlich nicht nur veränderte Lehr
inhalte, sondern damit war zwangs
läufig auch eine Umstrukturierung in 
der kirchlichen Organisation ver
bunden. Die protestantischen Territo
rialherren erkannten das kanonische 
Recht und damit auch das bisherige 
Bischofsamt, den Anspruch des Bi
schofs auf Herrschaft in allen kirch
lichen Dingen , nicht an. Sie über
nahmen als Notbischöfe die geistliche 
Gesetzgebung, Verwaltung und Ge
richtsbarkeit selbst, was ihnen zu ei
nem erheblichen Machtgewinn verhalf. 
Dabei erkannten sie, dass die Visita
tion gut geeignet war, ein neues Kir
chenwesen aufzubauen und zu über
wachen. 1527 ließ Kurfürst Friedrich 

1 Zur Geschichte der Visitation allgemein vgl. 
z. B.: Georges Baccrabere: Visite canonique. 
In: Dictionnaire de Droit Canonique. Band 7. 
Paris 1965. Sp. 1512-1619; Noel Coulet: Les 
Visites pastorales (Typologie des sources du 
moyen ä.ge occidental Fase. 23). Turnhout 
1977. s. 21 ff. 

2 Zdenkä. Hledfkova: Die Visitationen des welt
lichen Klerus im vorhussitischen Böhmen. In : 
Mediavalia Bohemica 1 (1969) S. 249-279, 
hier S. 249. 

3 Martin Honecker: Visitation. In: Zeitschrift für 
evangelisches Kirchenrecht 17 (1972) S. 339. 

4 Vgl. Rampf: Die bischöflichen Visitationen . In: 
Archiv für katholisches Kirchenrecht 31 (1874) 
S. 385-395. 
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von Sachsen als Erster eine Visitation 
durchführen. Das wurde zum Vorbild 
auch für andere protestantische Ter
ritorien . 5 

In der katholischen Kirche ging der 
erste Anstoß zur Wiederbelebung der 
Visitation ebenfalls von weltlicher Seite 
aus. Die Formula Reformationis Kaiser 
Karls V. von 1548 sah nicht nur eine 
umfassende Klerusreform, sondern 
auch die Erneuerung der Visitation 
vor, denn sie galt ebenso als geeignet, 
die in der alten Kirche angestrebte 
Reform voranzutreiben. Zumindest 
im Bistum Konstanz war es auch 
Habsburg-Österreich, das die ersten 
nachtridentinischen Visitationen in
itiierte. 6 

Katholische wie protestantische Lan
desherren versuchten also, mit Hilfe 
der Visitation kirchliche Missstände zu 
beheben oder neue Glaubensinhalte 
und Gewohnheiten im jeweiligen Ter
ritorium einzuführen, denn es gehörte 
zu den allgemein anerkannten Auf
gaben eines Landesherrn, für gute 
Ordnung und Polizey zu sorgen, wozu 
auch die konfessionelle Einheit und 
Stabilität gehörten. In evangelischen 
Territorien konnte wegen der Vereini
gung von weltlicher und geistlicher 
Gewalt in der Hand der Landesherr
schaft über die Visitation nicht nur das 
kirchliche Leben, sondern auch das im 
weitesten Sinne politische Leben in
tensiv beeinflusst werden. In katholi
schen Ländern gelang dies zum Bei
spiel dort, wo der zuständige Bischof 
zugleich Inhaber der Territorialgewalt 
war7 oder wo die Landesherrschaft ein 
landesherrliches Kirchenregiment hat
te aufbauen können wie beispiels-

weise in Bayern oder in den öster
reichischen Ländern.8 

In beiden Kirchen geschah die Visita
tion in der Regel bezirksweise. Im 
Herzogtum Württemberg wurden bei 
der kirchlichen Neuorganisation vier 
Generalsuperintendenturen ge
schaffen, die sich in mehrere Spezial
superintendenturen gliederten. Diesen 
wiederum gehörten ein oder mehrere 
Dekanate an, die sich mit den welt
lichen Amtsbezirken deckten. Die Spe
zialsuperintendenten hatten jährlich im 
Frühjahr ihren Sprengel zu visitieren 
und darüber Berichte zu schreiben. 
Diese sandten sie an den zuständigen 
Generalsuperintendenten , der daraus 

5 Einen zusammenfassenden Überblick über 
das protestantische Visitationswesen in Süd
westdeutschland gibt Helga Schnabel-Schüle 
in: Repertorium der Kirchenvisitationsakten 
aus dem 16. und 17. Jahrhundert in Archiven 
der Bundesrepublik Deutschland. Hg. von 
Ernst Walter Zeeden in Verbindung mit Peter 
Thaddäus Lang, Christa Reinhardt und Helga 
Schnabel-Schüle. Band 2: Baden-Württem
berg. Teilband II: Der protestantische Süd
westen. Hg. von Helga Schnabel-Schüle 
(Spätmittelalter und Frühe Neuzeit. Tübinger 
Beiträge zur Geschichtsforschung. Hg. von 
Volker Press und Ernst Walter Zeeden) . 1987, 
vor allem S. 32-66. 

6 Vgl. lrmtraud Betz-Wischnath: Das Visitations
wesen im Bistum Konstanz und die vorder
österreichische Landesherrschaft. In: Die 
Habsburger im deutschen Südwesten. Neue 
Forschungen zur Geschichte Vorderöster
reichs. Hg. von Franz Quarthal und Gerhard 
Faix. Stuttgart 2000. S. 287-300. 

7 So z.B. im Bistum Würzburg. Vgl. dazu Hans 
Eugen Specker: Die Reformtätigkeit der 
Würzburger Fürstbischöfe Friedrich von Wirs
berg (1558-1573) und Julius Echter von Mes
pelbrunn (1573-1617). In: Würzburger 
Diözesangeschichtsblätter 27 (1965) S. 29-
125. 

8 Z. B. Steiermark, Kärnten , Krain . 
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Extrakte anfertigte und zur Beratung 
dem Synodus vorlegte. Versehen mit 
Entscheidungsvorschlägen des Sy
nodus erhielt sie sodann der Herzog, 
der die Entscheidungen traf. 9 

Im Bistum Konstanz lag die Organisa
tion des Visitationswesens in der 
Hand des bischöflichen Ordinariats. 
Das Diözesangebiet wurde in vier 
Visitationsbezirke, die vier Quart, 
Schweiz, Schwaben, Allgäu mit Bre
genzer Wald und Breisgau mit 
Schwarzwald eingeteilt, die jeweils aus 
zwei bis drei Archidiakonaten be
standen, die wiederum mehrere Deka
nate umfassten. Es gab hier zwei Ar
ten der Visitation: die Dekansvisitatio
nen, die die Dekane jährlich durch
führen sollten, indem sie die Geist
lichen ihres Sprengels persönlich be
suchten, und die bischöflichen Ge
neralvisitationen, bei denen Visita
tionskommissionen etappenweise die 
gesamte Diözese bereisten. Diese be
standen aus dem Generalvisitator, ei
nem hohen bischöflichen Verwaltungs
beamten, und dem Weihbischof, der 
die überall anstehenden Firmungen 
und Weihen vornahm. Derartige Ge
neralvisitationen zogen sich wegen 
der großen Ausdehnung der Diözese 
meist über mehrere Jahre hin und ka
men deshalb im 16. und 17. Jahr
hundert nur achtmal zustande. Wäh
rend die Dekane ihre Visitations
berichte dem Generalvikar, dem Ge
neralvisitator oder einem anderen 
Mitglied der bischöflichen Kurie zur 
Begutachtung zusandten, berichteten 
die Generalvisitatoren dem Geistlichen 
Rat. 10 Dieses Gremium befasste sich 
dann mit den Visitationsergebnissen, 
sofern sie allgemein zu regelnde 
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Sachverhalte betrafen. Über die spe
ziellen Dinge vor Ort fertigten die Ge
neralvisitatoren sofort einen Rezess, 
der mit dem Visitationsprotokoll zu 
den Akten kam. Die Pfarreien er
hielten Abschriften. 

Um zu gewährleisten, dass die Visita
tion überall in gleicher Weise ablief und 
alles erhoben wurde, was die Kirchen
oberen interessierte, bekamen die Visi
tatoren Fragebögen mit auf den Weg, 
die lnterrogatorien. 11 Bereits an ihnen 
lässt sich ablesen, welche Bereiche 
kirchlichen Lebens der Verwaltungs
spitze besonders wichtig waren. Auf
schlussreich kann es auch sein, wenn 
bei der Visitation nur Teile eines lnter
rogatoriums angewandt wurden, der 
Visitator also entweder eine ent
sprechende Weisung erhalten oder 
selbst Schwerpunkte gesetzt hatte. 

9 Der Synodus war eines der drei kirchlichen 
Beratungs- bzw. Entscheidungsgremien in 
Württemberg. Über seine Rolle im württem
bergischen Visitationswesen vgl. Helga 
Schnabel-Schüle, wie Anm. 5, hier vor allem 
S. 40-43. 

10 Zur Geschichte dieses Gremiums vgl. Georg 
Wieland: Die geistliche Zentralverwaltung 
des Bistums. In: Die Bischöfe von Konstanz. 
Hg. von Elmar L. Kuhn, Eva Moser, Rudolf 
Reinhardt und Petra Sachs. Band 1. Fried
richshafen 1988. S. 64-75. 

11 Zu den lnterrogatorien der katholischen Kir
che im 16. und 17. Jahrhundert vgl. Peter 
Thaddäus Lang: Reform im Wandel. Die ka
tholischen Visitationsinterrogatorien des 16. 
und 17. Jahrhunderts . In: Kirche und Visita
tion. Beiträge zur Erforschung des frühneu
zeitlichen Visitationswesens in Europa. 
Hg. von Ernst Walter Zeeden und Peter 
Thaddäus Lang (Spätmittelalter und Frühe 
Neuzeit. Tübinger Beiträge zur Ge
schichtsforschung 14). Stuttgart 1984. S. 
131-190. 
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Während die württembergischen Visi
tatoren alle Orte persönlich auf
suchten, war dies in der Diözese Kon
stanz bei den Generalvisitationen nicht 
der Fall. Hier wurden die Geistlichen 
eines Dekanats an einen oder meh
rere Orte einbestellt und über ihre 
Pfarreien befragt, so dass die Visita
toren häufig nur gefilterte Infor
mationen erhielten, was natürlich zu 
Verzerrungen führen konnte. Die Visi
tatoren waren in erster Linie auf die 
Aussagen der Befragten angewiesen. 
Neben den Geistlichen selbst waren 
dies oft der Schultheiß, der Lehrer 
und einige Vertreter aus dem Kirchen
volk, wobei im Prinzip jeder über je
den befragt wurde. Im Bistum Kon
stanz mussten die Geistlichen auch 
über ihre Amtsbrüder im ganzen De
kanat Auskunft geben. Eigener Augen
schein, was beispielsweise Kirchenge
bäude und Pfarrhaus, Friedhof oder 
Schule anging, ergänzten die Befra
gung. Schließlich ließen die Visita
toren vor dem Visitationstermin oder 
im Anschluss daran noch Einkom
mensverzeichnisse und Ähnliches an
fertigen, die dem Protokoll beigefügt 
wurden. Ausführliche Fragebögen vor 
der Visitation hatten im 17. Jahr
hundert die Geistlichen in der Diözese 
Konstanz zu beantworten. Sie ent
halten oft statistische Angaben über 
das kirchliche Personal, über Amts
verpflichtungen , wirtschaftliche Ver
hältnisse der Pfarreien oder das Kir
chenvolk. 

Im Verlauf einer Visitation konnte 
also verschiedenartiges Schriftgut ent
stehen: neben den lnterrogatorien 
der eigentliche Visitationsbericht oder 
das Visitationsprotokoll, schriftliche 

Antworten der Visitierten auf vorbe
reitete Fragebögen, Kompetenzver
zeichnisse, Mängelverzeichnisse, 
Protokolle der Beratungen kirchlicher 
Gremien über die Visitationser
gebnisse, Visitationsrezesse und 
schließlich Korrespondenz aller Art, 
die vor, während und nach der Visita
tion entstand. Am ergiebigsten für die 
Ortsgeschichte sind in der Regel die 
Berichte und Protokolle, in zweiter 
Linie die Antworten auf die Frage
bögen und die Rezesse. Aber auch 
das übrige Schriftgut kann im Einzel
fall von Interesse sein. 

Visitationsakten als historische 
Quellen 

Bereits um die Wende vom 18. zum 
19. Jahrhundert scheint der hohe 
Quellenwert der Visitationsakten er
kannt worden zu sein, aber noch 100 
Jahre später hatten sie insgesamt bei 
den Historikern recht wenig Beachtung 
gefunden. Erst vor hundert Jahren 
setzte eine intensivere Beschäftigung 
mit Visitationsakten ein. Zunächst 
standen dabei die Publikation oder die 
Regestierung im Vordergrund. Erst all
mählich, etwa in den 50er Jahren, 
wurde deutlich, dass nicht jeder Be
richt der Veröffentlichung wert ist. An
dererseits entstand das Bedürfnis, 
statt der bloßen Publikation den rei
chen Informationsgehalt der Akten für 
die Erforschung der lokalen und regio
nalen Kirchengeschichte, aber auch 
von Reformation und Gegenreforma
tion in einzelnen Territorien und Diö
zesen auszuwerten. Neben Reform
dekreten, Kirchenordnungen, Nuntia
turberichten oder Synodalbeschlüssen 

lrmtraud Betz-Wischnath 
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zählen die Visitationsakten zu den fun
damentalen Quellen für die Kirchen
geschichte.12 Ihr besonderer Wert be
steht darin, dass sie anders als die 
Quellen normativen Charakters über 
den tatsächlichen Zustand des Kir
chenwesens unterrichten. Für die 
Ortsgeschichte sind sie eine ergiebige 
Quelle, weil sie nicht nur Auskunft 
über den Pflichteifer von Pfarrern und 
Kirchenvolk bei der Erfüllung kirch
licher Forderungen geben, sondern 
auch Einblicke in die inneren Ver
hältnisse der Pfarreien, der Städte und 
Dörfer gewähren. Damit ergänzen sie 
andere ortsgeschichtliche Quellen in 
idealer Weise. 

Natürlich sind Visitationsakten für die 
Ortsgeschichte unterschiedlich er
giebig. Das hängt unter anderem da
von ab, wie regelmäßig visitiert wurde. 
Geschah dies jährlich wie in Württem
berg oder im Bistum Würzburg, kön
nen Entwicklungen genau verfolgt wer
den. Im Bistum Konstanz dagegen, wo 
im 16. und 17. Jahrhundert oft nur in 
großen Zeitabständen visitiert wurde 
und zudem die Überlieferung lücken
haft ist, stehen Informationen häufig 
isoliert. Der Lokalhistoriker muss sich 
in diesem Fall die Zusammenhänge 
aus anderen Quellen zu erschließen 
suchen. 

Wie alle Quellen weisen auch Visita
tionsakten Eigenarten auf, die es bei 
der Interpretation zu beachten gilt. Wo 
es sich nicht um rein objektive An
gaben handelt wie Namen oder Zah
len , sind ihre Aussagen in der Regel 
einseitig, denn das Hauptziel der Visi
tation war es, Missstände aufzude
cken, um sie beheben zu können. Au-
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ßerdem sind sie oft subjektiv gefärbt -
von den Visitatoren und von den Visi
tierten. Nur selten halten Visitations
akten auf alle Fragen Antworten be
reit. Gleichwohl können viele Wissen
schaften von ihnen profitieren. Der 
französische Religionssoziologe Gab
riel Le Bras zählt auf: Geographie, 
Ortsnamenkunde, Archäologie, Chro
nologie, Liturgik, Kanonistik, Demo
graphie, Soziologie und Kollektivpsy
chologie, Kultur-, Sitten-, Kunst- und 
Technik~eschichte sowie die Volks
kunde.1 Hier kann noch hinzugefügt 
werden, dass sich in Einzelfällen auch 
Angaben über Klima und Wetter eben
so finden wie über grassierende 
Krankheiten oder Wirtshäuser und Es
sensgewohnheiten. Auch wenn diese 
Beurteilung zu enthusiastisch klingen 
mag, beziehen Arbeiten aus der Schu
le von G. Le Bras jedenfalls sozial
und wirtschaftsgeschichtliche Frage
stellungen ein und wenden statistische 
und kartographische Methoden an. 
Deshalb finden Visitationsakten seit 
einiger Zeit auch bei der Sozial- und 
Mentalitätsgeschichtsschreibung -
wenn auch mit Einschränkungen -
Beachtung. 

12 Ernst Walter Zeeden: Das Zeitalter der Glau
benskämpfe (Literaturbericht Teil 2). In: Die 
Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 
30 (1979) S. 114-128, hier S. 125. 

13 Nach Gabriel Le Bras: Etudes de sociologie 
religieuse. Band 1. Paris 1955. S. 102. 
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Beispiele aus Visitationsberichten 
über Pfullingen aus dem 
17. Jahrhundert 

Das kirchliche Personal 

Visitationsakten informieren über die 
Geistlichen, über ihre Lebensum
stände und die Erfüllung ihrer dienst
lichen Aufgaben. 1601 war M. Ab
raham Sattler von Uemmenstatt Pfar
rer in Pfullingen, Diakon war M. Cas
parus Sautter von Auffingen . Der 
Pfarrer war 54 Y2 Jahre alt, hatte zwei 
Jahre Theologie studiert und stand 
bereits 30 Y2 Jahre im Pfarrdienst. 
Nach Möckmühl und Münsingen war 
Pfullingen seine dritte Pfarrstelle. Orts
obrigkeit und Gemeinde waren mit ihm 
und dem Diakon zufrieden: haben von 
dem magistratum vnnd ganzer ge
meinde das Lob, das sie in ihrem Amt 
gev/issen, in irem Leben vnd wandet 
still, ehrlich vnd eingezogen seien, 
sich in al/weg on clag verhalten, das 
sie nit zu verbessern.14 Dem Diakon, 
der noch kein perfekter Prediger war, 
bescheinigten sie immerhin, er nehme 
täglich in seinen predigten zu. Sattler 
hatte acht Kinder, sechs von ihnen 
hatte seine Frau in die Ehe gebracht, 
welche zum theil ausgeben, vnd 
handtwerker lernen und wandern. 15 

Der 1654 visitierte Pfarrer, Johann 
Wilhelm Pfaff von Urach, war der 
Sohn des Visitators, der deshalb da
rauf verzichtete, selbst ein Testi
monium zu Protokoll zu geben. 
Die Pfullinger ließen es dem Bericht 
verschlossen beilegen. 16 1688 am
tierte im Ort M. Georgius Seybold 
aus Sindelfingen, der zuvor zehn 
Jahre Pfarrer zu Reichenbach ge
wesen war. Auch er wurde sehr positiv 

beurteilt als friedliebender Mann, der 
mit den Seinigen frommen Wandel 
führet, in seinem Amt fleißig und eite
rig ist, mit dessen Predigten die Ge
meind gar wohl zufrieden, einen fei
nen Theo/ogum und Philo/ogum ab
gibt.1 7 

Neben solchen allgemeinen Urteilen 
geben die Akten oft Auskunft über die 
jeweiligen Dienstpflichten der einzel
nen Geistlichen, beispielsweise Pre
digt an Sonn-, Feier- und Werktagen , 
Feier des Abendmahls, Abhalten des 
Katechismusunterrichts, Führen der 
Kirchenbücher, private Fortbildung auf 
theologischem Gebiet. Diese Punkte 
wurden häufig bis ins Detail abgefragt 
von den zugrunde gelegten Predigttex
ten bis zu den Titeln der durchgear
beiteten Literatur. 

Wirtschaftliche Verhältnisse 

Visitationsakten beschreiben die wirt
schaftliche Situation der Pfarreien, so
wohl die der Geistlichen als auch die 

14 Visitationsbericht 1601: Hauptstaatsarchiv 
Stuttgart (künftig HStAS) A 281 Bü. 1370. 
Der Bericht ist nicht foliiert. Alle Angaben zu 
Pfullingen aus dem Jahr 1601 sind diesem 
Bericht entnommen und werden deshalb 
nicht einzeln belegt. 

15 Der heutige Leser erfährt also nebenbei 
auch noch sozialgeschichtliche Details. 

16 Visitationsbericht 1654: HStAS A 281 Bü. 
1375. Der Bericht ist nicht foliiert. Alle An
gaben zu Pfullingen aus dem Jahr 1654 sind 
diesem Bericht entnommen und werden des
halb nicht einzeln belegt. 

17 Visitationsbericht 1688: HStAS A 281 Bü. 
1380. Der Bericht ist nicht foliiert. Alle An
gaben zu Pfullingen aus dem Jahr 1688 sind 
diesem Bericht entnommen und werden des
halb nicht einzeln belegt. 
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der Kirche. Während sich die Grund
daten oft in den Beilagen zu den Ak
ten finden, wurden spezielle Probleme 
manchmal auch direkt bei der Visita
tion verhandelt. 1601 beispielsweise 
klagte der Diakon in Pfullingen über 
sein geringes Einkommen. Nur mit Hil
fe seines Schwiegervaters, der eben
falls Pfarrer war, konnten er und seine 
hochschwangere Frau sich über Was
ser halten. 1580 war in Pfullingen der 
Kirchenneubau vollendet worden. 
Noch 1601 war die Heiligenkasse oh
ne Mittel, vom Einkommen konnten 
kaum mehr die Zinsen bezahlt wer
den. Oft reichte das Geld nicht einmal 
für ein Glockenseil. Keller, Hofmeister, 
Gericht und Rat diskutierten das Prob
lem mit dem Visitator und kamen zu 
dem Ergebnis, dass eine Supplik nach 
Urach geschickt werden solle, sonst 
hengt es noch jar und tag an. 

Zustand kirchlicher Gebäude 

Visitationsakten unterrichten ferner 
über den Bauzustand von Kirchen und 
Pfarrhäusern. 1601 wurde die Woh
nung des Diakons für so klein und in 
so üblem Zustand befunden, dass es 
ganz unmöglich schien, dort mit Kin
dern zu leben - die Frau des Diakons 
stand damals ja kurz vor der Nieder
kunft. Um den Notstand zu beheben, 
empfahl der Spezialsuperintendent, ei
ne weitere Supplik nach Urach zu 
richten. 1688 war es gerade umge
kehrt: Nun stand das Pfarrhaus ziem
lich baufällig da und das Diakonats
haus befand sich in gutem Zustand. 18 

Auch die Kirche wies keine baulichen 
Mängel auf; das Dach war gerade re
pariert worden. 
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Schule und Lehrer 

Schule und Lehrer standen unter 
kirchlicher Aufsicht und waren deshalb 
ebenfalls Gegenstand der Visitation. 
Wenigstens bis zum Dreißigjährigen 
Krieg sind die Visitationsakten die ein
zigen Quellen, die regelmäßig Aus
kunft über die Schulverhältnisse ge
ben. Dies ist vor allem bei den seriel
len Visitationen beispielsweise in 
Württemberg der Fall. 19 Nennen sie in 
einem Ort einen Lehrer, heißt das, 
dass dort zumindest seit diesem Zeit
punkt Schulunterricht stattfand. In dem 
Zusammenhang interessiert natürlich 
auch, ob ihn ein neben- oder haupt
beruflicher Lehrer abhielt. Außerdem 
finden wir Aussagen über Schulhaus 
und Schülerzahl, denn die Anzahl der 
Kinder war auch nach Einführung der 
Schulpflicht 1648 nicht gleichzusetzen 
mit der Zahl der Schulkinder. Außer
dem war die Schule damals in der Re
gel nur eine Winterschule. 

1601 war der Pfullinger Schulmeister, 
Hans Heininger, ein ausgebildeter 
Lehrer, der zuvor Provisor in Stuttgart 
und Cannstatt gewesen war. Der Visi
tationsbericht bescheinigte ihm Fleiß, 
gute Disziplin und pädagogisches Ge
schick. Aber er stand im Streit mit der 
Gemeinde, weil er von seinem Haus 
samt Scheuer grundsätzlich kein 
Wächtergeld, das jeder Bürger zu ent
richten hatte, zahlen wollte. Die Ge
meinde zeigte sich nicht bereit, ihm 

18 Das Diakonatshaus, Gebäude Griesstraße 6, 
dient heute als Pfarrhaus der Martinskirche. 

19 DieVisitationsakten des Bistums Konstanz 
z. B. sind in diesem Punkt weit weniger er
giebig. 
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diese Abgabe zu erlassen; höchstens 
auf Bitten hin und mit Rücksicht auf 
seine zehn Kinder könne dies wider
ruflich geschehen. Mit dem 1654 am
tierenden Lehrer, Fridrich Hebsackher, 
war die Gemeinde wo/ zufrieden. 

1601 unterrichtete der Pfullinger Leh
rer im Winter 88 Knaben und 17 Mäd
chen, 1654 waren es 70 Knaben und 
35 Mädchen,20 1688 schließlich 127 
Knaben und 96 Mädchen. Innerhalb 
von rund 80 Jahren hatte sich also 
nicht nur die Schülerzahl stark erhöht, 
auch der Anteil der Mädchen war kräf
tig angestiegen. Der 1688 amtierende 
Lehrer, Hans Jerg Rückher aus Na
gold, hatte sich auch mit einigem Er
folg um die Einführung der Sommer
schule bemüht. Trotzdem sei aber 
noch ziemliche Fahrlässigkeit ge
funden worden. Die Eltern wurden 
deshalb angehalten, ihre Kinder auch 
sommers zum Schulbesuch anzu
halten , wenn nicht, sollten sie in den 
Armenkasten gestraft werden. 

Über das Schulhaus ist 1688 zu lesen, 
dass es so klein und eng sei , dass die 
Schulkinder keinen Platz darin hätten. 
Der Flecken, also die weltliche Ge
meinde, sei verpflichtet, die Schule zu 
unterhalten. Aber die habe ein neues 
Rathaus gebaut, haben also zwey -
Schul wär nötiger gewesen, könnten 
das alte Rathaus darzu einräumen. 

Das Kirchenvolk 

Visitationsakten berichten auch über 
das Kirchenvolk. So wurde beispiels
weise regelmäßig das Urteil des Pfar
rers über die Kirchentreue der Be-

völkerung protokolliert. 1601 stellte 
sich die Pfullinger Gemeinde dem Vi
sitator als vorbildlich dar: Sie kamen 
fleißig zur Predigt, in der Kirche ste
hen alle Biege/ voll. Es gab keine Sek
tierer, Wahrsager, Zauberer oder die 
sonsten sich ärgerlich hielten. Einige, 
die zu frue beygeschlaffen hatten, wa
ren bereits vorübergehend einge
sperrt. Auch 1654 wurde ein löblicher 
kirchgang konstatiert, und 1688 zeigte 
sich der Pfarrer mit dem Gottesdienst
besuch am Sonntag sehr zufrieden; 
nur der Besuch der Predigten unter 
der Woche ließ zu wünschen übrig. 

Visitationen dienten wie die Kirchen
konvente auch der sozialen Kontrolle. 
Es ist nicht sicher, wie stark diese 
Kontrolle sich im täglichen Leben aus
wirkte. Nachbarn haben damals wohl 
mehr voneinander gewusst als heute, 
aber sie waren auch stärker aufeinan
der angewiesen. Deshalb ist nicht 
sicher, ob alles Rugbare angezeigt 
wurde. Schlimm erging es allerdings 
Außenseitern, die dann zu aller Sün
denbock gemacht wurden. In Pful
lingen war 1601 nur ein Fall von so
zialer Devianz zu vermerken. Es war 
eine Frau, die nicht bereit oder in der 
Lage war, sich den im Dorf üblichen 
Spielregeln anzupassen: Sie lebte 
vom Almosen, ging nicht zur Kirche 
und trieb sich herum. Sie sollte, sofern 
man sie zu fassen bekäme, dem Vogt 
zu Urach ausgeliefert werden. 

20 Trotz des großen Bevölkerungsverlustes 
durch den Dreißigjährigen Krieg (1601 : ca. 
2230 Einwohner, 1654: 947 Einwohner, da
von 123 Kinder) war die Schülerzahl ins
gesamt konstant geblieben. Das heißt, nach 
Einführung der Schulpflicht besuchten wohl 
alle schulpflichtigen Kinder den Unterricht. 

lrmtraud Betz-Wischnath 
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Auch weltliche Amtsträger wurden bei 
der Visitation beurteilt. 1601 beispiels
weise erhielten Keller, Hofmeister, Ge
richt und Rat zu Pfullingen großes 
Lob: versehen ihr Amt fleißig, halten 
streng ob unseres gnädigen Herrn 
Ordnungen, geben guedte amptliche 
Bescheidt, helffen soviel müglich, 
recht und Gerechtigkeit handhaben 
und schützen. Ist auch ihres /ebens 
und wandels halben kein fehl und 
mange/ vorhanden. 1654 wird ver
merkt, dass alle fleißig den Gottes
dienst besuchen, und auch 1688 wa
ren die Visitatoren voll des Lobs. 

In Zeiten, zu denen es noch keine sta
tistischen Erhebungen gab, enthalten 
die Visitationsakten oft als einzige uns 
überlieferte Quellen entsprechende 
Daten. So sind die bei den jährlichen 
Visitationen in Württemberg ent
standenen Akten eine unentbehrliche 
Quelle beispielsweise für die Bevölke
rungsentwicklung. 21 Außerdem geben 
die Akten oft nicht nur die absolute 
Einwohnerzahl an, sondern unter
scheiden zwischen Erwachsenen 
(communicati) ,22 Jugendlichen (ca
techumenen) und Kindern (infantes), 
was noch zusätzlich die Altersstruktur 
der Bevölkerung erkennen lässt.23 

Historische Ereignisse 

Schließlich informieren Visitations
akten auch darüber, wie sich die gro
ße Geschichte in einem ganz norma
len Dorf auswirkte: 1654, also sechs 
Jahre nach dem Dreißigjährigen Krieg 
und nach der Beendigung der öster
reichischen Herrschaft in Pfullingen, 
das zur Pfandschaft Achalm24 zählte, 
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bemerkte der Visitator, es seien aus 
dieser Zeit noch etliche Personen vor
handen, deren einer Benedictus Tho
mas genannt, sich alda verheirat hatt, 
vff welchen die andere das absehen 
haben, wann dieser (so seine kinder 
alda in die schul schickht) sich als 
mannhafft accomodieren würde, dürf
ten die andere vielleicht hernach fol
gen. Ihrer seind noch an Weib- und 
Mannspersonen an der Zahl vff 20, 
kommen doch mehrertheils fleißig zu 
den Predigten. Die österreichische 
Herrschaft war doch nicht nur Episode 
gewesen, sondern wirkte nach. 1688 
gab es keinen Anlass mehr, Anders
gläubigen besonderes Augenmerk zu 
schenken. 

21 Für nichtwürttembergische Orte fehlen sol
che exakten, jährlich erhobenen Zahlen zu
mindest im 16. und 17. Jahrhundert in der 
Regel. 

22 Schwierig wird es allerdings dann, wenn in 
einer Visitation nicht durchgehend gleich ver
fahren wird , sondern einmal die Zahl der 
communicati und das andere Mal die der 
communicantes genannt wird. Das kommt 
beispielsweise in den Visitationsakten des 
Bistums Konstanz immer wieder vor. 

23 So wurden in Pfullingen gezählt: 1601 : Kom
munikanten 1230, Katechumenen über 1000; 
1654: Kommunikanten 575, Katechumenen 
249, Kinder 123, insgesamt: 947; 1688: 
Kommunikanten 1081 , Katechumenen 335, 
Kinder 301 , insgesamt: 1717. 

24 1636 zog Kaiser Ferdinand II . die Pfand
schaft Achalm, die sich aus Städten und 
Dörfern vor allem im Amt Urach zusammen
setzte, als Hausgut ein. Erzherzogin Claudia 
von Tirol , der Witwe Erzherzog Leopolds V. , 
gelang es 1637, Ansprüche auf die Pfand
schaft mit einer kaiserlichen Besitzurkunde 
vertraglich abzusichern. Sie erhob Pfullingen 
zum Verwaltungsmittelpunkt, setzte dort ei
nen Administrator ein und versuchte unter 
anderem, das Gebiet zu rekatholisieren . 
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Fundorte und Nachweise 

In Baden-Württemberg sind Visita
tionsakten vor allem in den Landes
kirchlichen Archiven in Stuttgart und 
Karlsruhe, im Erzbischöflichen Archiv 
Freiburg, im Diözesanarchiv Rotten
burg, im Hauptstaatsarchiv Stuttgart, 
im Generallandesarchiv Karlsruhe, im 
Staatsarchiv Sigmaringen sowie im 
Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein 
zu finden. Außerdem verwahren Deka
natsarchive und vereinzelt auch Stadt
archive einschlägige Akten. 
Um die Erforschung der Visitation hat 
sich in den 1970er und 1980er Jahren 
besonders Professor Dr. Ernst Walter 
Zeeden in Tübingen verdient gemacht. 
In dem von ihm geleiteten Projektbe
reich des Sonderforschungsbereichs 
Spätmitte/alter und Reformation wur
den Visitationsakten in der ganzen 
damaligen Bundesrepublik erhoben 
mit dem Ziel , sie zumindest für das 
16. und 17. Jahrhundert flächende-

ckend in Repertorien nachzuweisen. 
Für jede Visitation wurden die äu
ßeren Daten wie Zeitraum, Visitatoren, 
Herrschaft, visitierte Orte, für das 16. 
Jahrhundert auch Hinweise auf Inhalt 
und Ergiebigkeit aufgenommen. Das 
Forschungsprojekt konnte zwar nicht 
zum Abschluss gebracht werden , doch 
für Baden-Württemberg und Hessen 
stehen die Bände zur Verfügung.25 

25 Repertorium der Kirchenvisitationsakten aus 
dem 16. und 17. Jahrhundert in Archiven der 
Bundesrepublik Deutschland. Hg. von Ernst 
Walter Zeeden in Verbindung mit Peter 
Thaddäus Lang, Christa Reinhardt und Helga 
Schnabe/-Schüle. Band 1: Hessen. Hg. von 
Christa Reinhardt. Stuttgart 1982. Band 2: 
Baden-Württemberg. Teilband 1: Der katholi
sche Südwesten. Hg. von Peter Thaddäus 
Lang. Stuttgart 1984. Teilband 11 : Der protes
tantische Südwesten. Hg. von Helga Schna
be/-Schü/e. Stuttgart 1987. 

lrmtraud Betz-Wischnath 



Rolf Bidlingmaier 

Inventuren und Teilungen 
Entstehung und Auswertungsmöglichkeiten einer 
Quellengruppe in den württembergischen Stadt- und 
Gemeindearchiven 

Gesangbuch, Camisol, Haipfel, Koch
hafen, Himmelbett, Reithaue - auf den 
ersten Blick scheinen diese Gegen
stände, oder das Sach, wie der 
Schwabe sagen würde, so wenig mit
einander zu tun zu haben wie Feuer 
und Wasser. Und doch finden sich all 
diese Dinge und noch viele weitere in 
einer bestimmten, in den württember
gischen Stadt- und Gemeindearchiven 
in großer Zahl vorkommenden Quel
lenart, den Inventuren und Teilungen. 
Dabei handelt es sich um Vermögens
beschreibungen, die jeweils bei der 
Heirat oder beim Tod eines Einwoh
ners angelegt worden sind. Württem
berg stellt dabei insofern einen Son
derfall dar, als hier im Gegensatz zu 
anderen Ländern die Anlage von In
venturen für so ziemlich alle Einwoh
ner seit dem 16. Jahrhundert gesetz
lich vorgeschrieben war. Dadurch sind 
die Inventuren und Teilungen eine 
Quelle, die Material über die Alltags
kultur und die Lebenswelt breitester 
Bevölkerungsschichten liefert. 

Der Anlass zur Entstehung von In
venturen und Teilungen war eigentlich 
ein ganz profaner: Es sollte Erb
schaftsstreitigkeiten vorgebeugt wer
den. Wie so manches andere im Her
zogtum Württemberg, gingen auch die 
gesetzlichen Grundlagen der In-

venturen und Teilungen zurück auf 
Herzog Christoph. Das im Jahr 1555 
erschienene Erste Landrecht und das 
1567 herausgekommene Zweite Land
recht legten ausdrücklich fest: Und da
mit in jetzgesetzten und dergleichen 
Fällen, da man mit einander abtheilen, 
auch die Güter zum Widerfall nießlich 
besitzen soll, niemand veruntrewt oder 
vernachtheilt werde, so soll als bald 
nach des einen Ehegemechts Ab
sterben und Erdenbestetigung, oder 
nach Gestalt der Sachen und An
sehen der Personen, auffs /engst in 
Monatsfrist alle Haab und Güter, li
gende und farende, so die beide Ehe
leut besessen . .. durch zwen ver
ständige Gerichts-, oder andere vom 
Amptman dazu verordnete Männer, 
und den geschwornen Schreiber . .. 
ordentlich beschriben und inventiert 
[werden]. 1 Bei Tod eines Ehepartners 
war also das gesamte Vermögen in
nerhalb eines Monats in einer Inventur 
schriftlich festzuhalten. Das Erstellen 
einer Inventur war jedoch kein ganz 
neuer Rechtsvorgang, da dies schon 
bisher auf freiwilliger Basis möglich 

1 Zweites württembergisches Landrecht 1567. 
Zitiert nach: August Ludwig Reyscher: Samm
lung der württembergischen Gesetze. 4. 
Band: Gerichtsgesetze. Stuttgart!Tübingen 
1831. S. 376. 
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war. So sind in der Freien Reichsstadt 
Reutlingen Inventuren ab 1520 und in 
Esslingen ab 1535 erhalten geblieben. 

Mit dem Dritten Landrecht aus dem 
Jahr 1610, das bis zum Anfang des 
19. Jahrhunderts in Geltung blieb, 
wurde im Herzogtum Württemberg die 
Vorschrift über die Inventuren noch 
ausgedehnt. Es sollte nun nicht nur 
binnen Monatsfrist das Vermögen der 
verstorbenen Ehepartner inventiert 
werden, sondern auch jenes, was die 
Brautleute miteinander in die Ehe 
brachten . Wir ordnen und wöllen 
ernstlich, wann hinfüro zwey zuvor 
ohnverheurate in die Ehe tretten, daß 
sie auffs längst inner dreyer Monats
frist nach gehaltenem Kirchgang, bey 
Straff eines kleinen oder grossen Fre
vels . .. und dann, da sie beede oder 
ihrer eins zuvor verheuraht gewesen, 
vor gehaltenem Kirchgang, bey abge
setzter Straff inventiren. 2 Neu
vermählte hatten also drei Monate Zeit 
für die Inventur, während Wieder
verheiratete schon vor der Ehe die Er
stellung eines Inventars veranlassen 
mussten. 

Das Landrecht bildete die gesetzliche 
Grundlage für die Inventuren und Tei
lungen. Durch Generalreskripte wurde 
in den folgenden Jahrhunderten immer 
wieder die Einhaltung dieser Rege
lungen den Städten und Gemeinden 
eingeschärft und Detailfragen ge
regelt.3 Einen großen Einfluss auf die 
Form der Inventuren und Teilungen 
hatte die zeitgenössische Verwal
tungsliteratur. So erschien im Jahr 
1605 in Tübingen von Nicodemus 
Frischlin , dem Sohn des gleich
namigen Poeten, der Band lnstruction 

und Bericht, welchermassen, in dem 
Hochloeblichen Herzogthumb Wuert
temberg, die lnventaria und Abthei
lungen. . . fürgenommen, verricht und 
verfertiget werden sollen. Darin be
schrieb er nicht nur das Vorgehen und 
die Form, in der die Inventuren und 
Teilungen anzulegen waren, sondern 
gliederte das Vermögen in eine An
zahl Rubriken, die die Aufstellung der 
Vermögensverzeichnisse erheblich er
leichterten. Die Bildung von Rubriken 
innerhalb der Inventuren war jedoch 
nicht völlig neu, sondern diese finden 
sich bereits in den Teilungen aus der 
Mitte des 16. Jahrhunderts.4 Wie weit 
verbreitet das Buch von Frischlin in 
der württembergischen Verwaltung 
war, belegen die insgesamt sechs Auf
lagen bis zum Jahr 1733. 5 Adam Is
rael Röslin brachte das Werk 1761 als 

2 Drittes Württembergisches Landrecht 1610. 
Zitiert nach August Ludwig Reyscher: Samm
lung der württembergischen Gesetze. 5. Band: 
Gerichtsgesetze. Stuttgart/Tübingen 1832. 
s. 289. 

3 Reyscher, wie Anm. 2, S. 289, Anm. 233. 
4 Schon in den ältesten Bietigheimer Inventuren 

von 1556 finden sich als Rubriken liegende 
Güter, Silbergeschirr, Eisen-, Messing- und 
Kupfergeschirr, Bettgewand und Leinwand, 
Hausrat nach Zimmern, Vieh , Wein , ein
nehmende Gelder und Schulden. Vgl. Stadt
archiv Bietigheim-Bissingen, Bh B 911 . Bis ins 
19. Jahrhundert wurden diese Rubriken nach 
Bedarf verändert. So fielen Bücher bis in die 
2. Hälfte des 17. Jahrhunderts unter die Rub
rik Mannskleider und Waffen. 

5 Nicodemus Frisch/in: lnstruction und Bericht, 
welchermassen, in dem Hochloeblichen Her
zogthumb Wuerttemberg, die lnventaria und 
Abtheilungen, nach desselben Erb- oder 
Landrechtens, vierdten und letsten Theil , Tit. 
von Erbschafften ohne Testament, ec. fürge
nommen, verrichtet und verfertiget werden 
sollen. Tübingen 1605, 2 1660, 3 1679, 4 1692, 
5 1717, 6 1733. 

Rolf Bidlingmaier 



Inventuren und Teilungen 

Abhandlung von Inventuren und Tei
lungen in neuer, erweiterter Aufma
chung heraus.6 Nach einer zweiten 
Auflage 1780 wurde das Werk von Al
bert Heinrich Stein erneut umgearbei
tet und der Zeit angepasst. Als Hand
buch des Württembergischen Erb
rechts erlebte der Band zwischen 
1827 und 1892 wiederum sechs Auf
lagen.7 Daneben sind als Verwaltungs
literatur zu den Inventuren und Tei
lungen aus dem Ende des 18. und 
dem 19. Jahrhundert die Publikationen 
von Hochstetter, Ruthardt, Schwarz, 
Späth, Her, John und Siegle zu nen
nen, die jedoch keine so starke Ver
breitung erlangten. 8 

Vom Entstehungszweck her sind drei 
Arten von Inventuren und Teilungen zu 
unterscheiden. Da ist zunächst einmal 
die Beibringensinventur, in dem das 
von den beiden Brautleuten in die Ehe 
eingebrachte Vermögen festgehalten 
ist. Die Teilungen untergliedern sich 
sodann in Eventualteilungen und Real
teilungen. Bei der Eventualteilung wer
den die Erbteile nicht wirklich aus
geschieden und an die Erben verab
folgt, sondern nur deren Anteil be
rechnet, während bei der Realteilung 
das Vermögen tatsächlich geteilt wird. 
Eventualteilungen erfolgten vor allem 
dann, wenn dem überlebenden Ehe
partner die lebenslängliche Nutz
nießung der Teile der anderen Erben 
zustand. Als Sonderfälle sind frei
willige Vermögensübergaben und Ver
mögensaufnahmen zum Beispiel bei 
Zwangsversteigerungen zu nennen. 

Schon bald bildete sich eine feste 
Form für die Inventuren und Teilungen 
heraus, wozu auch die oben genannte 
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Verwaltungsliteratur ihren Teil beitrug. 
Die Beibringensinventuren beginnen 
mit Ort und Datum, dem Namen der 
Eheleute und dem Zeitpunkt der Ver
heiratung, dann folgt eine Beschrei
bung zunächst des Vermögens des 
Mannes und anschließend jenes der 
Frau, die beide das Inventar am 
Schluss unterzeichnen. Analog hierzu 

6 Adam Israel Röslin: Abhandlung von In
venturen und Abtheilungen , auch andern da
hin einschlagenden Materien, insonderheit 
nach dem Herzog!. Würtembergischen Land
Recht und denen Neueren Verordnungen, zur 
Bequemlichkeit derer damit beschäfftigten 
Personen verfertiget. Stuttgart 1761 , 2 1780. 

7 Albert Heinrich Stein: Handbuch des Würt
tember~ischen ErbRechts. Stuttgart 1827, 
21844, 1860, 41876, 51882, 61892. 

8 Friedrich Ludwig Hochstetter: Anleitung für 
angehende Wirtembergische Stadt- und 
Amtsschreiberei-Scribenten zu Inventur- und 
Theilungs- auch Steuergeschäften. Stuttgart 
1780, 2 1782, 3 1805. - Ruthardt: Ueber das 
Württembergische Theilungs- und In
venturwesen nebst Untersuchungen über die 
Berechnung des Pflichttheils etc. FrankfurV 
Leipzig 1790. - Christian Ernst Schwarz: 
Über die Revision der Inventuren und Thei
lungen nach wirtembergischen Grundsäzen. 
Tübingen 1790. - Philipp Jakob Späth: Be
merkungen über das wirtembergische In
ventur- und Theilungswesen in Hinsicht auf 
Zubringenslnventarien und TheilungsRezess. 
Stuttgart 1800, 21802, 31820. - Maximilian 
Her: Kurze Anleitung zu Inventuren nach den 
neuesten Verordnungen und jetzigen Ge
wohnheiten. Reutlingen 1818. - L. F. John: In
ventur-Büchlein oder Hausstirer. Stuttgart 
1832, 21856. - David Siegle: Tabellen über 
die NotariatsSporteln , Gantsporteln , Accise, 
Weinkauf und Zinsraten ec. nebst einem an
gehängten GebührenRegulativ, verschiedenen 
Formularien und Notizen zum Handgebrauch 
der Gerichte, Notare, Ortsvorsteher, Raths
schreiber, Pfleger ec. Ulm 1868, 2 1875. - Da
vid Siegle: Der Württembergische Waisen
richter. Grundzüge des ehelichen Güter-, Erb
und Vormundschaftsrechts in Württemberg. 
Stuttgart 1876. 
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sind die Teilungen aufgebaut. Nach 
Ort und Datum werden der Erblasser 
und der Zeitpunkt des Todes sowie die 
Erben genannt. Darauf folgt eine Be
schreibung des Vermögens, be
ginnend mit Liegenschaft, Bargeld, 
Kleinodien und Silbergeschmeide, Bü
cher, Mannskleider, Frauenkleider, 
Bettgewand, Leinwand, Küchenge
schirr, Schreinwerk, Fass- und Band
geschirr, gemeiner Hausrat, Fuhr- und 
Reitgeschi rr, Wein und Getränk, Vieh, 
Früchte, Küchenspeisen , Aktiva und 
Passiva - nach unseren heutigen Be
griffen: Immobilien, Bargeld, Schmuck, 
Bücher, Kleider, Wäsche, Geschirr, 
Möbel , Fahrzeuge, Vieh , Wein, Le
bensmittel , angelegte Gelder und 
Schulden. Bei einer Realteilung folgt 
dann die Aufteilung des Vermögens 
auf die einzelnen Erben. Die Teilung 
schließt stets mit den Unterschriften 
der Erben und der lnventierer. 

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts 
unterlagen alle Personen im Herzog
tum Württemberg mit Ausnahme der 
herzoglichen Familie, des Hofstaats 
und des Adels der Inventur ihres Ver
mögens. Allerdings scheint in Kreisen 
der Ehrbarkeit diese Regelung nicht 
immer eingehalten worden zu sein. 
Doch die Mär, dass in den Städten 
stets alle Inventuren und Teilungen der 
Ortshonoratioren , also der Amtleute 
und Pfarrer, fehlen würden , lässt sich 
nicht aufrechterhalten . Eine besondere 
Gerichtsbarkeit hatten von jeher die 
Angehörigen der Universität Tü
bingen .9 Mit der Vergrößerung des 
Landes unter Napoleon wurde das 
System der Inventuren und Teilungen 
auch auf das neuwürttembergische 
Gebiet ausgedehnt. Anstelle des Ge-

richtsschreibers trat der Gerichtsnotar. 
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts er
folgte allerdings eine wesentliche Än
derung. Personen mit einem befreiten 
Gerichtsstand unterstanden nicht 
mehr der lokalen Gerichtsbarkeit, son
dern hatten ihren Gerichtsstand in der 
ersten Klasse vor dem königlichen 
Obertribunal und in der zweiten Klas
se vor den vier Kreisgerichtshöfen. Zu 
den Exemten erster Klasse zählten die 
Mitglieder des Königshauses, der 
landsässige Adel sowie die Hof- und 
Staatsdiener der obersten sechs 
Rangstufen. Die Exemten zweiter 
Klasse setzten sich aus den restlichen 
Adeligen und den Staatsdienern , die 
einen bestimmten Rang unterhalb der 
sechsten Rangstufe bekleideten, zu
sammen.10 Im Unterschied zur übri
gen Bevölkerung konnten die Exemten 
wahlweise Privatinventarien oder öf
fentliche Inventarien aufstellen lassen, 
die dann in der Registratur der zu
ständigen Gerichte hinterlegt wurden. 
Der Sonderstatus wurde jedoch nach 
der Revolution von 1848 auf das Kö
nigliche Haus, die standesherrlichen 
und ritterschaftlichen Familien be
schränkt.11 

Von der Überlieferung her wird man 
die Inventuren und Verlassenschafts
akten der Exemten nicht in den Stadt-

9 Die Inventuren und Teilungen der Ange
hörigen der Universität Tübingen befinden 
sich zum Teil im Universitätsarchiv Tübingen, 
im Stadtarchiv Tübingen und im Hauptstaats
archiv Stuttgart. 

10 Stein, wie Anm . 7, S. 4-5. - Württem
bergisches Staats- und Regierungsblatt 
1822, S. 647- 677 und 1825, S. 671-691. 

11 Regierungsblatt für das Königreich Württem
berg 1849, S. 463 und 1850, S. 5 und S. 70. 
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und Gemeindearchiven, sondern in 
den Archivbeständen des Ober
tribunals und der Kreisgerichtsh.öfe im 
Staatsarchiv Ludwigsburg suchen. 
Während die Überlieferung des Ober
tribunals nurmehr rudimentär erhalten 
ist, liegen dagegen für die vier Kreis
gerichtshöfe Esslingen, Tübingen, Ell
wangen und Ulm Unterlagen über 
Exemte im Umfang von mehr als 115 
laufenden Metern vor, die vor allem 
Adelsfamilien, aber auch höhere Be
amte betreffen. 12 Niedere Staats
diener, wie zum Beispiel Pfarrer, wur
den auch im 19. Jahrhundert meist 
von den Städten und Gemeinden in
ventiert, wo sich die Familie zu jenem 
Zeitpunkt aufhielt. So finden sich in 
den kommunalen Archiven neben der 
Masse der Inventuren und Teilungen 
auch Privatinventuren von Familien 
des gehobenen Bürgertums, von Pfar
rern oder von Fabrikanten. 

In den Stadt- und Gemeindearchiven 
sind nach den gesetzlichen Grund
lagen Nachlassinventuren aus dem 
Zeitraum zwischen der Publikation des 
Ersten Landrechts im Jahr 1555 und 
der Einführung des Bürgerlichen Ge
setzbuchs im Jahr 1900 zu erwarten 
und Beibringensinventuren aus den 
Jahren 1610 bis 1899. Tatsächlich 
sind jedoch aus dem 16. Jahrhundert 
nur eine geringe Anzahl von Teilungen 
auf uns gekommen. So beginnen die 
Inventuren und Teilungen in Gebers
heim bei Leonberg 1552, in Bietigheim 
1556, in Herrenberg 1570, in Besig
heim 1573, in Urach 1574, in Groß
bottwar 157 4, in Walddorf 1588, in Kir
chentellinsfurt 1592, in Mundeisheim 
1601, in Wildberg 1602, in Blaubeuren 
1603, in Börtlingen 1606, in Pliez-
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hausen 1608, in Tübingen 1614, in 
Ochsenbach 1621, in Neckartenzlin
gen 1622 und in Nürtingen 1630, um 
nur einige Orte zu nennen. In vielen 
altwürttembergischen Orten ging die 
ältere Überlieferung in der Kata
strophe des Dreißigjährigen Kriegs 
verloren. So setzen die Inventuren und 
Teilungen in Metzingen 1651, in Kirch
heim unter Teck 1660, in Mössingen 
1669, in Dusslingen 1670 und in Pful
lingen 1690 ein. Für die Überlieferung 
im nördlichen Teil Altwürttembergs bil
det der Pfälzische Erbfolgekrieg eine 
tiefe Zäsur. So haben sich die Inven
turen und Teilungen in Winnenden, in 
Backnang, in Vaihingen an der Enz 
und in Calw erst nach den Jahren 
1692 und 1693 erhalten. An anderen 
Orten fielen die Inventuren Kassatio
nen zum Opfer, so in Waiblingen, wo 
der Bestand nicht weiter als bis zum 
Jahr 1750 zurückreicht. In Stuttgart 
sind die Inventuren und Teilungen fast 
ganz verloren gegangen. 13 

Die Überlieferung selbst ist in ihrer 
Struktur ebenfalls unterschiedlich. In 
manchen Fällen haben sich die Kon
zepte und die Reinschriften erhalten, 
in anderen Fällen nur das eine oder 
das andere. Ab Ende des 18. Jahr
hunderts sind auch meist die Beilagen 
wie Testamente oder zugehöriger 

12 Staatsarchiv Ludwigsburg (künftig StAL) 
E 308 1, E 314, E 318, E 328, E 338, E 340, 
E 347 1-111. 

13 Die Angaben wurden überwiegend nach den 
Archivinventaren der württembergischen 
Oberämter und Landkreise zusammenge
stellt. Die Inventuren und Teilungen von Ge
bersheim und Wildberg befinden sich im 
Hauptstaatsarchiv Stuttgart in den Bestän
den A 584 und A 573. 
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Schriftwechsel noch vorhanden. Die 
älteren Inventuren sind meist, aber 
nicht überall, gebunden, während sich 
im 19. Jahrhundert die Heftform 
durchsetzte. 

Die Bedeutung der Inventuren und Tei
lungen für die geschichtliche For
schung wurde zwar bereits zu Beginn 
unseres Jahrhunderts erkannt, doch 
erfolgte im Gegensatz dazu eine brei
tere Beschäftigung mit dieser Quellen
gruppe erst in den letzten 20 Jahren. 
Als grundlegende Arbeit über die ln
ventarforschung in Württemberg ist 
die Dissertation von Hildegard Mann
heims zu nennen.14 Welch hohen 
Stellenwert unter den geschichtlichen 
Quellen den Inventuren schon in den 
50er Jahren zugemessen wurde, zei
gen die vernünftigerweise inzwischen 
ad acta gelegten Bestrebungen der 
damaligen Landesarchivverwaltung, 
sämtliche Inventuren und Teilungen in 
staatlicher Obhut zu zentralisieren. 
Ebenso zum Scheitern verurteilt ist 
das immer wieder - zuletzt von Pro
fessor Quarthal - vorgetragene Mam
mutprojekt einer Erfassung aller In
venturen und Teilungen in Württem
berg nach bestimmten Kriterien. 15 

Allein für Metzingen liegen im Stadt
archiv aus der Zeit zwischen 1651 und 
1899 insgesamt mehr als 14 000 In
venturen und Teilungen vor. 16 Rechnet 
man diese Zahl hoch auf die altwürt
tembergischen Orte und zählt dann 
noch die Anfang des 19. Jahrhunderts 
hinzugekommenen Gebiete hinzu, so 
kommt man auf eine Zahl von In
venturen und Teilungen, die sich bei 
über vier Millionen bewegt. 

Bei einem Vergleich in der Form der 
Inventuren und Teilungen über die 
Jahrhunderte hinweg fällt auf, dass die 
frühen Inventuren bis in das 17. Jahr
hundert relativ knapp gehalten sind, 
während jene in der Mitte des 18. 
Jahrhunderts und zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts sehr detailliert über den 
Besitz der Einzelnen Auskunft geben. 
Nach der Mitte des 19. Jahrhunderts 
erfolgt die Fahrnisaufnahme oftmals 
nur noch summarisch, so dass der 
Quellenwert der Inventuren wieder ab
nimmt. 

Im Hinblick auf die Auswertungsmög
lichkeiten sind die Inventuren und Tei
lungen eine ausgesprochen vielseitige, 
farbige Quelle für die Ortsgeschichte, 
zumal ja diese wiederum Aspekte der 
Sozialgeschichte, der Wirtschafts
geschichte, der Mentalitätsgeschichte, 
der Kirchengeschichte, der Familien
geschichte oder der Kunstgeschichte 
mit einschließt. 

Obwohl die Inventuren und Teilungen 
umfassend die Alltagskultur und die 
Lebenswelt der Menschen am Ort be
schreiben, sind sie bislang für die her-

14 Hildegard Mannheims: Wie wird ein Inventar 
erstellt? Rechtskommentare als Quelle der 
volkskundlichen Forschung (Beiträge zur 
Volkskultur in Nordwestdeutschland 72). 
Münster 1991. 

15 Arbeitskreis für Landes- und Ortsgeschichte 
im Verband der württembergischen Ge
schichts- und Altertumsvereine . Protokoll der 
86. Sitzung am 11 . November 1995 im 
Hauptstaatsarchiv Stuttgart: Neue Wege der 
Landes- und Ortsgeschichte II: Inventuren 
und Teilungen. Maschinenschriftliche Ver
vielfältigung. S. 11 . 

16 Stadtarchiv Metzingen (künftig StadtAM) , In
dizes zu den Inventuren und Teilungen. 
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kömmliche Ortsgeschichte, die stets 
die Entwicklungen am Ort vom Anfang 
bis zur Gegenwart beschreibt, nur an
satzweise ausgewertet worden . Dies 
hängt damit zusammen, dass quantifi
zierbare Ergebnisse bei dieser seriel
len Quelle nur mit hohem Arbeitsauf
wand zu gewinnen sind. Oftmals wer
den daher in Ortsgeschichten nur eini
ge Inventuren beispielhaft vorgestellt. 
Anders sieht es aus, wenn sich die Ar
beit auf einen bestimmten Zeitraum 
beschränkt und detailliert die sozialen 
Verhältnisse am Ort untersucht oder 
mehrere Orte miteinander verglichen 
werden. Dann lohnt sich der Aufwand, 
für diesen Zeitraum die Inventuren und 
Teilungen auszuwerten. 

Gerade für die alltagsorientierte So
zialgeschichte sind die Inventuren und 
Teilungen eine Quelle par excellence. 
Eine statistische Auswertung gibt die 
soziale Schichtung wieder, zeichnet 
ein genaues Bild von den reichen, är
meren und ärmsten Bevölkerungs
schichten am Ort. Die Aufgliederung 
der einzelnen Inventur in Rubriken er
öffnet die Möglichkeit, die Vermögens
struktur zu untersuchen und den An
teil der Liegenschaften, Fahrnis oder 
des Barvermögens am Gesamtver
mögen festzustellen und den Grad der 
Verschuldung zu ermitteln. Anhand 
der Zubringensinventuren lassen sich 
Aussagen über die Partnerwahl nach 
Beruf und Vermögen treffen. 17 Zusam
menhänge zwischen Beruf und S~hul
den können aufgedeckt werden. Uber 
einen größeren Zeitraum hinweg las
sen sich Veränderungen feststellen , 
die Aufsteiger und die Absteiger wer
den fassbar. 

Schon bei einem kursorischen Ver
gleich fällt auf, dass im 18. Jahr
hundert vermögenslose Bürger wie 
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der 1756 in Metzingen verstorbene bit
terarme Weingärtner Johann Georg 
Schmid eher die Ausnahme darstellen. 
Im 19. Jahrhundert finden sich dage
gen viel häufiger Bürger, denen wie 
1872 der Witwe des Metzinger Zim
mermanns Conrad Knecht wegen Ver
mögenslosigkeit eine Armutsurkunde 
ausgestellt werden musste. 18 

Gleichwohl muss gerade bei statisti
schen Auswertungen die Aussagekraft 
der auf die Quellen Einfluss nehmen
den Faktoren kritisch untersucht wer
den, da sonst leicht verfälschte Ergeb
nisse zu erwarten sind. So kann durch 
Abgleich mit den Ehe- und Totenregis
tern der Kirchenbücher festgestellt 
werden, wie vollständig oder unvoll
ständig die Überlieferung ist. Zu hin
terfragen sind auch die angeschla
genen Werte oder die Korrektheit 
von Selbsteinschätzungen. Oftmals 
werden niedere Vermögen im 19. 
Jahrhundert eher etwas höher einge
schätzt, während hohe Vermögen eher 
niedriger angesetzt werden , um mög
lichst wenig Steuern zahlen zu müs
sen. 

17 Für Metzingen vgl. Andreas Schmauder: Hei
rats- und Nachlaßinventare als sozialge
schichtliche Quelle. Möglichkeiten und Er
gebnisse der Auswertung mit elektronischer 
Datenverarbeitung am Beispiel des württem
bergischen Unteramtsortes Metzingen. Ma
schinenschriftliche Hausarbeit. Metzingen 
1990. 

1s StadtAM Inventuren und Teilungen Bd. 50 BI. 
436 und Bd. 203 Nr. 88. 
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Noch aussagekräftigere Ergebnisse 
können durch die Kombination mit an
deren Quellen - Kirchenbücher, Ge
richts- und Gemeinderatsprotokolle, 
Kirchenkonventsprotokolle, Visitations
berichte, Steuerbücher, Pflegrech
nungen oder Unterpfandsbücher - ge
wonnen werden, jedoch um den Preis 
des entsprechend höheren Aufwands. 
Als wegweisende Arbeiten aus neue
rer Zeit zu nennen sind unter anderem 
die mikrohistorische Studie von Hans 
Medick über Laichingen, sodann die 
auf der Methode der historischen De
mographie fußende Arbeit von Andre
as Maisch , der fünf Dörfer im Oberen 
Gäu vergleicht, und die Arbeit von Syl
via Schraut, die anhand ausgewählter 
Inventuren und Teilungen von Ess
lingen den sozialen Wandel der Stadt 
im Rahmen der Industrialisierung un
tersucht.19 

Einen etwas anderen Ansatz hat die 
Volkskunde, die sich mehr um die 
Mentalitätsgeschichte und die histori
sche Sachkulturforschung bemüht. 
Auch hierfür sind die Inventuren und 
Teilungen eine Fundgrube. Gerade in 
den Fahrnisverzeichnissen wird der 
Wandel der Sachkultur in den letzten 
Jahrhunderten deutlich. Manche der 
dort aufnotierten Dinge sind für uns 
heute Fremdwörter, mit denen wir 
nichts mehr anfangen. Wer kennt noch 
Begriffe wie Handzwehlen, Pfulben
ziech, Lehnenschrann oder Zap
fengölten , wie sie in den Pfullinger 
und Metzinger Inventuren des 18. 
Jahrhunderts vorkommen? Nebenbei 
bemerkt sind das natürlich inte
ressante sprachliche Entwicklungen, 
die sich einmal lohnen würde zu un
tersuchen. Gerade im Bereich des 

Hausrats stellen die Inventuren und 
Teilungen auch eine gute Quelle für 
die Mundart- und Sprachforschung 
dar. 

Für die Häuserforschung haben die 
Inventuren und Teilungen dann eine 
besondere Bedeutung, wenn die 
Steuerbücher nicht mehr erhalten 
sind. Anhand der Inventuren und der 
Kaufbücher lassen sich die Be
sitzerfolgen rekonstruieren. Die Be
schreibung der Gebäude und Güter 
in den Inventuren entspricht jener in 
den Steuerbüchern und in den Kauf
büchern, so dass die Lage der einzel
nen Gebäude genau lokalisiert werden 
kann. 

Für die Familiengeschichte sind In
venturen und Teilungen in mehrfacher 
Hinsicht ergiebig. So geben sie Aus
kunft über den Besitz und die soziale 
Stellung der betreffenden Person. In 
manchen Fällen lässt sich für be
sonders markante Gegenstände der 
Erbgang feststellen und damit die Her
kunft klären. Ein besonders wichtiger 
Teil der Inventur ist für den Familien
forscher die Erbenliste, insbesondere, 
wenn die Erben nicht am Ort ansässig 
waren. Da die Kirchenbücher bei nach 

19 Hans Medick: Weben und Überleben in Lai
chingen 1650-1900 (Veröffentlichungen des 
Max-Planck-Instituts für Geschichte 126). 
Göttingen 1997. - Andreas Maisch: Not
dürftiger Unterhalt und gehörige Schranken. 
Lebensbedingungen und Lebensstile in würt
tembergischen Dörfern der frühen Neuzeit 
(Quellen und Forschungen zur Agrar
geschichte 37). Stuttgart 1992. - Sylvia 
Schraut: Sozialer Wandel im lndustrialisie
rungsprozeß. Esslingen 1800-1870 (Ess
linger Studien. Schriftenreihe 9). Esslingen 
1989. 
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auswärts Verzogenen oftmals keine 
Hinweise über deren Aufenthaltsort 
geben, sind hier die Inventuren und 
Teilungen eine probate Quelle, um 
diese Lücke zu schließen. So wohnten 
von den sechs Söhnen des Pfullinger 
Färbers Johannes Muff nur drei in 
Pfullingen, während Johannes als 
Gerbergeselle in Ravensburg, Philipp 
Jakob als Strumpfstricker in Ofter
dingen und Benedikt als Färber in Hai
terbach im Schwarzwald lebte.20 Auf
schlussreich sind auch jene In
venturen, wo der Erblasser ohne di
rekte Nachkommen verstarb und 
Verwandte aus der Seitenlinie erbten. 
So finden sich bei dem 1761 in Met
zingen kinderlos verstorbenen Rats
verwandten und Bäcker Johann Jakob 
Kühfuß als Erben in linea collaterali 
die Geschwister des Vaters ange
geben. Zu diesen zählten der Metzin
ger Küfer Johannes Kühfuß, dann Ma
ria Barbara, verheiratet mit dem in kai
serlichen Diensten stehenden Feld
webel Wolfgang Schmid, deren 
Aufenthalt unbekannt war, und Jakob 
Kühfuß, Handelsmann in Stettin im 
Herzogtum Pommern. Der jüngste 
Sohn, Georg Ulrich Kühfuß, war 
bereits seit 23 Jahren in der Fremde 
verschollen. 21 

Besonders interessant für die Bil
dungsgeschichte und das Lesever
halten, aber auch für die Kirchen
geschichte ist der Bücherbesitz. Bei 
den Angehörigen der Unter- und Mit
telschicht finden sich über die Jahr
hunderte hinweg meist nur Gesang
bücher, Gebetsbücher und andere Er
bauungsbücher. So besaßen der 1782 
verstorbene Pfullinger Färber Johan
nes Muff und seine Ehefrau, die mit 
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einem Gesamtvermögen von 4898 
Gulden sicherlich zu den wohlhaben
deren Bürgern der Stadt zählten, nicht 
mehr als eine Handbibel, Arndts Wah
res Christentum, Hartmanns Predigt
buch, ein neues und ein altes würt
tembergisches Gesangbuch. Der im 
selben Jahr verstorbene Pfullinger 
Schuster Johann Jakob Taigel und 
seine Frau hatten nur 2373 Gulden 
Gesamtvermögen, aber dagegen 
immerhin 13 theologische Bücher in 
ihrem Besitz.22 Für die Kirchen
geschichte gibt der Bücherbesitz 
oftmals wertvolle Hinweise. Dies 
betrifft vor allem den Bereich der 
Pietismusforschung. So enthält die 
Inventur des 1805 verstorbenen, 
mit dem bekannten Pfarrer Philipp 
Matthäus Hahn in Kontakt stehen-
den Metzinger Strumpfwebers 
Johann Jakob Jud insgesamt 
14 Buchtitel, von denen einige, wie 
Speners Ausübung vom Christentum, 
als pietistische Literatur zu identi
fizieren sind.23 Aber auch hier ergibt 
sich erst dann ein exaktes Bild, 
wenn neben den Inventuren auch die 
Visitationsberichte und die 
Kirchenkonventsprotokolle aus
gewertet werden. 

Während der Buchbesitz der unteren 
Schichten über die Jahrhunderte hin
weg eher spärlich bleibt, besitzen die 
Vertreter der bürgerlichen Oberschicht 

20 Stadtarchiv Pfullingen (künftig StadtAP) In
venturen und Teilungen B 1994 BI. 265-343. 

21 StadtAM Inventuren und Teilungen Bd. 55 BI. 
363-365. 

22 StadtAP Inventuren und Teilungen B 1994 BI. 
265-343 und BI. 472-507. 

23 StadtAM Inventuren und Teilungen Bd. 113 
BI. 125-125 b. 
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und der Ehrbarkeit, so die Pfarrer und 
Amtleute, schon im 18. und frühen 19. 
Jahrhundert oftmals umfangreiche Bib
liotheken. Die 1776 erstellte Eventu
alteilung nach dem Tod der Frau des 
Metzinger Amtmanns Christoph Eber
hard Ostertag weist eine 243 Bände 
umfassende Bibliothek mit vorwiegend 
juristischer und theologischer, aber 
auch historischer, philosophischer und 
belletristischer Literatur auf, darunter 
das Corpus juris civilis von 1614, zwei 
Bände fürstlicher Reskripte, einen 
summarischen Auszug aller land
schaftlichen Verträge und Abschiede 
von 1482 bis 1681 , Martin Crusius' 
Schwäbische Chronik, Johann Ulrich 
Pregizers Württembergischer Zedern
baum, Philipp Jakob Speners Christ
liche Bußpredigten, ein sechsbändiges 
Basler Lexikon , Liebesintrigen der 
Baronesse von Degenfeld, ein Band 
über die Illumination von Dresden 
1738, Fabeln von Christian Fürchte
gott Geliert, der Messias von Gottlieb 
Friedrich Klopstock sowie Werke von 
Horaz, Äsop, Albrecht Haller und 
Christian Woltt. Hinzu kamen Kupfer
stiche vom preußischen König Fried
rich dem Großen, der Kaiserin Maria 
Theresia sowie der württembergischen 
Herzogsfamilie. Das Vermögen des 
Metzinger Amtmanns Christoph Eber
hard Ostertag umfasste beim Tod sei
ner ersten Frau 1776 nicht weniger als 
31 633 Gulden, von denen 23 658 Gul
den ausgeliehene Gelder an Bürger in 
den Orten des Metzinger Unteramts 
und in Winnenden waren. Im Keller 
lagerten mehr als 9000 Liter Wein. Die 
Zeit des Rokoko wird über die Fahrnis 
fassbar, so in den zahlreichen 
Schmuckstücken, darunter Diamant
ringe und Perlenketten, der aufwen-

digen Kleidung mit Goldborten und 
teuren Stoffen, den Jagdutensilien und 
dem Porzellan. Zu letzterem gehörten 
Stücke aus Meißener und Ludwigs
burger Porzellan, darunter ein feiner, 
von Porcellain gemachter Opern-
Tanz. 24 

Ein weit gestecktes Interessenfeld be
saß auch der 1827 verstorbene Pful
linger Dekan Carl Philipp Friedrich 
Kurrer, der Ehrenmitglied der Botani
schen Gesellschaft in Jena war. Die 
Bibliothek wurde in einem besonderen 
Katalog aufgenommen, der jedoch 
nicht mehr vorhanden ist. Der Tei
lungsakte beigehettet ist allerdings ei
ne Liste der versteigerten Stücke der 
Bibliothek, insgesamt mehr als 100 
Bände umfassend. Zu diesen zählten 
Goethes Faust in der Ausgabe von 
1808, Schillers Dreißigjähriger Krieg, 
Lessings Nathan der Weise, Wielands 
Goldener Spiegel, Schubarts Deut
sche Chronik, Karl Pfatts Württem
bergische Geschichte, eine Reforma
tionsgeschichte von Reutlingen, eine 
Lebensbeschreibung Kaiser Karls VII. 
und Werke von Luther, Reuchlin , 
Shakespeare, Geliert, Basedow und 
Hufeland. Doch gestattet das Inventar 
nicht nur Einblick in die Bibliothek von 
Dekan Kurrer, sondern auch in seine 
Wohnräume. So besaß er im Wohn
zimmer ein Sofa und sechs Sessel, 
dazu eine Kommode, in den Gäste
zimmern Pfeilerkommoden sowie in 
den Räumen Spiegel, Familienbilder 
und Porträts von Fürsten und Feld
herren, die den Eindruck eines wohl-

24 StadtAM Inventuren und Teilungen, Oster
tag'sches Faminlieninventur- und Teilungs
buch 1759-1790 BI. 16- 118. 
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habenden bürgerlichen Haushalts der 
Biedermeierzeit vermitteln. Für Kunst
historiker von Interesse dürfte neben 
dem Mobiliar und dem Porzellan der in 
einem der Gästezimmer stehende 
Toilettenspiegel aus der Auktion der 
Herzogin Franziska sein, der wohl aus 
dem Schloss in Kirchheim unter Teck 
stammte.25 

Das Gegenstück zu den Inventuren 
und Teilungen bilden übrigens im höfi
schen Bereich die Inventare der könig
lichen Schlösser. Ähnlich wie die Fahr
nisaufnahmen der Inventuren in den 
bürgerlichen Haushalt, so geben die 
Inventare detaillierten Einblick in die 
Ausstattung der Schlösser und in die 
Hofhaltung und sind daher eine wich
tige Quelle für die Kunstgeschichte 
wie auch für die Sozialgeschichte. 26 

Auch für die Wirtschaftsgeschichte 
zählen die Inventuren und Teilungen 
zu den aussagekräftigen Quellen, ins
besondere, wenn Unterlagen aus den 
Unternehmen selbst nicht mehr exis
tieren. So kann der Teilungsakte des 
Metzinger Spinnereibesitzers Johann 
Gottlieb Müller aus dem Jahr 1873 
entnommen werden, dass er seinen 
gleichnamigen Sohn, der am Ort eine 
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Tuchfabrik betrieb, enterbt hatte, in 
Folge seiner durch allzu gewagte Un
ternehmungen und die Ungunst der 
Zeitverhältnisse etwas derangierten 
Vermögens. Der Teilungsakte bei
gefügte Auszüge aus den Rechnungs
büchern geben genauen Aufschluss 
über den Kundenkreis und die Produk
tion der Spinnerei von Johann Gottlieb 
Müller.27 

Der Überblick hat gezeigt, dass die In
venturen und Teilungen sehr viel
schichtige Quellen sind, aus denen fü r 
die unterschiedlichsten Fragestellun
gen und Bereiche der Geschichtswis
senschaft neue Erkenntnisse gewon
nen werden können. So bleibt zu hof
fen und zu wünschen , dass diese 
Möglichkeiten in Zukunft stärker ge
nutzt werden. 

25 StadtAP Inventuren und Teilungen B 2067 BI. 
9- 99. 

26 StAL E 20. 
27 StadtAM Inventuren und Tei lungen Bd. 203 

Nr. 96. 
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Quellen zur Ortsgeschichte in der Überlieferung der 
württembergischen Provinzialmittelbehörden des 
19. Jahrhunderts 

Mittelbehörden 1 sind nach der Defini
tion von Alfred Dehlinger jene Be
hörden, die zwischen den Ministerien 
auf der oberen Ebene und den Be
zirksbehörden auf der unteren Ebene 
stehen. Dehlinger unterscheidet dabei 
zwischen den für das ganze Land zu
ständigen Zentralstellen und Landes
kollegien einerseits und den Provin
zialbehörden und -gerichten anderer
seits. 2 Diese besorgten die allgemeine 
Verwaltung, während die Zentralstellen 
und Landeskollegien für die Ge
schäftszweige eingerichtet waren, bei 
denen die unmittelbare Bearbeitung 
der Gegenstände und die Ausführung 
der verfügten Anordnungen zu sehr 
ins Einzelne ging, oder für solche, die 
besondere technische Kenntnisse er
forderten. 3 Mittelbehörden auf Pro
vinz-, das heißt in Württemberg: auf 
Kreisebene gab es in drei Zweigen 
der Staatsverwaltung: im Bereich der 
Justiz die Kreisgerichtshöfe , im Be
reich der Innenverwaltung die Kreisre
gierungen und im Bereich der Finanz
verwaltung die Kreisfinanzkammern . 
Sie waren jeweils für einen der vier 
württembergischen Kreise zuständig 
und amtierten in der Regel am Kreis
sitz, also in Ludwigsburg für den Ne
ckarkreis, in Reutlingen für den 
Schwarzwaldkreis, in Ellwangen für 
den Jagstkreis und in Ulm für den Do
naukreis. Die Provinzialbehörden und 
-gerichte nahmen ihre Tätigkeit sämt-

lieh im Jahr 1818 auf; ihre Geschichte 
verlief aber, was bei der Benutzung zu 
berücksichtigen ist, sehr unter
schiedlich. 

Die Kreisgerichtshöfe 

Während die Sprengel der Kreisregie
rungen und der Kreisfinanzkammern 
nahezu unverändert blieben, änderten 
sich die Sprengel der Kreisgerichts
höfe mehrfach.4 Durch das IV. Organi
sationsedikt vom 18. November 1817 
wurden die zwei Zivilsenate des Ober
justizkollegiums Stuttgart und die zwei 
Strafsenate des Kriminaltribunals Ess
lingen durch zwei dezentrale Zivil- und 

1 Der folgende, weitgehend anhand der Findbü
cher erarbeitete Beitrag ist die erweiterte Fas
sung des am 23. Oktober 1999 in Pfullingen 
gehaltenen Vortrags. Dank schulde ich insbe
sondere den Kollegen , die - teils in jah
relanger Arbeit - die hier vorzustellenden 
Bestände verzeichnet haben; ihre Vorbe
merkungen zu den Findbüchern waren mir ei 
ne wertvolle Hilfe. 

2 Alfred Dehlinger: Württembergs Staatswesen 
in seiner geschichtlichen Entwicklung bis heu
te. Band 1. Stuttgart 1951 . § 57-58 S. 138-
140. 

3 Dehlinger, wie Anm. 1, § 58 S. 139. 
4 Zum Folgenden vgl. Ernst Holthöfer: Ein deut

scher Weg zu moderner und rechtsstaatlicher 
Gerichtsverfassung. Das Beispiel Württem
berg (Veröffentlichungen der Kommission für 
geschichtliche Landeskunde in Baden-Würt
temberg B 137). Stuttgart 1997. S. 44-60. 
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Kriminalgerichtshöfe ersetzt: Für den 
Neckar- und Schwarzwaldkreis waren 
künftig das Oberjustizkollegium in Rot
tenburg und der Kriminalgerichtshof in 
Esslingen zuständig, für den Jagst
und Donaukreis der Zivilgerichtshof in 
Ulm und der Kriminalgerichtshof in Ell
wangen. 5 Die Provinzialgerichtsver
ordnung vom 9. Oktober 1818 hob 
diese Doppelbezirke auf.6 Jedes der 
vier Kreisgerichte wurde um den feh
lenden Senat ergänzt, als dritte Se
nate kamen die für Vormundschaften 
und Exemte zuständigen Pupillense
nate hinzu. Die Kreisgerichtshöfe 
waren erste Instanz für schwere Krimi
nalfälle und für Zivilfälle der Exemten 
zweiter Klasse sowie Appellations
instanz gegenüber den zivil- und straf
rechtlichen Erkenntnissen der Bezirks
gerichte, also der Oberamtsgerichte. 
Seit 1819 bzw. 1826 waren sie ferner 
für die damals geschaffenen Gerichts
und Amtsnotariate zuständig. Durch 
Gesetz vom 15. September 1822 wur
den durch Beiordnung des protestanti
schen Ehegerichts zu den Zivilsenaten 
Kreisehegerichte geschaffen .7 Als 
weiterer Schritt folgte die Einrichtung 
von Staatsanwaltschaften durch die 
Strafprozessordnung vom 22. Juni 
1843; sie gestand dem in den Kreis
gerichtshof eingebundenen Staatsan
walt allerdings lediglich Mitwirkung in 
schweren Kriminalfällen zu.8 Erst das 
württembergische Gerichtsverfas
sungsgesetz vom 13. März 18689 ord
nete die Staatsanwaltschaften als 
selbständige Behörden der General
staatsanwaltschaft beim Obertribunal 
unter. Vor allem aber verdoppelte es 
entsprechend der 1849 bei den 
Schwurgerichten getroffenen Ein
teilung die Zahl der Kreisgerichtshöfe 

auf acht: Der Neckarkreis, in dem der 
Kreisgerichtshof Esslingen nach Stutt
gart verlegt wurde, erhielt als zweiten 
Kreisgerichtshof Heilbronn, der 
Schwarzwaldkreis, wo an die Stelle 
Rottenburgs Tübingen trat, als zweiten 
Kreisgerichtshof Rottweil , der Jagst
kreis Schwäbisch Hall und der Donau
kreis Ravensburg. Zusätzliche Kreis
ehegerichte entstanden in Heilbronn 
und Schwäbisch Hall. Die Senate wur
den in Kammern umbenannt, die Pu
pillensenate gingen in den Zivilkam
mern auf. Über Einleitung, Fort
setzung und Einstellung der Untersu
chungsverfahren entschieden neu 
gebildete Rats- und Kollegiumskam
mern. Esslingen, Calw und Biberach 
erhielten vorübergehend Kreisstrafge
richtshöfe, deren Sprengel aus denen 
der Kreisgerichtshöfe heraus
geschnitten waren. 10 Durch das Ge
richtsverfassungsgesetz des Deut
schen Reichs vom 27. Januar 1877 
erfolgte die Einbindung der württem
bergischen Gerichtsverfassung in die 
Reichsjustizverfassung. 11 Die Kreisge
richtshöfe wurden unter Belassung der 
Sprengel von 1868 zu Landgerichten, 
die Staatsanwaltschaften unterstanden 
künftig unmittelbar dem Justiz
ministerium. 

5 IV. Organisationsedikt. In: Königlich-Württem
bergisches Staats- und Regierungs-Blatt 
(künftig : RegBI.) 1817 Nr. 70 Anlage IV S. 4 
§ 4. 

6 RegBI. 1818 S. 561-562. 
7 Reg BI. 1822 S. 678 Abs. 1 § 8 . 
8 RegBI. 1843 S. 469-470 Teil 1 §31 . 
9 RegBI. 1868 S. 61 - 84. 
10 RegBI. 1868 S. 410-411 . 
11 Reichsgesetzblatt 1877 Nr. 4 S. 41 ff. , das 

Einführungsgesetz vom selben Tag ebenda 
s. 77 ff. 

Norbert Hofmann 
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Addiert man die Bestände der Kreis
gerichtshöfe, der Landgerichte und der 
Staatsanwaltschaften, so umfassen 
die Bestände des Neckarkreises 65,5 
Regalmeter, des Schwarzwaldkreises 
29,5 Regalmeter, des Jagstkreises 
111,2 Regalmeter und des Donau
kreises 212,2 Regalmeter.12 Insge
samt sind so gut wie alle Bereiche der 
Rechtsprechung der Kreisgerichtshöfe 
dokumentiert, allerdings in sehr unter
schiedlichem Ausmaß. Naturgemäß ist 
die bis 1877 erwachsene Überliefe
rung jener Kreisgerichtshöfe, die erst 
1868 entstanden, sehr schmal. Für 
Heilbronn, Rottweil, Schwäbisch Hall 
und Ravensburg liegen Kriminalakten 
aus dieser Zeit nicht bzw. nur in ge
ringem Umfang vor. 13 Unterlagen zu 
den Zivilsachen der Exemten zweiter 
Klasse liegen vor für die vier alten 
Kreisgerichtshöfe Esslingen, Tü
bingen, Ellwangen und Ulm sowie für 
die jüngeren Kreisgerichtshöfe Heil
bronn und Schwäbisch Hall. 14 Diese 
Zivilsachen der Exemten bilden die 
Hauptüberlieferung der Pupillense
nate. Eigene Bestände für bürgerliche 
Pupillensachen existieren nicht, eige
ne Bestände für Ehesachen setzen 
erst 1908 für das Landgericht Ulm 
ein. 15 Wenige einzelne Prozes~.e in 
Ehesachen sind jedoch in der Uber
lieferung von Zivilsenaten erhalten. 16 

-

Die Prozesse vor den Kreisgerichts
höfen in Zivil-, Kriminal- und Ehe
sachen sowie in Angelegenheiten der 
Exemten zweiter Klasse sind zwei
fellos eine wichtige Quelle für die 
Ortsgeschichtsforschung. Ihre Über
lieferung hängt allerdings weitgehend 
vom Zufall ab, so dass hier nicht 
näher auf sie einzugehen ist. Unver
zichtbar ist jedoch die Erwähnung 

einer gerade für die Ortsgeschichte 
bedeutenden Quellengattung: 
Die jeweiligen Unterbestände Exemte 
enthalten, darauf hat bereits 
Rolf Bidlingmaier hingewiesen, 17 

die Inventuren und Teilungen der 
Exemten zweiter Klasse. Schließlich 
liegt noch für den Kreisgerichtshof 
bzw. das Landgericht Ellwangen 
ein schmaler Unterbestand Verwal
tungsakten vor. 18 Die lediglich 
25 Büschel = 0,3 Regalmeter aus 
den Jahren 1818-1935 enthalten, 
was nicht ohne Weiteres zu vermu
ten ist, Einzelfälle zur Referendar-

12 Staatsarchiv Ludwigsburg. Gesamtübersicht 
der Bestände. Kurzfassung. Stand: 1. Januar 
1995 (Werkhefte der Staatlichen Archivver
waltung Baden-Württemberg C 1 ). Stuttgart 
1996. S. 75-80. - Die laufend aktualisierte 
Fassung dieser Beständeübersicht siehe im 
1 nternet: http ://www.lad-bw.de/stal. htm. 

13 Staatsarchiv Ludwigsburg (künftig StAL) 
E 344 Landgericht Schwäbisch Hall Straf
kammer 1876-1886. 

14 StAL E 314 Kreisgerichtshof Esslingen 
Exemte; E 318 Kreisgerichtshof/Landgericht 
Heilbronn Exemte; E 328 Kreisgerichtshof 
Tübingen Exemte; E 338 Kreisgerichtshof/ 
Landgericht Ellwangen Exemte; E 340 Kreis
gerichtshof/Landgericht Schwäbisch Hall 
Exemte und E 3471-111 Kreisgerichtshof/ 
Landgericht Ulm Exemte. 

15 StAL E 346 IV-VI Landgericht Ulm Ehe
sachen. 

16 StAL E 327 Kreisgerichtshof Tübingen Zivil
senat Bü. 3-4: Alimente 1859-1861 ; StAL 
E 329 Landgericht Rottweil Zivilkammer: 
Ehesachen 1864-1875; StAL E 337 1 Kreis
gerichtshof/Landgericht Ellwangen Zivilsenat 
Bü. 26-28: Repertorium in Ehesachen 1830-
1869. 

17 Siehe im vorliegenden Heft Rolf Bidlingmaier, 
Inventuren und Teilungen, S. 71-81. 

1s StAL E 336 Kreisgerichtshof/ Landgericht Ell
wangen Verwaltungsakten. - Die übrigen 
Verwaltungsakten der Kreisgerichtshöfe be
stehen aus Repertorien. 
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ausbildung des frühen 20. Jahr
hunderts und einzelne Disziplinar
fälle .19 

Die Kreisregierungen 

Seit 1811 war das Ministerium des In
nern in die sechs Sektionen der in
nern Administration, der Lehen, des 
Medizinalwesens, des Straßen-, Brü
cken- und Wasserbauwesens, des 
Kommunadministrationswesens und 
des Kommunrechnungswesens ge
gliedert. An ihre Stelle setzten das IV. 
und V. Organisationsedikt vom 18. No
vember 181720 mit Wirkung vom 1. 
Januar 1818 eine völlig neue Verwal
tungsebene: Vier Kreisregierungen bil
deten die Schaltstellen zwischen dem 
mit dem Ministerium des Kirchen- und 
Schulwesens vereinigten Ministerium 
des Innern und den Bezirksbehörden, 
also den Oberämtern des Königreichs. 
Die Aufgabengebiete der Kreisregie
rungen entsprachen weitgehend de
nen der oben genannten sechs Sek
tionen ; sie lassen sich einteilen in die 
drei Bereiche Regierungssachen, 
Kommunsachen und Stiftungssachen. 
Im Rahmen dieser Aufgaben waren 
die Kreisregierungen entweder ent
scheidende und verfügende Behörde 
erster Instanz oder begutachtende 
oder vermittelnde Instanz oder Auf
sichts- und Beschwerdeinstanz. Au
ßerdem waren sie Verwaltungsge
richte erster lnstanz.21 Als Aufsichts
und Beschwerdeinstanz hatten sie 
zahlreiche Fälle zu bearbeiten, die in 
erster Instanz vor den Oberämtern 
verhandelt wurden , die man also eher 
dort suchen würde. Dies gilt zum Bei
spiel im Bereich der Bausachen für 

lästige und gefährliche gewerbliche 
Anlagen, die generell durch die Kreis
regierungen genehmigt wurden. Vor 
allem aber gilt es für jene Fälle, in de
nen gegen Strafen, Steuern und Ge
bühren Beschwerde erhoben wurde 
oder in denen einer um Straf- oder 
Gebührennachlass einkam. Oft ging 
es da um Bagatellfälle wie den Ge
bührenerlass für Radfahrkarten - sie 
entsprachen in etwa unseren Kraft
fahrzeugkennzeichen - oder den 
Strafnachlass bei notorischem Schul
schwänzen. Für das Alltagsleben und 
die Mentalität der Bevölkerung sind 
solche Beschwerden und Gesuche je
doch gerade auch im begründenden 
Teil eine reiche und teilweise sehr er
giebige Quelle. 

Die Kreisregierungen gaben im Lauf 
der Zeit wichtige Aufgaben an andere 
Behörden ab, so 1848 an die Minis
terialabteilung für den Straßen- und 
Wasserbau, an die Zentralstelle für 
Gewerbe und Handel und an die Zent
ralstelle für die Landwirtschaft, 1872 
an die Ministerialabteilung für das 
Hochbauwesen, 1875 an die Körper
schaftsforstdirektion , 1881 an das Me
dizinalkollegium und 1912 an das 
Oberversicherungsamt. Dafür erhielten 
sie seit 1871 die Durchführung wich
tiger Reichs- und Landesgesetze 
übertragen, unter anderem im Bereich 

19 StAL E 336 Kreisgerichtshof/Landgericht Ell
wangen Verwaltungsakten Bü. 23: Diszipli
narsachen 1823-1876, Einzelfälle. 

20 IV. und V. Organisationsedikt. In: RegBI. 
1817 Nr. 70 Anlagen IV und V. 

21 Zu den Kreisregierungen vgl. Handwörter
buch der Württemb. Verwaltung. Bearb. und 
hg. von Friedrich Haller. Stuttgart 1915. S. 
486 ff. : Kreise. Kreisregierungen. 

Norbert Hofmann 
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der Gewerbeordnung, der Land
armenverbände und der Verwaltungs
rechtspflege. Bereits in das 20. Jahr
hundert gehören die Übernahme ver
stärkter Aufgaben im Bereich der So
zialgesetzgebung, die Aufsicht über 
die großen und mittleren Städte und 
die Neuordnung des Wasserrechts.22 

Im Zuge der Sparmaßnahmen wäh
rend der Weimarer Republik wurden 
die Kreisregierungen durch Verord
nun~ vom 10. März 1924 aufgeho
ben . 3 Einzelne Aufgaben, vor allem 
die Aktenverwaltung, übernahmen so 
genannte Abwicklungsstellen,24 weite
re die Ministerialabteilungen, Zentral
stellen und Oberämter. Die eigentliche 
Nachfolgebehörde der Kreisregie
rungen war jedoch die dem Minis
terium des Innern angegliederte 
Ministerialabteilung für Bezirks- und 
Körperschaftsverwaltung.25 

Die Kreisregierungsbestände gehören 
zu den umfangreichsten Beständen 
der Abteilung Historisches Archiv des 
Staatsarchivs Ludwigsburg . Akten und 
Bände der Kreisregierung Ludwigs
burg umfassen 164, 7 Regalmeter, der 
Kreisregierung Ellwangen 17 4,5 Re
galmeter, der Kreisregierung Reut
lingen 138, 1 Regalmeter und der 
Kreisre~ierung Ulm 255,5 Regal
meter. 2 Größere Kriegsverluste erlitt 
Bestand E 173 Kreisregierung Lud
wigsburg. 1944 verbrannten bei einem 
Bombenangriff auf Stuttgart die Pro
tokolle und Diarien der Jahre 1846-
1924 und bei den Spezialia der Ab
lieferung von 1924 die Rubriken Ab
lösungen bis Stipendia. Zum Glück 
liegt für die vernichteten Akten we
nigstens ein Re.pertorium aus dem 
Jahr 1942 vor. 2 Mehr oder weniger 

umfangreiche Kassationen sind bei al
len vier Kreisregierungsbeständen 
nachzuweisen. Der starke Aktenanfall 
bei den Kreisregierungen, bedingt 
durch deren umfangreiche Geschäfts
tätigkeit, brachte eine periodisch wie
derkehrende Überfüllung ihrer Regist
raturen mit sich, der man im 19. Jahr
hundert mit Kassationen (Makulierung 
und Verkauf der Altakten), nach 1900 
mit Abgaben an das Archiv des Innern 
bzw. an das Staatsfilialarchiv in Lud
wigsburg begegnete. 28 Letzte Kassa
tionen erfolgten noch 1924 bei den 
Abwicklungsstellen. Rechnungsserien 
liegen weder für die Kreisregierungs
noch für die Kreisfinanzkammerbe
stände vor. Die Bände beider Be
ständegruppen sind gegliedert in Pro
tokolle, Tagebücher - die so genann
ten Diarien - , Vorschriften
sammlungen - die so genannten 
Normalien - und Sonstiges. Ohne 
ausreichende Anhaltspunkte erfordert 
die Durchsicht dieser Bände einen er
heblichen Zeitaufwand. liegen aller
dings Anhaltspunkte vor - ein Datum, 
eine Tagebuchnummer, ein Sach
betreff - , dann sind die Bände dort, 
wo die Akten vernichtet wurden, oft 

22 Vgl. hierzu Haller, wie Anm. 21 , und die Vor
bemerkungen der Findbücher zu den Kreis
regierungsbeständen . 

23 RegBI. 1924 S. 120. 
24 RegBI. 1924 S. 182 und S. 328. 
25 RegBI. 1924 S. 173-177, 180-182, 213, 214, 

218, 260, 261, 266, 330, 334, 358, 362 und 
475. 

26 Staatsarchiv Ludwigsburg, Gesamtübersicht, 
wie Anm. 4, S. 60-61 . 

27 Altes Repertorium E 17 4 1. 
2s Karl Hafer: Vorbemerkung zum Repertorium 

Bestand StAL E 179 11 Kreisregierung Ulm 
Verwaltungsakten. Ludwigsburg 1985. S. XX. 
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der letzte Rettungsanker für ein orts
geschichtliches Problem. 

Die Akten der Kreisregierungen und 
der Kreisfinanzkammern sind sowohl 
bei den Generalia als auch bei den 
Spezialia sachthematisch nach Rub
riken geordnet. Während für die Kreis
finanzkammern ein einheitliches Rub
rikenschema verbindlich war, ge
brauchten die Registraturen der vier 
Kreisregierungen unterschiedliche Rub
rikenschemata. Den ursprünglichen 
Zustand dieser Registraturen hat man 
sich so vorzustellen , dass die einzel
nen Aktenbüschel unterhalb der Zwei
teilung Generalia - Spezialia in alpha
betisch gereihten Rubriken zusam
mengefasst waren .29 Je stärker mit 
den Aufgaben der Kreisregierungen 
die Zahl der Rubriken zunahm, desto 
unhandlicher wurde das System. Mit 
der Zeit fasste man einzelne sachlich 
verwandte Rubriken zusammen, 
durchbrach also das Alphabet. Hier
durch wurde das Ganze vollends un
übersichtlich, so dass die Registrato
ren auf Abh ilfe sannen. 1887 fasste 
der Ulmer Registrator Narr sachlich 
verwandte Rubriken in Hauptrubriken 
zusammen. Gleichzeitig teilte er un
handlich gewordene Faszikel nach 
Orten oder Personennamen auf (ab 
Stichjahr 1860). Die Einteilung in Ge
neralia und Spezial ia blieb erhalten. 
1906 löste der Obersekretär Nell zum 
einen die fünf Abteilungsregistraturen 
der Kreisregierung Ulm auf. Zum an
dern reihte er die Hauptrubriken al
phabetisch, die Untergruppen syste
matisch , wobei der Registraturplan 
gleichermaßen für die laufenden wie 
für die Depotakten , also die Altregist
ratur, galt. Bei der Verzeichnung des 

Bestands E 179 II Kreisregierung Ulm: 
Verwaltungsakten im Jahr 1966 fasste 
man dann noch die Generalia und die 
Spezialia in der Art zusammen, dass 
die Generalia jeweils den Anfang einer 
Hauptrubrik bilden. Dieses Ordnungs
prinzip wurde maßgeblich auch für die 
anderen Kreisregierungsbestände. 30 

Der überwiegende Teil der rund 50 
Hauptrubriken enthält Unterlagen zur 
Ortsgeschichte. Von ihnen verdient et
wa die Hälfte besondere Hervor
hebung, wobei es sich angesichts des 
Tagungsortes Pfullingen anbot, vor al
lem den Bestand E 177 1 Kreisregie
rung Re.utlingen: Verwaltungsakten nä
her zu untersuchen: Die Rubrik Adel 
enthält sowohl die Adelsmatrikel als 
auch Unterlagen zu einzelnen Fami
lien. Die Ablösungen sind aufgeteilt in 
Kirchen- und Stiftungssachen und 
Kommunsachen. Unter Ausland sind 
nicht nur Staatsbürgerschafts- und Fa
milienstandssachen zu finden, also 
zum Beispiel Ehen von Württember
gern ins Ausland unter Vorbehalt des 
Staatsbürgerrechts und Ehen mit Aus
länderinnen. Hier liegen auch Akten 
über Rechte - Lehen, Jagd usw. -
und Pflichten - Baulasten-, die Würt
temberg und dem benachbarten Aus
land gemeinsam waren. Auszeich
nungen und Titel betreffen in der Re
gel Anlassauszeichnungen, oft zu Kö
nigs Geburtstag, teilweise aber auch 
die Verleihung von Lebensrettungs
medaillen, Akten, die für die Erfor-

29 Vgl. zum Folgenden Hafer, wie Anm. 28, S. 
XXI. 

30 In StAL E 173 Kreisregierung Ludwigsburg 
bl ieben die Generalia und die Spezialia ge
trennt (Teilbestände E 1731undE173111). 

Norbert Hofmann 
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schung von Katastrophenfällen ein
schlägig sein können. Die Rubrik Bau
sachen gilt der Bauaufsicht der Kreis
regierungen über kommunale und pri
vate Bauvorhaben, im Unterschied zu 
den Kreisfinanzkammern, wo es bei 
den Bausachen um das Landbau
wesen der Finanzverwaltung geht. Sie 
enthalten als Generalia Ortsbau
statuten, vor allem aber einzelne Bau
vorhaben. Es handelt sich, sieht man 
von den Privatbauten ab, insbeson
dere um Kirchen samt Orgel, Uhr und 
Glocken, Kapellen, Kirchhöfe, Pfarr
häuser und -scheuern und Schulhäu
ser, aber auch um den Abriss alter 
Stadtbefestigungen. Die Rubrik Feld
messer betrifft nicht etwa Personen, 
sondern die Revision einzelner Feld
messerarbeiten. Feuersachen enthal
ten nicht Brandkatastrophen, sondern 
überwiegend Generalia zum Brand
schutz und Spezialia zu den Feuer
wehren. Angesichts der Rolle, die der 
Flößerei im 19. Jahrhundert zukam, 
nimmt der Umfang der diesbezüg
lichen Akten nicht wunder. Sie betref
fen Floßordnungen - im Fall der Kreis
regierung Reutlingen für Neckar, Enz, 
Nagold, Würm und Kinzig -, Differen
zen der Flößer mit Wasserwerksbe
sitzern und Fischereiberechtigten, für 
das Floßwesen nötige Wasserbauten 
wie Wasserstuben und Floßgassen 
und die Einrichtung von Floßlagern 
und Landungsplätzen. Unter Forst, 
Jagd und Fischerei verbergen sich 
auch Quellen zur Umweltverschmut
zung. 31 Gut dokumentiert ist das Für
sorgewesen, und zwar nicht nur im 
Bereich der Orts- und der Landarmen
verbände, sondern auch hinsichtlich 
einzelner Anstalten wie der Mariaber
ger Heime und der Wernerschen An-

stalten, Armenhäuser und Spitäler; so
gar einzelne Fürsorgefälle liegen vor. 
In dieser Rubrik gelten die schon an
geführten Strafbeschwerden und 
Strafnachlassgesuche der Bestrafung 
wegen Bettelei. Eine der umfangreich
sten ist die Rubrik Gemeinden. Sie 
enthält Grundsätzliches wie Gemein
deverfassung, -einteilung und -bezirk, 
Zusammenlegung und Trennung von 
Gemeinden, Markungssachen, die 
Staatsaufsicht über verschuldete Ge
meinden, Vertretung und Verwaltung 
der Gemeinden samt Anfechtungen 
von Gemeinderatswahlen und Klagen 
gegen Gemeindeverwaltungen, Orts
statuten, Straf- und Disziplinarsachen 
der Beamten, bürgerliche Nutzungen 
und Leistungen, Bürgerrechts-, Hei
matrechts- und Ehesachen, Vermö
gensverwaltung, Rechnungswesen 
und Registratur der Gemeinden. Zum 
Gesundheitswesen des 19. Jahrhun
derts gehört der Aufschwung der Heil
bäder; im Kreis Reutlingen waren dies 
nicht nur Liebenzell, Teinach und Wild
bad, sondern auch heute unbekannte 
wie das Neunersche Schwefelbad in 
Reutlingen.32 Der medizinischen Ver
sorgung der Bevölkerung dienten fer
ner Apotheker, Gesundheitspolizei -
Lebensmittel- und Wohnungsaufsicht 
-, Krankenanstalten, Oberamtsärzte 
und -tierärzte und Hebammen. Unter 
der zu dieser Rubrik gehörenden Un
tergruppe Friedhöfe sind auch die se
paraten Begräbnisplätze des Adels, 
religiös Andersdenkender (Dissen
tierender) und der geistlichen Orden 

31 StAL E 177 1 Bü. 2635: Verschmutzung der 
Erms durch Fabrikabwässer. 

32 StAL E 177 1 Bü. 2868 (mit Kurgästeliste von 
1836). 
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aufgeführt. Einzelfälle liegen sowohl 
bei den Generalia vor - Verstöße ge
gen Gesetze und Gesuche um Straf
nachlass - als auch bei der Unter
gruppe Geisteskranke. Strafbeschwer
den und Strafnachlassgesuche ordnet 
auch die Rubrik Gewerbe und Handel 
unter den Generalia ein. In der Unter
gruppe Buchdruckereien und Buch
handel geht es nicht nur um diese, 
sondern auch um Leihbibliotheken, 
Amtsblätter und Zeitungen. Die Rubrik 
enthält außerdem mit den schon an
gesprochenen lästigen und gefähr
lichen gewerblichen Anlagen umfang
reiches Material zur Industrialisierung 
und Energieversorgung Württembergs, 
zum Beispiel die Dampfkesselakten. 
Neben Innungen und Zünfte treten die 
Kaufmanns- und Gewerbegerichte, ne
ben Märkte und Marktgebühren Gast
wirtschaften und Wirtschaftskonzes
sionen. Streng etatistisch sind Privat
kranken-, Privatentbindungs- und Pri
vatirrenanstalten nicht unter der 
Rubrik Gesundheitswesen, sondern 
hier, unter Gewerbe und Handel, ein
gereiht, und auch Strafbeschwerden 
und Strafnachlassgesuche hinsichtlich 
des Verkehrs mit Brot, Schlachtvieh 
und Fleisch hat man nicht dort, son
dern hier zu suchen. Eine für die Orts
geschichte nicht uninteressante Rubrik 
gilt dem Grunderwerb zur toten Hand. 
Die Rubrik Juden enthält Akten über 
die jüdischen Gemeindevorsteher, 
über Heimatverhältnisse und über 
Sonderabgaben der Juden (Juden
schutzgeld, Schächtabgaben); jü
disches Bandenwesen ist dagegen in 
der Hauptgruppe Öffentliche Sicher
heit und Ordnung zu suchen. Anstal
ten, Berufsgenossenschaften , Vereine, 
Liederkränze und Museumsgesell-

schatten enthält die Rubrik Juristische 
Personen. Die Rubrik Kirchen- und 
Pfarrgemeinden - jene evangelisch , 
diese katholisch - schließt in den ers
ten Jahren auch Schulsachen mit ein. 
Sie gilt zum einen den Ortsstatuten , 
Visitationen , kirchlichen Fonds und 
Kirchenvermögensausscheidungen , 
das heißt der Trennung von Staats-, 
Gemeinde- und Kirchenvermögen. 
Zum andern betrifft sie die Geldhaus
halte, Umlagen und Kirchenverbands
angelegenheiten, zum Dritten die 
schon bei den Bausachen erwähnten 
Kirchen- und Pfarrgebäude, ferner die 
geistlichen Orden, religiösen Gemein
schaften, Sekten und Dissidenten, die 
schon beim Gesundheitswesen er
wähnt sind, und schließlich die geist
lichen und nicht geistlichen Kirchen
stellen und -diener. Kriegs- und Militär
wesen ist zweifellos nicht Sache der 
Gemeinden; es geht in dieser Rubrik, 
deren Akten meist erst mit dem Ersten 
Weltkrieg einsetzen, um Kriegerdenk
mäler und Soldatengräber, um Kriegs
notstandsarbeiten und um Besetzung 
von Stellen im Kommunaldienst mit 
Militäranwärtern sowie um die ersten 
Fliegerangriffe. Volksbibliotheken , 
ebenfalls eine Sache des 20. Jahr
hunderts, findet man meist unter der 
Rubrik Öffentliche Sicherheit und Ord
nung, 33 vereinzelt jedoch auch unter 
Künste und Wissenschaften. Zur Rub
rik Landwirtschaft gehören Schäferei, 
Faselviehhaltung sowie Trapp- und 
Überfahrtsrechte, in neuerer Zeit aber 
auch Schädlingsbekämpfung und un
erlaubter Einsatz von Giften . Namens
änderungen betreffen sowohl Perso-

33 Siehe S. 91. 

Norbert Hofmann 
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nen- als auch Ortsnamen. Der Begriff 
Naturereignis war für die Registratoren 
der Kreisregierung Reutlingen positiv 
besetzt; mit ihm wurden vor allem äs
thetisch oder wissenschaftlich bemer
kenswerte Fälle aus dem Bereich der 
Natur belegt, zum Beispiel die Entde
ckun~ einer Tropfsteinhöhle bei See
burg. 4 Naturkatastrophen dagegen 
gefährdeten die Öffentliche Sicherheit 
und Ordnung, sind also dort zu su
chen! Die Rubrik Oberämter- in man
chen Kreisregierungsbeständen als 
Bezirke bezeichnet - enthält mit den 
Oberamtsvisitationen eine äußerst 
wichtige Quellengattung zur Orts
geschichte. Ferner geht es wieder 
einmal um Strafbeschwerden und 
Strafnachlassgesuche, hier in Fällen 
von Ungebühr gegenüber dem Ober
amt. In der Rubrik Oberämter, nicht 
unter den Bausachen, sind schließlich 
auch die Oberamtsgebäude zu finden. 
Da der Rubrik Öffentliche Sicherheit 
und Ordnung der Begriff Polizei hin
zugefügt ist, gehört sie mit zu den 
umfangreichsten. Sie enthält, wie 
schon erwähnt, Katastrophen jeglicher 
Art,35 ferner Vergehen gegen die öf
fentliche Ordnung und Gegen
maßnahmen der Obrigkeit: Blauer 
Montag, Strafbeschwerden und 
Strafnachlassgesuche in Konkubi
natsfällen , Besuch von Wirtshäusern 
und Lichtspieltheatern durch Jugend
liche, Kirchweihtänze, Fastnachts
treiben , politische Umtriebe, 1848er 
Revolution, Überwindung der Sozial
demokratie, Überwachung der Presse 
und Vagantentum stehen auf der ei
nen Seite, Polizeistunde, Schar- und 
Nachtwächter, Bürgerwehren und 
Schützengesellschaften , Pass- und 
Meldewesen - mit Einzelfällen! - , 

Ortspolizei und Landjäger auf der 
anderen. Die Rubrik Schulsachen ent
hält Angelegenheiten der Schulver
bände, aber auch die schon erwähn
ten Strafbeschwerden und 
Strafnachlassgesuche wegen Schul
schwänzens. Zum Post- und Boten
wesen gehört zwar auch die durch
gängige Einführung der Landespost
botenanstalt selbst in den kleinsten 
Ortsteilen , vor allem aber die Anbin
dung der Regierungs- und Oberamts
gebäude an die Post, später auch an 
das Telegraphen- und Fernmeldenetz. 
Die Schulsachen wurden bereits an
gesprochen; diese Rubrik enthält 
auch die Betreffe der Schulverbände, 
also der von mehreren Gemeinden 
gemeinschaftlich unterhaltenen Schu
len. 

Zu den am häufigsten benutzten Rub
riken gehört die Rubrik Staatsangehö
rigkeit mit den Ein- und Auswande
rungen und den Heimatrechtssachen. 
Für den Bestand der Kreisregierung 
Ludwigsburg36 liegt für diese Bürger
rechtssachen ein Spezialrepertorium 
vor, beim Bestand Kreisregierung 
Ellwangen37 verzeichnet das Reperto
rium die zahlreichen Ein- und Aus
wanderungsfälle namentlich. Die Über
lieferung der einzelnen Kreisregie
rungsbestände ist hier sehr unter
schiedlich, auch innerhalb der 
Bestände selbst. Für die Kreisregie
rung Reutlingen liegen zum Beispiel 

34 StAL E 177 1 Bü. 2654. 
35 StAL E 177 1 Bü. 2642: Überschwemmung im 

Oberamtsbezirk Balingen 1895, Bü. 1898: 
Einsturz der Brücke auf dem Lichtenstein 
1919. 

36 StAL E 173 111. 
37 StAL E 175. 
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die Einwanderungen weitgehend kom
plett vor, die Auswanderungen dage
gen nur für die Oberämter Nürtingen, 
Reutlingen, Rottenburg , Rottweil , Tü
bingen und Urach ab etwa 1871. Im 
Bereich der Kreisregierung Ulm sind 
die Einwanderungen ebenfalls weit
gehend komplett, während die Ent
lassungen aus der Staatsbürgerschaft 
nur für die Oberämter Kirchheim und 
Waldsee ab 1871 vorliegen. Generell 
kann man sagen, dass die Ein
wanderungen ab 1818 weitgehend 
vollständig vorliegen, die Aus
wanderungen dagegen nur für einen 
Teil der Oberämter und in größerem 
Umfang erst ab 1871. Die voraus
gehenden Entlassungen aus der 
Staatsbürgerschaft sind in den Ober
amtsbeständen zu finden . - Eng ver
wandt mit dieser Rubrik sind die Stan
desamtssachen, die die Beurkundung 
des Personenstands von in Württem
berg lebenden Ausländern betreffen -
also auch Ehen zwischen Ausländern 
und Württembergern . Steuern sind 
nicht nur staatliche Steuern , sondern 
auch kommunale Steuern und Ge
bühren bis hin zu den schon erwähn
ten Radfahrkarten.38 Natürlich enthält 
auch diese Rubrik Gesuche um Nach
lass von und Beschwerden gegen 
Steuern und Gebühren. Die Rubrik 
Stiftungswesen enthält die ganze brei
te Palette dieses Sachbereichs: Stif
tungen für Armen-, Kirchen- und 
Schulzwecke, Jahrtagsstiftungen, Fa
milien- und Studienstiftungen, Stif
tungsverwaltungen auf Oberamts- und 
Gemeindeebene sowie Grund- und 
Gebäudeeigentum der Stiftungsver
waltungen. Zu den Strafsachen ge
hören Strafaufschub und -vollzug bis 
hin zur Vollstreckung einzelner Todes-

urteile, aber auch die Vereinigung der 
Oberamtsgefängnisse mit den Amts
gerichtsgefängnissen. Straßen, Stra
ßenverkehr und Eisenbahnen sind, so
fern es um einzelne Straßen geht, 
nach Oberämtern geordnet. Dabei 
spielen die Beschwerden über Stra
ßenverhältnisse und mangelnde Stra
ßensicherheit eine nicht geringe Rolle. 
Bei den Bahnsachen dagegen folgen 
die einzelnen Strecken ohne Berück
sichtigung der Oberämter aufeinander. 
Zur Verkehrssicherheit zählt die Stra
ßenverkehrsordnung; auch hierzu lie
gen zahlreiche Strafbeschwerden und 
Strafnachlassgesuche vor. Die Rubrik 
Verfassung, Staatsbehörden enthält 
unter anderem einzelne Wahlen , ins
besondere die Wahl der ritterschaft
lichen Abgeordneten zur Zweiten 
Kammer. Zum Schluss sei auf die 
Rubrik Wasserversorgung hinge
wiesen, die nicht nur die Wasser
versorgung der größeren Städte be
trifft, sondern auch die regionalen Ver
sorgungsverbände. 39 Den Abschluss 
der Akten der Kreisregierungen bildet 
jeweils die Verwaltungsrechtspflege 
mit Allgemeinem , Prozesslisten und 
Verwaltungsprozessen vor der Kreisre
gierung. Dabei überwiegen zahlenmä
ßig die Prozesse der Orts
armenverbände gegen den jeweiligen 
Landarmenverband. 

Die Ordnung der Kreisregierungsbe
stände krankt an einem Ordnungs
prinzip des frühen 19. Jahrhunderts, 
dem Rubrikenschema, und lässt zwei-

38 StAL E 177 1 Bü. 1988. 
39 StAL E 177 1 Bü. 4412: Gemeindeverband 

der Schwarzwaldwasserversorgung für die 
Oberämter Calw, Nagold und Neuenbürg. 

Norbert Hofmann 
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fellos zu wünschen übrig.40 Die Ein
führung von Hauptrubriken und Unter
gruppen hat die Krankheit nur ge
mildert, nicht geheilt. Unter welcher 
Rubrik eine Akte abzulegen war, lag 
weitgehend im Belieben des Regist
rators. Ein Beispiel soll dies verdeutli
chen: Standesamtssachen hat man 
nicht nur unter dieser einen Rubrik zu 
suchen, sondern auch unter sieben 
weiteren, nämlich Adel, Ausland, Ge
meinden (Bürgerrechts- und Ehe
sachen), Juden, Namensänderungen, 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
(Pass- und Meldewesen) und Staats
angehörigkeit. Die Ehe zwischen einer 
Ausländerin - wozu auch die Staats
angehörige eines anderen deutschen 
Bundesstaates zählte - und einem 
Württemberger ließ sich ebenso gut 
unter Ausland einreihen wie unter 
Staatsangehörigkeit. Diesem Nachteil 
haben die Kreisregierungsbestände 
gerade in Bezug auf die Ortsge
schichte eine Fülle von Material ent
gegenzusetzen. 

Die Kreisfinanzkammern 

Die dritte Sparte der Provinzialmittel
behörden, die Kreisfinanzkammern, 
bestand nur relativ kurze Zeit. Mit Wir
kung vom 1. Januar 1818 einge
richtet41 wurden sie schon mit Wir
kung vom 1. Mai 1850 zur Oberfinanz
kammer vereinigt. 42 Ihre Haupt
aufgabe war die unmittelbare Leitung 
der Verwaltung aller Zweige des 
Staats-Einkommens, zu ihrem Ge
schäftskreis gehörten Renten und Ge
fälle aller Art , die Benutzung und Ver
pachtung staatlicher Besitzungen und 
Rechte, das Forst- und Jagdwesen, 

der Einzug von Steuern und Abgaben, 
das Landbauwesen der Finanzverwal
tung, die Ablösung der Feudalabga
ben, der Nachlass von Steuern, Ge
bühren und Ausständen, die Aufsicht 
über die öffentlichen Kassen und die 
Rechnungsprüfung.43 

Die Bände aller Kreisfinanzkammern -
wiederum Protokolle, Diarien, Norma
lien und Sonstiges - haben einen Um
fang von insgesamt 147,6 Regalme
tern . Sie waren bis zur Neuaufteilung 
der Bestände zwischen dem Haupt
staatsarchiv Stuttgart und dem Staats
archiv Ludwigsburg 1969 im Bestand 
E 227 Protokolle und Tagebücher der 
Zentral- und Mittelbehörden der Fi
nanzverwaltung44 zusammengefasst 
und wurden erst dann als eigene Be
stände formiert. 

Nur für die Kreisfinanzkammern in 
Ludwigsburg, Reutlingen und Ulm lie
gen Akten vor, insgesamt 425 Regal
meter. Die Akten der Kreisfinanz-

40 Dies bedeutet keine Kritik an der Verzeich
nung dieser Bestände. Die Übernahme des 
historischen Ordnungsschemas war auch 
hier die richtige Entscheidung. 

41 V. Organisationsedikt, wie Anm. 20, § 47 S. 
23. 

42 Verordnung vom 21 . November 1849, RegBI. 
1849 S. 729- 732, besonders§ 1 S. 730. 

43 V. Organisationsedikt, wie Anm. 20, § 47 S. 
23. 

44 Die Bestandsbezeichnung ist hier zitiert nach 
W. Bürkle: Vorbemerkung zum Repertorium 
E 232 1 Finanzkammer des Jagstkreises, Ell
wangen. Bände. Ludwigsburg 1969. S. 3, 
nicht nach der älteren Beständeübersicht von 
Karl Otto Müller: Gesamtübersicht über die 
Bestände der staatlichen Archive Württem
bergs in planmäßiger Einteilung (Ver
öffentlichungen der Württembergischen 
Archivverwaltung 2). Stuttgart 1937. S. 186. 
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kammer Ellwangen verbrannten 1944 
bei einem Luftangriff auf Stuttgart; er
halten blieb lediglich ein spärlicher 
Rest von 8 Büscheln (0, 1 Regal
meter) . Besonders zu bedauern ist, 
dass das Repertorium zu diesem Be
stand nur die Generalia der Kame
ralakten und die Spezialia der Kame
ralakten bis zum Kameralamt Ellwan
gen (dieses unvollständig) erfasst. Als 
einziger Finanzkammerbestand weist 
der Ellwanger jedoch eine Bestands
abteilung III Baurisse auf, die ins
gesamt 162 Komplexe umfasst, wobei 
zu einem Komplex teilweise mehrere 
Gebäude gehören. Büschel 154 ent
hält zum Beispiel in Bü.154, 1 Pläne 
zum Oberamtsgerichtsgebäude Kün
zelsau , in Bü.154,2 Pläne zum Öko
nomiegebäude beim Oberamtsgericht. 

Der Registraturplan der Kreisfinanz
kammern ist klar gegliedert in die drei 
Blöcke Kameralia, Forstwesen und 
Holzverwaltung. Für die Kameralakten 
und die Holzverwaltungsakten liegt ein 
Rubrikenschema vor, für die Forst
akten dagegen eine Systematik. Dabei 
ist allen drei Gruppen die Hauptein
teilung in Generalia und Spezialia und 
die Unterteilung der Spezialia zuerst 
nach Bezirksverwaltungen, dann nach 
Sachgesichtspunkten gemeinsam. Für 
Generalia und Spezialia galt jeweils 
dasselbe Rubrikenschema. Dieses 
war für alle vier Kreisfinanzkammern 
verbindlich. Es versteht sich jedoch 
von selbst, dass die Einhaltung des 
Registraturplans hier genauer, dort 
nachlässiger gehandhabt wurde. Die 
Bestände weisen im Idealfall folgende 
Gliederung auf: 

A Kameralakten 
a Generalia, in 46 Rubriken ge

gliedert, 
b Spezialia, gereiht nach Kame

ralämtern, in 46 Rubriken ge
gliedert; 

B Forstakten 
a Generalia, in elf Sachgebiete 

systematisch gegliedert, 
b Spezialia, gereiht nach Forst

ämtern, teils zwei-, teils drei
stufig systematisch in die Sach
gebiete l-Xl45 gegliedert;46 

C Holzverwaltungsakten 
a Generalia, 
b Spezialia, gereiht nach Holz

verwaltungen, in 17 Rubriken 
gegliedert.47 

Selbst bei den Generalia der Kame
ralakten sind die 46 Rubriken des 
Schemas nicht immer, bei den Spezia
lia sogar in nur wenigen Fällen belegt. 
Für die Ortsgeschichte sind folgende 
Rubriken von Bedeutung:48 Bei Rubrik 
V Bausachen enthalten die Generalia 
Beschreibungen der herrschaftlichen 
Schlösser und Güter,4 9 die Spezialia 
die von den Kameralämtern durch-

45 Punkt V ist unterteilt in die Sachgebiete V a 
Verwaltung der Staatswaldungen und V b 
Flößerei. 

46 Die unterste Ebene ist in der Regel in Forst
sachen einerseits und Jagdsachen anderer
seits untergliedert. 

47 Nur die Rubrikeneinteilung der Holz
verwaltung Friedrichshall weicht vom übli
chen Rubrikenschema ab. 

4s Das Folgende insbesondere nach StAL 
E 230 II Finanzkammer des Schwarzwald
kreises, Reutlingen Akten. 

49 Zum Beispiel StAL E 230 11 Bü. 28: Beschrei
bung der entbehrlichen und unentbehrlichen 
herrschaftlichen Schlösser und Güter 1818-
1849. 

Norbert Hofmann 
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geführten Bauvorhaben, wobei be
sonders stark vertreten sind das Bau
wesen an herrschaftlichen Gebäuden 
- Schlössern, Domänen, Pfarrhäusern 
- , das Wasserbauwesen - insbe-
sondere Mühlen, Brücken, Flößerei 
und Wasserversorgung in den großen 
Städten - sowie der Straßenbau bei 
Straßen, die über herrschaftlichen 
Grund bzw. an ihm entlangführten. Zu 
den herrschaftlichen Gebäuden im 
Schwarzwaldkreis zählten unter an
derem die Universität Tübingen mit 
fast allen ihren Einrichtungen, seien 
es nun das Münz- und Antiquitäten
kabinett50 oder die Sternwarte,51 so
wie das Thermalbad Wildbad mit Kur
anlagen und überörtlichem Spazier
wegenetz. Rubrik VIII Herrschaftliche 
Diener betrifft, darauf sei eigens hin
gewiesen , auch die Postboten; die Ka
meralakten enthalten also auch post
geschichtliche Unterlagen. Rubrik IX 
Domänen gilt Nutzung, Vermessung, 
Versteuerung, Verpachtung und Ver
kauf von staatlichen Schlössern und 
Gütern, vor allem von Meiereien und 
Schafweiden . Rubrik XVI Gefä/1- und 
Lehenssachen enthält die Gefälle- und 
Fronablösungen. Für die Industrialisie
rung von besonderem Interesse ist 
Rubrik XX Hoheits- und obrigkeitliche 
Rechte mit Bau- und Gewerbekon
zessionen und Wasserrechten. In 
Rubrik XXV Kirchen, Pfarreien und 
[Land-]Schulen sind insbesondere die 
Besoldung der Geistlichen und Schul
lehrer, aber auch die Beschaffung von 
Kirchengerät zu finden . Rubrik 
XXXXlll Zehntsachen schließlich ent
hält Unterlagen über die Verteilung 
der Allmenden, die sogenannten Kul
tur-Mutationen und die Ablösung der 
Zehntsurrogatgelder. 

Die herrschaftlichen Forsten lagen 
1850, bei der Aufhebung der Kreisfi
nanzkammern , noch außerhalb der 
Grenzen der Gemeinden. Trotzdem 
enthalten auch die Forstakten Unter
lagen zur Ortsgeschichte. Zum einen 
ist da der große Komplex der Wald
nutzung durch die Bevölkerung der 
anliegenden Gemeinden. Er verteilt 
sich insbesondere auf Rubrik II Forst
und Jagdpolizei mit den Schlagworten 
Waldgräserei, Waldweide, Harznut
zung, Holzfrevel und Wilderei, Rubrik 
V Verwaltung der Staatswaldungen mit 
Holzabgaben an Keltern und Mühlen, 
aber auch an Unbemittelte, Verkauf 
von Kräutern an Apotheker und Ge
winnung von Bodenschätzen wie Ton, 
Stein und Steinkohle sowie Rubrik VI 
Verwaltung der Staatsjagden mit den 
Schlagworten Jagdverpachtungen, 
Wildbienen und Sammeln von Amei
seneiern und Waldschnecken. Der 
zweite Komplex, die Ausdehnung der 
Siedlungen zu Lasten des Waldes, ist 
dokumentiert in Rubrik II Forst- und 
Jagdpolizei, wo es um die Anlegung 
von Siedlungen im Wald oder in der 
Nähe des Waldes geht, und in Rubrik 
VIII Grundstocksveränderungen, in der 
nicht nur der Tausch von Staats- ge
gen Gemeindewaldungen enthalten 
ist, sondern auch die Abgabe von 
Wald oder Heide an verarmte Unter
tanen. In den Forstakten des Be
stands E 234 11 Finanzkammer des 
Donaukreises in Ulm sind auch adlige 
Forstverwaltungen zu finden: die 
Fürstlich Thurn und Taxissehen Forst
verwaltungen Buchau und Sießen, die 
Fürstlichen Forstverwaltungen Wolfegg 

50 StAL E 230 II Bü. 2513. 
51 StAL E 230 II Bü. 2527. 
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und Zeil, die Gräflich von Degenfeld
sche Forstverwaltung Eybach, die 
Gräfliche Forstverwaltung Königsegg
Aulendorf, die Freiherr von Palmsche 
Forstverwaltung Steinbach sowie die 
Forstgerichtsbarkeit der Grafen von 
Rechberg. 

Aufgabe der Holzverwaltungen war 
der Betrieb der staatlichen Scheitholz
flößerei mit allem, was dazu gehörte, 
von den wasserbau lichen Maßnahmen 
über die Lagerung des Scheitholzes in 
sogenannten Holzgärten bis hin zum 
Verkauf an Dritte. Holzverwaltungs
akten in geringem Umfang enthält Be
stand E 230 11 Finanzkammer des 
Schwarzwaldkreises in Reutlingen: 
Akten, Holzverwaltungsakten in be
merkenswertem Umfang nur Bestand 
E 228 11 Finanzkammer des Neckar
kreises in Ludwigsburg: Akten. Hervor
zuheben sind hier Rubrik 1 Errichtung 
der Holzverwaltung, Rubrik VIII Holz
verkauf und Holzpreisbestimmungen 
mit Holzabgaben an wohltätige An
stalten und Hospitäler, Rubrik XV Bau
sachen, Rubrik XVI Wasserregale und 
Rubrik XVII Güter. Da vor allem im 
Frühjahr geflößt wurde,52 bot es sich 
an, nach dem Verkauf des Holzes die 
Holzgärten zu anderen Zwecken zu 
nutzen. Das landwirtschaftliche Parti
kularfest in Bietigheim fand zum Bei
spiel 1845 im dortigen Holzgarten 
statt.53 

Für die Forschung versteht sich von 
selbst, dass zusätzlich zur Überlie
ferung der Kreisregierungen und 
Kreisfinanzkammern auch die Gegen
überlieferung des Innenministeriums, 
der eingangs angesprochenen Zentral
stellen und Landeskollegien, der Be-

zirksbehörden - Oberamtsgerichte, 
Oberämter, Kameralämter, Bau-Be
zirksämter, Forstämter und Holzver
waltungen - und der Kreis- und Stadt
archive heranzuziehen ist. Weniger 
selbstverständlich ist der Blick auf die 
Überlieferung von Verbänden. Als Bei
spiel für einen Kommunalverband sei 
hier der Bestand E 180 a 1 

Landarmenverbände mit Landarmen
anstalten genannt. Die Bezirks
armenverbände als Träger der öffent
lich-rechtlichen Fürsorge nach dem 
Bundesgesetz vom 6. Juni 1870 wur
den in Württemberg mit Wirkung vom 
1. Januar 1873 ins Leben gerufen.54 

1889 wurden die 61 Bezirksarmen
verbände durch vier Landarmen
verbände - mit jeweils einer Land
armenanstalt55 - ersetzt, die am Sitz 
der Kreisregierung ansässig waren. 
Mit der Aufhebung der Kreisregie
rungen 1924 trat an die Stelle der 
Landarmenverbände der Württem
bergische Landesfürsorgeverband. 56 

Die Kreisregierungen waren nicht nur 
Aufsichtsbehörden der Landarmen- · 
verbände; vor ihnen fanden auch die 
Prozesse der Landarmenverbände ge
gen die Ortsarmenverbände statt, die 
einen großen Teil der erstinstanzlichen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit der Kreis
regierungen ausmachten. Der schma-

52 Vgl. Uwe Jens Wandel: Zur Flößerei auf 
Rems und Wieslauf. In: Waiblingen in Ver
gangenheit und Gegenwart 9 (1987) S. 177-
195, hier S. 184. 

53 StAL E 22811 Bü . 2609. 
54 Oehlinger, wie Anm. 2, § 152 S. 359-363. 
55 Neckarkreis: Markgröningen, Schwarzwald-

kreis: Reutlingen-Rappertshofen, Jagstkreis: 
Rabenhof, Donaukreis: Riedhof. 

56 Vgl. hierzu A. Müller: Vorbemerkung zum 
Repertorium E 180 a 1, S. 3. 
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le Bestand E 180 a 1, insgesamt 28 
Bände und 42 Büschel im Umfang von 
1,6 Regalmetern, enthält die Über
lieferung der vier Landarmenverbände 
aus den Jahren 1873-1924 mit Mate
rial zu den Landarmenanstalten. Er 
bietet somit die Gegenüberlieferung zu 
einem wichtigen Aufgabengebiet der 
Kreisregierungen. 

Die Überlieferung der 1818 geschaf
fenen württembergischen Provinzial
mittelbehörden ist alles andere als ho
mogen: Während sie bei den Kreisge
richtshöfen bis 1877, bei den Kreisfi
nanzkammern gar nur bis 1850 reicht, 
dokumentieren die Bestände der 
Kreisregierungen mehr als ein Jahr
hundert. Während einzelne Bestände 
weitgehend erhalten blieben, sind bei 
anderen häufige Kassationen und to
tale oder starke Kriegsverluste zu be
klagen. Während die Kreisregie
rungsbestände nahezu alle Bereiche 
der Bezirks- und Kommunalverwaltung 
in zahlreichen Einzelfällen wider
spiegeln, stehen bei den Gerichts
akten nur die Inventuren und Tei
lungen der Exemten in größerem 
Umfang zur Verfügung. Unterschiede 

liegen auch innerhalb der einzelnen 
Beständegruppen vor. Da ist zum 
einen der für manche verwirrende un
terschiedliche Sprachgebrauch der 
Findbücher: Was hier Oberämter ge
nannt wird, heißt dort Bezirke, was 
hier Auswanderung genannt wird , 
heißt dort Wegzug. Andererseits ist 
wegen der andersgearteten Aufgaben
stellung der Behörden unter Bauakten 
bei den Kreisregierungen keineswegs 
dasselbe zu verstehen wie bei den 
Kreisfinanzkammern. Die Gliederung 
der Findbücher innerhalb der einzel
nen Gruppen schließlich ist, mit Aus
nahme der Kreisfinanzkammern , zwar 
gleichförmig, aber keineswegs iden
tisch. Bei der Nutzung können sich 
also durchaus Probleme ergeben. 
Dem aber, der diese Probleme in den 
Griff bekommt - zuverlässigste 
Führerin durch die Findbücher ist die 
Erfahrung - , bieten diese Bestände 
vielfältiges und umfangreiches Mate
rial. Wo es um die Erforschung einer 
württembergischen Gemeinde oder 
eines Oberamts im 19. Jahrhundert 
geht, sind sie im Bereich der staat
lichen Überlieferung bevorzugt he
ranzuziehen. 
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